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Vorwort Neue Wohnformen in stationären Alten- und Pflegeheimen orientieren sich in stärkerem Maße an den häuslichen Gewohnheiten der Bewohner. Ziel ist es, das gewohnte Lebensumfeld sowie die gewohnten häuslichen Tätigkeiten der Bewohner soweit wie möglich in der stationären Einrichtung beizubehalten. Hauswirtschaftliche Leistungen finden nicht mehr ausschließlich in zentral dafür vorgesehenen Einrichtungen wie Kantine oder Wäscherei statt, sondern werden dezentral in den Wohngruppen erbracht. Ein wesentliches Element dieser Wohnkonzepte ist die Aktivierung der Bewohner durch deren Einbeziehung in die alltäglichen hauswirtschaftlichen Tätigkeiten. Dies macht eine enge Zusammenarbeit von Pflege und Hauswirtschaft sowie ein gut definiertes Schnittstellenmanagement notwendig. Die gegenwärtigen Haus- oder Wohngemeinschaftskonzepte unterscheiden sich in Gruppengröße, Bewohnerstruktur, Grad der Dezentralisierung sowie Gestaltung der Schnittstellen zwischen den Berufsgruppen. Eine Verallgemeinerung ist daher nicht ratsam. Je stärker die Dezentralisierung hauswirtschaftlicher Leistungen konzipiert ist, desto mehr hauswirtschaftliche Kompetenzen müssen dezentral in den Wohngruppen vorliegen. An die vor Ort tätigen Kräfte sowie an die fachliche Leitung werden hohe Anforderungen gestellt. Sie stellen nicht nur elementare Grundbedürfnisse wie Hygiene und bedarfsgerechte Ernährung sicher, sie tragen zudem Verantwortung für das subjektive Wohlbefinden der Bewohner, stellen ein harmonisches Wohnklima sicher und aktivieren die Bewohner. Exemplarische Wege für die Gestaltung und Umsetzung der alltagsorientierten Wohngruppenkonzepte wurden bereits in einem Leitfaden aufgezeigt, der vom Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Gesundheit in Zusammenarbeit mit der Arbeiterwohlfahrt Bezirksverband Oberbayern e. V. herausgegeben wurde. Diese aktuelle Studie beleuchtet nun ausgehend von realen Situationen in ausgewählten Einrichtungen der Altenpflege speziell die Qualität der hauswirtschaftlichen Leistungen in den Wohngruppen, zeigt Möglichkeiten der Optimierung und informiert über die Qualifizierung im Bereich der hauswirtschaftlichen Versorgung und Betreuung. Die Arbeit stellt Nutzen und Notwendigkeit hauswirtschaftlicher und betreuerischer Kompetenzen in den Wohngruppen dar und zeigt je nach Organisationsform unterschiedliche Möglichkeiten zur Sicherstellung dieser Kompetenzen auf. Als zuständige Stelle für die hauswirtschaftliche Bildung in Bayern freuen wir uns, Ihnen mit diesem Gutachten eine praxisbezogene Orientierungshilfe zur Optimierung der hauswirtschaftlichen Leistungen und Arbeitsabläufe in stationären Hausgemeinschaften an die Hand geben zu können.



Helmut Brunner Bayerischer Staatsminister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
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I



Ziele und Ablauf der Untersuchung



In der stationären Altenpflege ist das Hausgemeinschaftskonzept noch verhältnismäßig neu. Die besonderen fachlichen und architektonischen Konzepte sollen Raum für einen familienähnlichen Lebensalltag bieten. Dies bedeutet eine Abkehr von einem stark institutionalisierten Modell, bei dem die Pflege deutlich im Vordergrund steht, hin zu einem an der



Lebensqualität



orientierten



Alltagsmodell.



Die



hauswirtschaftlichen



Leistungen



einschließlich sozialer Betreuung rücken dabei stärker in den Vordergrund. Gewohnte Leistungsstrukturen aus der dritten Heimgeneration werden aufgebrochen und müssen von allen beteiligten Diensten und Professionen neu gedacht werden, ohne dabei die Leistungsqualität und die Wirtschaftlichkeit zu vernachlässigen. Dies stellt die Träger und Leitungen



von



Hausgemeinschaftseinrichtungen



vor



Herausforderungen,



bei



deren



Entscheidung sie derzeit noch auf wenig Material zur Orientierung zurückgreifen können.



Das Hausgemeinschaftskonzept wurde vom Kuratorium Deutsche Altershilfe (KDA) entwickelt. Unter Hausgemeinschaften werden vom Kuratorium Deutsche Altershilfe1 Pflegeeinrichtungen verstanden,



die



sich



Hausgemeinschaften



aus



von



mehreren



acht



bis



personell zwölf



und



räumlich



Bewohnern2



eigenständigen



zusammensetzen.



Jede



Hausgemeinschaft wird von einer ständig anwesenden Präsenzkraft betreut und von bedarfsentsprechend eingesetztem Pflegepersonal versorgt.



Daneben haben sich auch andere Konzepte etabliert, wie z. B. das Konzept der alltagsorientierten Wohngruppen.3 Auch dieses Konzept zeichnet sich durch eine dezentrale und bewohnernahe hauswirtschaftliche Versorgung aus, wobei jedoch der Grad der Dezentralisierung nicht so weit geht wie beim Hausgemeinschaftskonzept.



Gegenwärtig



existieren



Wohngruppenkonzepte, Gruppengröße, Dezentralisierung



Alter



vielfältige die



und



sich



so



vor



Struktur



hauswirtschaftlicher



allem



des



genannte hinsichtlich



Gebäudes,



Tätigkeiten



Hausgemeinschaftsder



Merkmale



Organisationseinheit,



sowie



Arbeitsteilung



oder



Zielgruppe, Grad



zwischen



der den



Berufsgruppen unterscheiden lassen.



1



2



3



Kuratorium Deutsche Altershilfe (Herausgeber): Vom Pflegeheim zur Hausgemeinschaft. Empfehlungen zur Planung von Hausgemeinschaften, Architektur + Gerontologie 5. 2008. Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird im vorliegenden Bericht die männliche Schreibweise verwandt. Grundsätzlich sind jedoch stets beide Geschlechter gemeint. Vgl. Arbeiterwohlfahrt des Bezirksverbands Oberbayern e. V.; Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen (Hrsg.) (2004).
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1



Ziele der Untersuchung



Ausgehend von realen stationären Wohnkonzepten in Altenpflegeeinrichtungen mit stationären Hausgemeinschaften sollten Leistungen und Arbeitsabläufe erfasst, bewertet sowie Möglichkeiten der Optimierung erarbeitet werden. Dies erfolgte unter besonderer Beachtung der hauswirtschaftlichen Leistungserbringung und der Schnittstellengestaltung zwischen den beteiligten Berufsgruppen, insbesondere zwischen Hauswirtschaft und Pflege. Dabei sollte der unterschiedliche Grad der dezentralen hauswirtschaftlichen Versorgung berücksichtigt und bewertet werden.



Im Einzelnen hatte die Untersuchung folgende Ziele: Ziele



•



Erfassung der Leistungen und Leistungsqualität der untersuchten Einrichtungen



•



Aufzeigen von Optimierungsmöglichkeiten bei der Leistungserbringung und in der Zusammenarbeit der beteiligten Professionen



•



Darstellung



von



Nutzen



und



Wirksamkeit



hauswirtschaftlicher



Versorgungs-



und



Betreuungsleistungen für Einrichtung, Bewohner und Bewohnerinnen, Angehörige und Personal •



Ableitung von Konsequenzen für die Aus- und Fortbildung hauswirtschaftlicher Fachkräfte



•



Darstellung von Möglichkeiten zur Erleichterung bzw. Verbesserung der Etablierung der Wohnform stationäre Hausgemeinschaft auf dem Pflegemarkt



•



Darstellung von Entwicklungsmöglichkeiten hin zu neuen Wohnformen in der stationären Pflege



•



Überprüfung der Kompatibilität zwischen gesetzlichen Vorgaben und Anforderungen an stationäre Hausgemeinschaften



•



Schaffung von Grundlagen zur Erstellung eines Leitfadens für die Errichtung stationärer Hausgemeinschaften und gegebenenfalls zur Einrichtung einer Fachstelle als Anlaufstelle für interessierte Einrichtungsträger



Um die dargestellten Ziele zu erreichen, wurde eine Untersuchung von zwölf ausgewählten Hausgemeinschaften



mit



unterschiedlicher



Bewohnerstruktur



und



unterschiedlichen



Konzepten in insgesamt sechs Einrichtungen durchgeführt.



2



Projektstruktur und Untersuchungsdesign



Die Untersuchung wurde in vier Projektphasen durchgeführt. Nachfolgend sind die Projektphasen mit der jeweiligen methodischen Vorgehensweise beschrieben:
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Phase 1:



Auswahl der zu untersuchenden untersuchenden Hausgemeinschaften



Aus den interessierten Einrichtungen sollten insgesamt sechs Einrichtungen ausgewählt werden, in denen dann jeweils zwei Hausgemeinschaften näher untersucht werden sollten. In Abstimmung mit dem Auftraggeber erfolgte die Auswahl anhand folgender Merkmale:



•



Zielgruppe der Hausgemeinschaft bzw. Wohngruppe Ist die Hausgemeinschaft bzw. Wohngruppe auf demenziell erkrankte Menschen ausgerichtet oder werden auch somatisch pflegebedürftige alte Menschen betreut?



•



Alter und Struktur des Gebäudes Gebäudes Handelt es sich bei der Pflegeeinrichtung um einen Neubau oder wurde das Hausgemeinschaftskonzept in eine bestehende, ältere Einrichtung implementiert?



•



Grad der Dezentralisierung der Speisenversorgung Findet die Zubereitung des Mittagessens in der Hausgemeinschaft statt oder wird das Mittagessen durch eine Zentralküche zubereitet?



•



Arbeitsteilung zwischen den Berufsgruppen Nehmen die Präsenzkräfte und/oder Alltagsbegleiter in der Hausgemeinschaft neben hauswirtschaftlichen und Schnittstellentätigkeiten auch pflegerische Aufgaben und Betreuungsaufgaben wahr?



Phase 2:



Vertiefende Analyse in den ausgewählten Hausgemeinschaften



Im Rahmen der vertiefenden Analyse wurden die zwölf ausgewählten Hausgemeinschaften der sechs Einrichtungen aus verschiedenen Perspektiven untersucht. Im Einzelnen kamen hierbei folgende Methoden zum Einsatz:



•



Schriftliche Erhebung der Strukturdaten Auf der Grundlage eines einrichtungsbezogenen, eines wohnbereichsbezogenen sowie eines



hausgemeinschaftsbezogenen



Erhebungsbogens



wurden



die



wichtigsten



Strukturdaten schriftlich erhoben (z. B. Bewohnerstruktur, hauswirtschaftliche Standards, Schnittstellengestaltung).



•



Vororterhebung Im



Rahmen



der



Vororterhebung



fand



eine



teilstrukturierte



Beobachtung



der



Arbeitsabläufe und -prozesse für Hauswirtschaft, Betreuung und Pflege statt. Die teilnehmende



Beobachtung



wurde



ergänzt 7



durch



Leitfadengespräche



mit



Leitungskräften und Mitarbeitern und – soweit möglich – mit Bewohnern der Hausgemeinschaften.



Die Vororterhebung wurde als qualitative Erhebung konzipiert und diente zur Abrundung und



Bewertung



der



durch



die



schriftlichen



Erhebungen



erfassten



Daten



und



Informationen.



•



Schriftliche Angehörigenbefragung Zur Evaluation von Nutzen und Wirksamkeit der hauswirtschaftlichen Versorgungs- und Betreuungsleistungen wurden die Angehörigen der Bewohner der Hausgemeinschaften schriftlich anhand eines standardisierten Fragebogens befragt (z. B. Zufriedenheit mit Konzept und Leistungen, Bewertung der Qualität).



•



Schriftliche Mitarbeiterbefragung Die



Mitarbeiter



der



Hausgemeinschaften



wurden



schriftlich



anhand



eines



standardisierten Fragebogens befragt. Die Mitarbeiterbefragung sollte Aufschluss über den Nutzen und die Wirksamkeit des Konzepts sowie der Qualifizierungsmaßnahmen aus der Perspektive der Mitarbeiter geben. Darüber hinaus sollten die Ergebnisse Erkenntnisse zur



Arbeitszufriedenheit



der



Mitarbeiter



in



Hausgemeinschaften



sowie



Verbesserungsansätze aufzeigen.



Phase 3: Ergänzend



Expertengespräche zu



den



Erhebungen



in



den



Hausgemeinschaften



der



stationären



Pflegeeinrichtungen wurden Leitfadengespräche mit Vertretern von Altenhilfeträgern, Verbänden und der beteiligten Ministerien geführt. Im Zentrum standen hier beispielsweise Entwicklungsmöglichkeiten der stationären Hausgemeinschaften sowie die Kompatibilität zwischen gesetzlichen Vorgaben und Anforderungen an stationäre Hausgemeinschaften.



Phase 4:



Erarbeitung von Grundlagen zur Erstellung eines Leitfadens für die Errichtung einer iner stationärer Hausgemeinschaften und gegebenenfalls zur Errichtung e Fachstelle für interessierte Einrichtungsträger



Die erhobenen Daten in den Hausgemeinschaften wurden ausgewertet und im Hinblick auf "Best Practice" analysiert. Ferner wurden aus den Untersuchungsergebnissen die Grundlagen zur Erstellung eines Leitfadens für die Einrichtung stationärer Hausgemeinschaften und gegebenenfalls zur Errichtung einer Fachstelle für interessierte Einrichtungsträger geschaffen
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sowie die Konsequenzen für die Aus- und Fortbildung hauswirtschaftlicher Fachkräfte abgeleitet.4



Die Projektfederführung lag beim Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Abstimmung mit dem Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen.



Das Projekt wurde zur fachlichen Unterstützung durch einen Projektbeirat begleitet, in dem Vertreter der beteiligten Ministerien und weitere Personen vertreten waren. Im Rahmen der Projektbeiratssitzungen wurde die Vorgehensweise abgestimmt sowie aktuelle Ergebnisse präsentiert und diskutiert.



4



Vgl. dazu die Zusammenfassungen am Ende der einzelnen Kapitel und Abschnitte sowie die in Kapitel IV.2 dargestellten Optimierungsmöglichkeiten.
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II



Konzeptmerkmale Konzeptmerkmale und wesentliche Strukturdaten der beteiligten Einrichtungen



Im Rahmen des vorliegenden Projekts wurden insgesamt sechs Einrichtungen, die nach dem Hausgemeinschaftsprinzip bzw. in Anlehnung an das Hausgemeinschaftsprinzip arbeiten, untersucht. Die Auswahl der sechs Einrichtungen erfolgte – wie in Kapitel I dargelegt – nach den Kriterien Zielgruppe der Hausgemeinschaft bzw. Wohngruppe, Alter und Struktur des Gebäudes, Grad der Dezentralisierung der Speisenversorgung und Arbeitsteilung zwischen den Berufsgruppen.



Im Einzelnen haben sich an der Untersuchung folgende Einrichtungen beteiligt:



• Haus Perlenbach in Schönwald • AWO Seniorenzentrum Christian-Dierig-Haus in Augsburg • Chiemgau-Stift Inzell • Senioren-Servicehaus Fuchsmühl • Luise-Kiesselbach-Haus in München • BRK-Seniorenheim Plattling



Es wurden jeweils zwei Hausgemeinschaften pro Einrichtung näher untersucht.



Abb. 1



Regionale Verteilung der beteiligten Einrichtungen Haus Perlenbach, Schönwald



Senioren-Servicehaus Fuchsmühl



BRK-Seniorenheim Plattling AWO Seniorenzentrum Christian-Dierig-Haus, Augsburg Luise-Kiesselbach-Haus, München



Chiemgau-Stift Inzell
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Die Bandbreite der in den sechs Einrichtungen umgesetzten Konzepte reicht vom Hausgemeinschaftsprinzip bis hin zu einer am Wohngruppenkonzept orientierten Struktur. Im Folgenden werden die wesentlichen Konzeptmerkmale der untersuchten Einrichtungen beschrieben.



1



Haus Perlenbach in Schönwald Schönwald



Haus



Perlenbach



befindet



sich



in



der



Gemeinde



Schönwald



im



Regierungsbezirk



Oberfranken. Schönwald hat ca. 3.500 Einwohner und liegt in einer eher ländlich geprägten Region.



Das



Haus



Perlenbach



ist



eine



Einrichtung der BeneVit – Pflege in Bayern



GmbH.



BeneVit



ist



Dienstleistungsunternehmen ältere



hilfsbedürftige



ein für



Menschen



und umfasst die Geschäftsfelder ambulante Dienste, Wohnformen für ältere Menschen sowie vollund teilstationäre Einrichtungen.



Das Haus Perlenbach ist seit 2008 in Betrieb und verfügt insgesamt Foto: aku



über 53 stationäre Plätze, die in vier Hausgemeinschaften untergliedert sind. Der Bau der



Einrichtung wurde bereits auf das Hausgemeinschaftskonzept ausgerichtet. Die Arbeit der Einrichtung orientiert sich am Prinzip der Alltagsnormalität.



Die vier Hausgemeinschaften der Einrichtung haben jeweils 12 bis 14 Plätze. In den beiden untersuchten Hausgemeinschaften leben jeweils 14 Bewohner.



Zielgruppe und Bewohnerstruktur Das Angebot des Hauses Perlenbach richtet sich an somatisch pflegebedürftige Senioren und Senioren mit demenziellen Erkrankungen aller Pflegestufen. Im Haus findet eine integrative Betreuung statt, d. h. innerhalb der Hausgemeinschaften leben Bewohner mit verschiedenen Beeinträchtigungen, Erkrankungen und Pflegestufen zusammen. Eine spezielle
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Ausrichtung der Hausgemeinschaften auf bestimmte Zielgruppen gibt es nicht. Die Bewohnerstruktur des Hauses Perlenbach ist in Abb. 2 und Abb. 3 dargestellt.



Abb. 2



Pflegestufenverteilung im Haus Perlenbach insgesamt und in den beiden untersuchten Hausgemeinschaften im Vergleich zum Durchschnitt



100%



6%



90%



21%



7%



7% 7%



28%



80%



40%



36%



70%



Pflegestufe III



37%



60%



57%



33% 50%



Pflegestufe II Pflegestufe I Pflegestufe 0



40%



42% 30%



36%



20%



50%



32% 29%



10%



13%



7%



6%



6%



Untersuchte Einrichtungen insgesamt



Untersuchte Hausgemeinschaften insgesamt



Haus Perlenbach insgesamt



HG 1



HG 2



(N = 581 Bewohner)



(N = 194 Bewohner)



(N = 53 Bewohner)



(N = 14 Bewohner)



(N = 14 Bewohner)



0%



Im Haus Perlenbach haben zum Zeitpunkt der Erhebung insgesamt 55 % der Bewohner Pflegestufe 0 oder I (Pflegestufe 0: 13 %; Pflegestufe I: 42 %). Lediglich 6 % der Bewohner sind in Pflegestufe III eingestuft. Im Vergleich zu den anderen untersuchten Einrichtungen und Hausgemeinschaften weisen die Bewohner von Haus Perlenbach damit eine eher geringe Pflegebedürftigkeit auf.



In



den



untersuchten



Hausgemeinschaften



von



Haus



Perlenbach



besteht



eine



unterschiedliche Pflegestufenverteilung. In Hausgemeinschaft 2 liegt der Anteil der Bewohner mit Pflegestufe 0 und I mit insgesamt 86 % (Pflegestufe 0: 29 %; Pflegestufe I: 57 %) deutlich über dem Anteil in der Hausgemeinschaft 1 (insgesamt 57 %, Pflegestufe 0: 7 %; Pflegestufe I: 50 %).
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Abb. 3



Anteil Bewohner mit erheblichem allgemeinen Betreuungsbedarf gem. § 87 b SGB XI im Haus Perlenbach insgesamt und in den beiden untersuchten Hausgemeinschaften im Vergleich zum Durchschnitt



100% 90% 80% 70% 60% 50,5%



49,6%



50%



47,2% 35,7%



40% 30% 20%



7,1%



10% 0% Untersuchte Einrichtungen insgesamt



Untersuchte Hausgemeinschaften insgesamt



(N = 581 Bewohner)



(N = 194 Bewohner)



Haus Perlenbach insgesamt



HG 1



HG 2



(N = 53 Bewohner)



(N = 14 Bewohner)



(N = 14 Bewohner)



Bei rund 47 % der 53 Bewohner des Hauses Perlenbach besteht ein erheblicher allgemeiner Betreuungsbedarf gemäß § 87 b SGB XI. Insgesamt liegt dieser Anteil in den sechs untersuchten Einrichtungen bei rund 51 %. Wie bei der Pflegestufenverteilung zeigt sich in Haus



Perlenbach



auch



Hausgemeinschaften:



Der



hier



ein



Anteil



Unterschied der



zwischen



Bewohner



mit



den



beiden



untersuchten



erheblichem



allgemeinen



Betreuungsbedarf gemäß § 87 b SGB XI liegt in der Hausgemeinschaft 1 bei rund 36 % und in der Hausgemeinschaft 2 bei rund 7 %.



Bauliche Struktur Jede Hausgemeinschaft verfügt über eine eigene Küche, einen Essraum und ein angegliedertes Wohnzimmer mit Kaminofen und Sitzgelegenheiten (Sofas, Sessel). Die Zimmerstruktur besteht vorwiegend aus Einzelzimmern und nur wenigen Doppelzimmern. Sämtliche Nebenräume wie Mehrzweckraum, Therapieraum, Lagerräume, Personalaufenthaltsräume, Pflegebäder usw. sind vorhanden.
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Abb. 4



Grundriss einer Hausgemeinschaft im Haus Perlenbach



Grundorganisation Grundorganisation Das im Haus Perlenbach umgesetzte Hausgemeinschaftskonzept zeichnet sich unter anderem



durch



eine



umfassende



Dezentralisierung



der



hauswirtschaftlichen



Leistungsbereiche (Küche, Wäscherei, Reinigung) aus: In den Hausgemeinschaften werden sämtliche Mahlzeiten komplett zubereitet, die gesamte Wäsche wird dezentral in den Hausgemeinschaften gewaschen und bearbeitet und die Hausreinigung ist ebenfalls dezentral organisiert.



Der Pflegedienst ist hausgemeinschaftsübergreifend tätig: Für jeweils zwei Hausgemeinschaften ist ein Pflegeteam zuständig.



Der Tagesablauf in den Hausgemeinschaften wird weitestgehend durch die Präsenzkräfte gestaltet. Dabei haben die Präsenzkräfte auch aufgrund der starken Dezentralisierung hauswirtschaftlicher Tätigkeiten ein umfassendes Aufgabenpaket. Im Einzelnen gehören dazu folgende Tätigkeiten:
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Abb. 5



Aufgaben der Präsenzkräfte in den untersuchten Hausgemeinschaften im Haus Perlenbach



Haus Perlenbach



Aufgaben der Präsenzkräfte (Zutreffendes ist angekreuzt!)



HG 1



HG 2



Vor-, Zu- und Nachbereitung der Mahlzeiten











Tätigkeiten im Bereich Wäscheversorgung











Tätigkeiten im Bereich Hausreinigung











Durchführung von Betreuungsangeboten in Kombination mit der hauswirtschaftlichen Leistungserbringung











Durchführung von Betreuungsangeboten außerhalb der hauswirtschaftlichen Leistungserbringung











Grundpflege bei einzelnen Bewohnern











Toilettengänge











Essen anreichen/eingeben











Die Präsenzkräfte übernehmen sowohl die hauswirtschaftliche als auch bei einzelnen Bewohnern die grundpflegerische Versorgung. Zudem führen sie im Zusammenhang mit der hauswirtschaftlichen Versorgung Betreuungsangebote in ihrer Hausgemeinschaft durch (z. B. Kuchen backen und soweit erforderlich Anleitung/Unterstützung der Bewohner bei Haushaltstätigkeiten wie Tisch decken, Gemüse putzen usw.). Betreuungsangebote außerhalb der hauswirtschaftlichen Leistungserbringung sind z. B. Vorlesen nach dem Mittagessen oder Spiele und Gespräche innerhalb kleinerer Gruppen.



Die fachliche und disziplinarische Aufsicht über die Präsenzkräfte hat die Hauswirtschaftsleitung der Einrichtung.



Der hausgemeinschaftsübergreifend arbeitende Pflegedienst unterstützt die Präsenzkräfte bei der grundpflegerischen Versorgung der Bewohner (z. B. bei Bewohnern mit aufwändigerer Pflege) und deckt die Behandlungspflege ab.



Darüber hinaus sind in der Einrichtung Ergotherapeuten und Betreuungsassistenten beschäftigt, die Betreuungsangebote für alle Bewohner des Hauses anbieten (z. B. Singen, Gymnastik, Gartenarbeit, Frauen-/Männerstammtisch).
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Qualifikation der Präsenzkräfte In den beiden untersuchten Hausgemeinschaften im Haus Perlenbach sind insgesamt neun Mitarbeiter als Präsenzkräfte tätig. Gut zwei Drittel dieser Mitarbeiter verfügen über eine berufliche



Ausbildung:



Jeweils



22



%



der



Mitarbeiter



haben



eine



Ausbildung



als



Hauswirtschafter bzw. Hotelfachkraft; des Weiteren ist jeweils noch eine Person mit der Qualifikation



zum



Hauswirtschaftlichen



Betriebsleiter



und



zum



Hauswirtschaftsmeister



beschäftigt. Die übrigen 34 % der Mitarbeiter verfügen über keine berufliche Qualifikation.



Abb. 6



Qualifikation der Präsenzkräfte der beiden untersuchten Hausgemeinschaften im Haus Perlenbach



Hauswirtschafter 22% Sonstige Mitarbeiter ohne berufliche Ausbildung 34%



Hauswirtschaftsmeister 11%



Hotelfachkraft 22%



Hauswirtschaftlicher Betriebsleiter 11%



(N = 9 Köpfe)



Einsatzzeiten der Präsenzkräfte In beiden untersuchten Hausgemeinschaften ist – wie die nachfolgende Abbildung aufzeigt – eine Präsenzkraft zwischen 7.00 und 20.00 Uhr durchgehend anwesend.
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Abb. 7



Einsatzstruktur der Präsenzkräfte an typischen Werktagen und Wochenenden in den beiden untersuchten Hausgemeinschaften im Haus Perlenbach



06:00 06:15 06:30 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:45 20:00 20:15 20:30 20:45 21:00 21:15 21:30 21:45 22:00



Uhrzeit



an Werktagen



HG 1



7.00 - 12.00 Uhr 11.00 - 17.00 Uhr 17.00 - 20.00 Uhr



an Wochenenden



7.00 - 13.30 Uhr 13.30 - 20.00 Uhr



an Werktagen



HG 2



7.00 - 12.00 Uhr 11.00 - 17.00 Uhr 17.00 - 20.00 Uhr



an Wochenenden



7.00 - 13.30 Uhr 13.30 - 20.00 Uhr



Der Pflegedienst ist ergänzend zu den Präsenzkräften hausgemeinschaftsübergreifend (pro Ebene) organisiert und unterstützt die Präsenzkräfte nach Bedarf – insbesondere bei pflegerischen Tätigkeiten.



Aufgrund der Einsatzzeiten/Einsatzstunden der Präsenzkräfte in den beiden untersuchten Hausgemeinschaften ergeben sich folgende Anwesenheitsschlüssel:



Abb. 8



Anwesenheitsschlüssel der Präsenzkräfte in den beiden untersuchten Hausgemeinschaften im Haus Perlenbach



Präsenz



1 zu 13



an Werktagen



1 zu 14



an Wochenenden HG 1



1 zu 13



an Werktagen



1 zu 14



Anwesenheitsschlüssel bezieht sich auf die Zeit 7.00 - 20.00 Uhr an Werktagen und Wochenenden



an Wochenenden HG 2



Der Anwesenheitsschlüssel sagt aus, für wie viele Bewohner ein Mitarbeiter am Tag im Durchschnitt zuständig ist. Wie Abb. 8 zeigt, betreut eine Präsenzkraft in den beiden untersuchten Hausgemeinschaften im Durchschnitt jeweils 13 Bewohner an Werktagen und 14 Bewohner an Wochenenden. 17



Um



eine



Vergleichbarkeit



der



untersuchten



Hausgemeinschaften



untereinander



zu



ermöglichen, wurde der Anwesenheitsschlüssel der Präsenzkräfte auf die Zeitspanne 6:00 bis 22:00 Uhr umgerechnet und ergänzend der Anwesenheitsschlüssel der Pflegekräfte für diesen Zeitrahmen ermittelt. Die umgerechneten Anwesenheitsschlüssel sind in der folgenden Abbildung dargestellt: Abb. 9



Umgerechneter Anwesenheitsschlüssel in den beiden untersuchten Hausgemeinschaften im Haus Perlenbach für die Zeitspanne 6:00 bis 22:00 Uhr



Präsenz



1 zu 8



1 zu 8



1 zu 8



1 zu 8 Präsenz und Pflege



1 zu 17



an Werktagen



1 zu 17



an Wochenenden HG 1



1 zu 17



an Werktagen



1 zu 17



Anwesenheitsschlüssel bezieht sich auf die Zeit 6.00 - 22.00 Uhr an Werktagen und Wochenenden



an Wochenenden HG 2



Aus Abb. 9 ist ersichtlich, dass die umgerechneten Anwesenheitsschlüssel in den beiden untersuchten Hausgemeinschaften etwas geringer ausfallen. Der Anwesenheitsschlüssel der Präsenzkräfte beträgt 1 zu 17 Bewohner. Wird die Anwesenheit der Pflegekräfte in der jeweiligen Hausgemeinschaft hinzugerechnet, ergibt sich allerdings ein Anwesenheitsschlüssel pro Hausgemeinschaft von durchschnittlich 1 zu 8.
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2



AWO Seniorenzentrum ChristianChristian-DierigDierig-Haus in Augsburg



Das AWO Seniorenzentrum Christian-Dierig-Haus liegt in einem städtischen Gebiet. Die Einrichtung versteht sich als integraler Bestandteil des Augsburger Stadtteils Pfersee und will für alle Senioren und ihre Angehörigen eine wesentliche Stütze bei der Bewältigung von Schwierigkeiten im Alter sein. Das oberste Leitziel der Einrichtung ist Normalität.



Das



AWO



Seniorenzentrum



Christian-Dierig-Haus ist seit 2003 in Betrieb. Bereits beim Bau der Einrichtung wurde das Hausgemeinschaftsprinzip



zu



gelegt.



Das



verfügt



insgesamt



Grunde



Seniorenzentrum über



140



Plätze. Diese setzen sich aus 118 vollstationären Plätzen (davon 36 Plätze



mit



gesondertem



sorgungsvertrag psychiatrisch



für



Ver-



geronto-



erkrankte



Men-



schen), 10 Kurzzeitpflegeplätzen



Foto: aku



und 12 Tagespflegeplätzen zusammen.



Die gesamte Einrichtung ist in 11 Hausgemeinschaften untergliedert. Die Hausgemeinschaften verfügen jeweils über 10 bis 12 Plätze. In den beiden untersuchten Hausgemeinschaften leben jeweils 12 Bewohner. Zum Zeitpunkt der Untersuchung kam ein Gast aus einem Nachtpflegezimmer als dreizehnte Person hinzu.



Zielgruppe und Bewohnerstruktur Da sich das AWO Seniorenzentrum Christian-Dierig-Haus als Einrichtung für den Stadtteil Pfersee versteht, steht es grundsätzlich allen somatisch pflegebedürftigen und gerontopsychiatrisch/demenziell erkrankten Senioren offen. Aufgrund der Nachfrageentwicklung hat sich jedoch ein Schwerpunkt im Bereich der Betreuung gerontopsychiatrisch und demenziell erkrankter Senioren ergeben. In einem eigenen Bau sind drei Wohngruppen für vorwiegend jüngere, schwerstpflegebedürftige Bewohner untergebracht.



Die Belegung der Hausgemeinschaften wird – soweit möglich – nach bestimmten Zielgruppen vorgenommen. So gibt es hier z. B. Hausgemeinschaften, in denen vorrangig schwerst 19



demenziell erkrankte Menschen leben und auch Hausgemeinschaften, in denen vorrangig somatisch Pflegebedürftige und Senioren mit leichten Formen einer demenziellen Erkrankung leben.



Die Zielgruppen der beiden untersuchten Hausgemeinschaften sind:



• HG 1: Senioren mit schweren demenziellen bzw. gerontopsychiatrischen Erkrankungen • HG 2: somatisch pflegebedürftige Senioren und Senioren mit leichten demenziellen Erkrankungen



Die Bewohnerstruktur des AWO Seniorenzentrums Christian-Dierig-Haus ist in Abb. 10 und Abb. 11 dargestellt.



Abb. 10



Pflegestufenverteilung im AWO Seniorenzentrum Christian-Dierig-Haus insgesamt und in den beiden untersuchten Hausgemeinschaften im Vergleich zum Durchschnitt



100% 90%



21%



28%



23%



17% 31%



80% 70% 60%



Pflegestufe III



37%



42%



35%



Pflegestufe II



33% 50%



Pflegestufe I



46%



Pflegestufe 0



40% 30% 20%



36%



32%



6%



6%



3%



Untersuchte Einrichtungen insgesamt



Untersuchte Hausgemeinschaften insgesamt



Christian-DierigHaus insgesamt



HG 1



HG 2



(N = 581 Bewohner)



(N = 194 Bewohner)



(N = 132 Bewohner)



(N = 13 Bewohner)



(N = 12 Bewohner)



39% 23%



10% 0%



42%



Zum Zeitpunkt der Untersuchung waren in der Einrichtung insgesamt rund 42 % der Bewohner in Pflegestufe 0 oder I eingestuft, 35 % der Bewohner in Pflegestufe II und 23 % in Pflegestufe III. Die Pflegestufenverteilung in Hausgemeinschaft 2 entspricht im Wesentlichen der Verteilung in der Einrichtung insgesamt. In der untersuchten Hausgemeinschaft 1 mit der Zielgruppe schwer demenziell und gerontopsychiatrisch Erkrankte ist der Anteil der Bewohner mit Pflegestufe II oder III mit insgesamt 77 % deutlich höher.
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Die unterschiedlichen Zielgruppen der beiden untersuchten Hausgemeinschaften spiegeln sich auch in dem Anteil der Bewohner mit erheblichem allgemeinem Betreuungsbedarf gemäß § 87 b SGB XI wider.



Abb. 11



Anteil der Bewohner mit erheblichem allgemeinen Betreuungsbedarf gem. § 87 b SGB XI im AWO Seniorenzentrum Christian-Dierig-Haus insgesamt und in den beiden untersuchten Hausgemeinschaften im Vergleich zum Durchschnitt



100%



92,3%



90% 80% 70% 60% 50,5%



49,6%



Untersuchte Einrichtungen insgesamt



Untersuchte Hausgemeinschaften insgesamt



50%



52,3%



50,0%



40% 30% 20% 10% 0%



(N = 581 Bewohner)



(N = 194 Bewohner)



Christian-DierigHaus insgesamt



HG 1



HG 2



(N = 132 Bewohner)



(N = 13 Bewohner)



(N = 12 Bewohner)



In Hausgemeinschaft 1 wurde bei nahezu allen Bewohnern (92 %) ein erheblicher allgemeiner Betreuungsbedarf festgestellt. In Hausgemeinschaft 2, die eher somatisch pflegebedürftige und leicht demenziell erkrankte Bewohner betreut, liegt dieser Wert bei 50 %.



Bauliche Struktur In einer Hausgemeinschaft leben 10 bis 12 Bewohner, überwiegend in Einzelzimmern, zusammen. Jede Hausgemeinschaft hat einen großen Gemeinschaftsbereich mit einer Wohnküche und einem Wohnzimmerbereich (Sofas, Sessel). Im Haus gibt es außerdem eine öffentlich zugängliche Cafeteria, Räumlichkeiten für den Friseur sowie für Physio- und Ergotherapie.
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Abb. 12



Grundriss einer Hausgemeinschaft im AWO Seniorenzentrum Christian-Dierig-Haus



Grundorganisation Die Organisation der Speisenversorgung wird von den einzelnen Hausgemeinschaften in Eigenregie übernommen. Frühstück, Nachmittagskaffee und Abendessen werden jeweils komplett in den Hausgemeinschaften zubereitet. Das Mittagessen wird an ein bis drei Tagen in der Woche ebenfalls in den Hausgemeinschaften zubereitet; an den anderen Wochentagen hingegen von einem Caterer bezogen.



Jede Hausgemeinschaft hat ein eigenes Budget für den Bereich der Speisenversorgung, über das sie frei verfügen kann. Dies bedeutet, dass jede Hausgemeinschaft die Lebensmittel bzw. das Essen vom Caterer individuell bestellen kann. Die Präsenzkräfte nutzen diese Freiheit, indem sie regelmäßig, auch in Begleitung eines Bewohners, in die Stadt zum Einkaufen gehen. Dort werden beispielsweise besondere Lebensmittel (z. B. Süßigkeiten als "Betthupferl" für die Bewohner) oder Tischdekorationen gekauft. An einem Tag in der Woche kommt ein Obstund Gemüsebauer aus der Umgebung in die Einrichtung, bei dem regionale Produkte für den Wochenverbrauch bezogen bzw. gemeinsam mit den Bewohnern eingekauft werden.



Die Wäscheversorgung sowie die Hausreinigung sind an externe Leistungsanbieter vergeben.



In den Hausgemeinschaften sind Präsenzkräfte anwesend, die den Alltag gemeinsam mit den Bewohnern gestalten und organisieren. Die Präsenzkräfte übernehmen die Vor-, Zu- und 22



Nachbereitung der Mahlzeiten sowie alle im Küchenbereich anfallenden Reinigungsarbeiten. Des Weiteren führen sie Betreuungsangebote sowie pflegerische Tätigkeiten durch (z. B. Grundpflege, Toilettengänge, Essen anreichen).



Abb. 13



Aufgaben der Präsenzkräfte in den untersuchten Hausgemeinschaften im AWO Seniorenzentrum Christian-Dierig-Haus



Aufgaben der Präsenzkräfte



AWO Seniorenzentrum Christian Christianstian-DierigDierig-Haus



(Zutreffendes ist angekreuzt!)



HG 1



HG 2



Vor-, Zu- und Nachbereitung der Mahlzeiten











Tätigkeiten im Bereich Wäscheversorgung











Durchführung von Betreuungsangeboten in Kombination mit der hauswirtschaftlichen Leistungserbringung











Durchführung von Betreuungsangeboten außerhalb der hauswirtschaftlichen Leistungserbringung











Grundpflege bei einzelnen Bewohnern











Toilettengänge











Essen anreichen/eingeben











Tätigkeiten im Bereich Hausreinigung



Pflege und Betreuung sind in der Einrichtung an einer häuslichen Pflegesituation orientiert organisiert. Die Tätigkeit der Präsenzkräfte wird durch einen hausgemeinschaftsübergreifend tätigen Fachpflegedienst ergänzt. Dieser arbeitet analog zu einem ambulanten Pflegedienst in "Touren". Der Fachpflegedienst ist für die Steuerung des Pflegeprozesses zuständig und übernimmt die Behandlungspflege sowie den überwiegenden Teil der Grundpflege, soweit sie nicht von den Präsenzkräften geleistet werden kann.



Der Fachpflegedienst ist der Pflegedienstleitung unterstellt, während die Präsenzkräfte der Betreuungsleitung unterstellt sind.



Neben der Betreuung der Bewohner durch die Präsenzkräfte in den Hausgemeinschaften werden Angebote wie Musiktherapie, Tanznachmittage, Gruppengymnastik, Musikveranstaltungen u. ä. zentral angeboten.



Qualifikation der Präsenzkräfte In beiden untersuchten Hausgemeinschaften im AWO Seniorenzentrum Christian-Dierig-Haus sind insgesamt acht Mitarbeiter beschäftigt. Davon verfügen 13 % über eine hauswirtschaftliche Ausbildung (Hauswirtschafter). Über ein Drittel der Mitarbeiter hat eine
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pflegerische Ausbildung (24 %) bzw. eine einjährige Ausbildung zum Kranken- oder Altenpflegehelfer.



Abb. 14



Qualifikation der Präsenzkräfte der beiden untersuchten Hausgemeinschaften im AWO Seniorenzentrum Christian-Dierig-Haus Hauswirtschafter 13% Praktikanten 25%



examinierte Pflegekräfte 24%



Mitarbeiter mit sonstiger beruflicher Ausbildung (Erzieher, Arzthelfer) 25%



Kranken- und Altenpflegehelfer (einjährige Ausbildung) 13%



(N = 8 Köpfe)



Einsatzzeiten der Präsenzkräfte In den Hausgemeinschaften werden die alltäglichen Abläufe (Kochen, Spülen usw.), die Beschäftigung der Bewohner sowie Teile der Grundpflege von den Präsenzkräften übernommen. Die Präsenzkräfte sind hierzu in der Zeit von 7.30 bis 20.30 Uhr in den Hausgemeinschaften tätig.
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Abb. 15



Einsatzstruktur der Präsenzkräfte an typischen Werktagen und Wochenenden in den beiden untersuchten Hausgemeinschaften im AWO Seniorenzentrum Christian-DierigHaus



06:00 06:15 06:30 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:45 20:00 20:15 20:30 20:45 21:00 21:15 21:30 21:45 22:00



Uhrzeit



HG 1



7.30 - 13.00 8.00 - 14.00



Werktage



11.30 - 20.30 16.30 - 20.30 8.00 - 16.30 7.30 - 13.00 7.30 - 16.00



Wochenenden



11.30 - 20.30 16.30 - 20.30 HG 2



7.30 - 16.00



Werktage



16.30 - 20.30 7.30 - 13.00



Wochenenden



12.00 - 20.30



Zusätzlich zu den Präsenzkräften ist der Fachpflegedienst in den Hausgemeinschaften tätig bzw. kann bei Bedarf jederzeit hinzu gerufen werden. Aufgrund der Einsatzzeiten der Präsenzkräfte ergeben sich für die beiden untersuchten Hausgemeinschaften folgende Anwesenheitsschlüssel:



Abb. 16



Anwesenheitsschlüssel der Präsenzkräfte in den beiden untersuchten Hausgemeinschaften im AWO Seniorenzentrum Christian-Dierig-Haus



1 zu 5



Präsenz



1 zu 7



1 zu 12 1 zu 13



an Werktagen



an Wochenenden HG 1



an Werktagen



Anwesenheitsschlüssel bezieht sich auf die Zeit 7.30 - 20.30 Uhr an Werktagen und Wochenenden



an Wochenenden HG 2



Die Präsenzkräfte sind in der Hausgemeinschaft 1 im Durchschnitt für fünf bzw. sieben Bewohner zuständig, in der Hausgemeinschaft 2 im Durchschnitt für 13 bzw. 12 Bewohner. Die 25



höhere Mitarbeiterpräsenz in der Hausgemeinschaft 1 ist der Zielgruppe (schwer demenziell und gerontopsychiatrisch erkrankte Bewohner) geschuldet. Ein Teil der Bewohner besucht zudem ein Nachtcafe mit Betreuung bis 01.00 Uhr nachts.



Um



eine



Vergleichbarkeit



der



untersuchten



Hausgemeinschaften



untereinander



zu



ermöglichen, wurde der Anwesenheitsschlüssel der Präsenzkräfte auf die Zeitspanne 6:00 bis 22:00 Uhr umgerechnet und ergänzend der Anwesenheitsschlüssel des Fachpflegedienstes für diesen Zeitrahmen ermittelt. Die umgerechneten Anwesenheitsschlüssel sind in der folgenden Abbildung dargestellt: Abb. 17



Umgerechneter Anwesenheitsschlüssel in den beiden untersuchten Hausgemeinschaften im AWO Seniorenzentrum Christian-Dierig-Haus für die Zeitspanne 6:00 bis 22:00 Uhr



1 zu 6



Präsenz



1 zu 7



1 zu 7 1 zu 8



Präsenz und Pflege



1 zu 11 1 zu 11



1 zu 14 1 zu 16



an Werktagen



an Wochenenden HG 1



an Werktagen



Anwesenheitsschlüssel bezieht sich auf die Zeit 6.00 - 22.00 Uhr an Werktagen und Wochenenden



an Wochenenden HG 2



Wie Abb. 17 zeigt, fallen die umgerechneten Anwesenheitsschlüssel in den beiden untersuchten Hausgemeinschaften etwas geringer aus. Der Anwesenheitsschlüssel der Präsenzkräfte beträgt 1 zu 7 bzw.1 zu 8 Bewohner in Hausgemeinschaft 1 und 1 zu 16 bzw. 1 zu 14 Bewohner in Hausgemeinschaft 2. Wird die Anwesenheit des Fachpflegedienstes in der jeweiligen Hausgemeinschaft hinzugerechnet, ergibt sich ein Anwesenheitsschlüssel von 1 zu 6 bzw. 1 zu 7 in Hausgemeinschaft 1 und 1 zu 11 in Hausgemeinschaft 2.
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ChiemgauChiemgau-Stift Inzell



Das Chiemgau-Stift liegt in der Gemeinde Inzell im Regierungsbezirk Oberbayern. Die Gemeinde Inzell hat knapp 4.500 Einwohner und befindet sich in einer eher ländlichen Region.



Das



Chiemgau-Stift



ist



eine



Einrichtung der Diakonie Service & Pflege gGmbH, ein Tochterunternehmens



des



Diako-



nischen Werks Traunstein e. V.



Die Einrichtung besteht seit drei Jahren. Bereits beim Bau des Chiemgau-Stifts



wurde



Hausgemeinschaftskonzept



das zu



Grunde gelegt. Foto: aku



Die



wichtigsten



Leitlinien



der



Pflege



und



Betreuung



sind



nach



Angaben



der



Einrichtungsleitung das Entwickeln von Beziehungsqualität und eines "Daheim-Gefühls" bei den Bewohnern sowie eine an den Prinzipien der "Ich-Wichtigkeit" nach Böhm5 orientierte Alltagsgestaltung.



Das Chiemgau-Stift verfügt insgesamt über 63 stationäre Plätze, die sich in fünf Hausgemeinschaften mit jeweils 12 bis 14 Plätzen gliedern. Für 25 der 63 Plätze besteht ein Versorgungsvertrag für Demenzkranke.



In den beiden untersuchten Hausgemeinschaften lebten zum Zeitpunkt der Erhebung 13 bzw. 14 Bewohner.



Zielgruppe und Bewohnerstruktur Bewohnerstruktur Das Angebot des Chiemgau-Stifts richtet sich an demenziell erkrankte sowie an somatisch pflegebedürftige Senioren. Die Hausgemeinschaften der Einrichtung werden möglichst zielgruppenspezifisch belegt:



5



Vgl. Böhm (2001).



27



• HG 1: Senioren mit demenziellen bzw. gerontopsychiatrischen Erkrankungen • HG 2: somatisch pflegebedürftige Senioren und Senioren mit leichten demenziellen Erkrankungen



Für Hausgemeinschaft 1 besteht zudem ein spezieller gerontopsychiatrischer Versorgungsvertrag.



Die Bewohnerstruktur des Chiemgau-Stiftes ist in Abb. 18 und Abb. 19 dargestellt.



Abb. 18



Pflegestufenverteilung im Chiemgau-Stift Inzell insgesamt und in den beiden untersuchten Hausgemeinschaften im Vergleich zum Durchschnitt
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10% 90%



21%



17%



28%
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80%



36%



70% 60%



14% 33%



Pflegestufe III



37%



Pflegestufe II



33% 50%



Pflegestufe I Pflegestufe 0



40%



43%



30% 20%



57%



36%



32%



6%



6%



Untersuchte Einrichtungen insgesamt



Untersuchte Hausgemeinschaften insgesamt



Chiemgau-Stift Inzell insgesamt



HG 1



HG 2



(N = 581 Bewohner)



(N = 194 Bewohner)



(N = 61 Bewohner)



(N = 12 Bewohner)



(N = 14 Bewohner)



10% 0%



33%



11%



17% 7%



Das Chiemgau-Stift Inzell bzw. die beiden untersuchten Hausgemeinschaften weisen im Vergleich zum Durchschnitt der anderen untersuchten Einrichtungen eine etwas geringere Einstufung der Bewohner auf. Insgesamt sind im Chiemgau-Stift mehr als die Hälfte der Bewohner (54 %) in Pflegestufe 0 oder I eingestuft (Pflegestufe 0: 11 %; Pflegestufe I: 43 %); lediglich 10 % der Bewohner erhalten Leistungen der Pflegestufe III.
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Abb. 19



Anteil Bewohner mit erheblichem allgemeinen Betreuungsbedarf gem. § 87 b SGB XI im Chiemgau-Stift Inzell insgesamt und in den beiden untersuchten Hausgemeinschaften im Vergleich zum Durchschnitt



100% 90% 80%



75,0%



70% 60% 50,5% 50%



49,6% 41,0%



40% 30% 20%



14,3%



10% 0% Untersuchte Einrichtungen insgesamt (N = 581 Bewohner)



Untersuchte Hausgemeinschaften insgesamt



Chiemgau-Stift Inzell insgesamt



HG 1



HG 2



(N = 61 Bewohner)



(N = 12 Bewohner)



(N = 14 Bewohner)



(N = 194 Bewohner)



Insgesamt besteht bei 41 % der Bewohner im Chiemgau-Stift ein erheblicher allgemeiner Betreuungsbedarf gemäß § 87b SGB XI. Aufgrund der unterschiedlichen Zielgruppen lassen sich deutliche Unterschiede zwischen den beiden untersuchten Hausgemeinschaften feststellen: In Hausgemeinschaft 1 mit Schwerpunkt gerontopsychiatrische Versorgung haben drei Viertel der Bewohner einen erhöhten Betreuungsbedarf (75 %); in Hausgemeinschaft 2 liegt dieser Anteil lediglich bei 14 %.



Bauliche Struktur Jede der insgesamt fünf Hausgemeinschaften ist mit einer großen Wohnküche ausgestattet. Der Küchenbereich ist durch eine frei im Raum stehende Kochinsel in den Essbereich integriert. In den meisten Hausgemeinschaften der Einrichtung schließt sich unmittelbar an diesen Raum ein Lager mit integriertem Bürobereich für die Präsenzkraft an. Das Zentrallager für Lebensmittel befindet sich im Erdgeschoss der Einrichtung. Die Zimmerstruktur besteht vorwiegend aus Einzelzimmern.
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Abb. 20



Grundriss einer Hausgemeinschaft im Chiemgau-Stift Inzell



Grundorganisation Die Speisenversorgung im Chiemgau-Stift Inzell ist dezentral organisiert: Sämtliche Mahlzeiten werden in den Hausgemeinschaften zubereitet; eine zentrale Großküche ist nicht vorhanden. Allerdings bestehen mit Blick auf den tatsächlich umgesetzten Grad an Dezentralität gewisse Einschränkungen,



da



sich



die



einzelnen



Hausgemeinschaften



die



Zubereitung



des



Mittagessens untereinander aufteilen. So wird beispielsweise in einer Hausgemeinschaft die warme Komponente zubereitet, während die andere Hausgemeinschaft das Dessert liefert.



Die Wäscheversorgung wird von einer Fremdwäscherei übernommen. Die Hausreinigung ist in Form eines hauseigenen zentralen Reinigungsdienstes organisiert.



Der Pflegedienst ist hausgemeinschaftsübergreifend organisiert und in zwei Pflegeteams untergliedert. Dabei ist jeweils ein Pflegeteam für zwei bzw. drei Hausgemeinschaften zuständig.
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Abb. 21



Aufgaben der Präsenzkräfte in den untersuchten Hausgemeinschaften im Chiemgau-Stift Inzell



ChiemgauChiemgau-Stift Inzell



Aufgaben der Präsenzkräfte (Zutreffendes ist angekreuzt!)



HG 1



HG 2



Vor-, Zu- und Nachbereitung der Mahlzeiten











Tätigkeiten im Bereich Wäscheversorgung











Durchführung von Betreuungsangeboten in Kombination mit der hauswirtschaftlichen Leistungserbringung











Durchführung von Betreuungsangeboten außerhalb der hauswirtschaftlichen Leistungserbringung











Grundpflege bei einzelnen Bewohnern











Toilettengänge











Essen anreichen/eingeben











Tätigkeiten im Bereich Hausreinigung



Die Präsenzkräfte übernehmen die Vor-, Zu- und Nachbereitung der Mahlzeiten, das Verteilen der Wäsche, pflegerische Aufgaben (Essen anreichen, Toilettengänge, Grundpflege bei leichterer Pflege) sowie Betreuungsaufgaben vor allem im Zusammenhang mit hauswirtschaftlichen Tätigkeiten wie z. B. gemeinsames Kochen mit Bewohner. Betreuungsaktivitäten außerhalb der hauswirtschaftlichen Leistungserbringung werden von den Präsenzkräften in eher geringem Umfang bzw. punktuell übernommen oder aber beziehen sich auf persönliche Zuwendung und Gespräche mit einzelnen Bewohner.



Die Präsenzkräfte sind disziplinarisch der Hauswirtschaftsleitung unterstellt. Die fachliche Anleitung übernimmt je nach Themenbereich die Hauswirtschaftsleitung oder die Pflegedienstleitung.



Der hausgemeinschaftsübergreifend organisierte Pflegedienst führt die Behandlungspflege sowie Großteile der Grundpflege der Bewohner durch.



Neben der Betreuung in den Hausgemeinschaften finden auch zentral Angebote statt, wie z. B. jahreszeitliche Feste, Stammtisch, Tanz, Kino.



Qualifikation der Präsenzkräfte In den beiden untersuchten Hausgemeinschaften des Chiemgau-Stifts sind insgesamt acht Präsenzkräfte beschäftigt. Mehr als ein Drittel der Mitarbeiter (37 %) verfügen über eine
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hauswirtschaftliche Qualifikation (Fachhauswirtschafter, Hauswirtschafter); weitere 37 % über eine sonstige berufliche Ausbildung (Erzieher, Kinderkrankenschwester, Sozialbegleiter).



Abb. 22



Qualifikation der Präsenzkräfte der beiden untersuchten Hausgemeinschaften im Chiemgau-Stift Inzell Praktikanten 13%



Fachhauswirtschafter 13%



Mitarbeiter mit §87b SGB XI-Fortbildung 13%



Hauswirtschafter 24%



Mitarbeiter mit sonstiger beruflicher Ausbildung (z. B. Erzieher, Sozialbegleiter) 37%



(N = 8 Köpfe)



Einsatzzeiten der Präsenzkräfte Die Präsenzkräfte sind in beiden untersuchten Hausgemeinschaften vormittags und nachmittags



anwesend.



Eine



durchgängige



Präsenz



sowie



eine



Präsenz



in



den



Abendstunden sind nicht gegeben.



Abb. 23



Einsatzstruktur der Präsenzkräfte an typischen Werktagen und Wochenenden in den beiden untersuchten Hausgemeinschaften im Chiemgau-Stift Inzell



06:00 06:15 06:30 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:45 20:00 20:15 20:30 20:45 21:00 21:15 21:30 21:45 22:00



Uhrzeit



HG 1



an Werktagen



8.30 - 13.15 Uhr 15.30 - 19.15 Uhr



an Wochenenden



8.30 - 13.15 Uhr 15.30 - 19.15 Uhr



HG 2



an Werktagen



7.30 - 13.15 Uhr 16.45-19.30 Uhr



an Wochenenden



7.30 - 13.15 Uhr 15.00 - 19.30 Uhr



32



Zusätzlich zu den Präsenzkräften ist der hausgemeinschaftsübergreifend organisierte Pflegedienst tätig. Dabei ist pro Hausgemeinschaft jeweils eine Pflegekraft anwesend. Darüber hinaus ist pro Ebene (mit zwei bis drei Hausgemeinschaften) eine Pflegefachkraft ständig präsent.



Der Pflegedienst ist zwar vorrangig für die Pflege zuständig, übernimmt in Zeiten, in denen die Präsenzkräfte



nicht



anwesend



sind, aber



auch



hauswirtschaftliche



Aufgaben



(z. B.



Nachmittagskaffee). An einzelnen Wochentagen findet während des Nachmittagskaffees zudem eine Betreuung der Bewohner durch zusätzliche Betreuungskräfte statt.



Aufgrund



der



Einsatzstunden



der



Präsenzkräfte



in



den



beiden



untersuchten



Hausgemeinschaften ergeben sich folgende Anwesenheitsschlüssel:



Abb. 24



Anwesenheitsschlüssel der Präsenzkräfte in den beiden untersuchten Hausgemeinschaften im Chiemgau-Stift Inzell



Präsenz



1 zu 15



1 zu 15



1 zu 15



1 zu 18



an Werktagen



an Wochenenden



an Werktagen



HG 1



an Wochenenden



Anwesenheitsschlüssel bezieht sich auf die Zeit 8.30 - 19.15 Uhr an Werktagen und 7.30 - 19.30 Uhr an Wochenenden



HG 2



Wie Abb. 24 zeigt, betreut eine Präsenzkraft in Hausgemeinschaft 1 am Tag im Durchschnitt 15 Bewohner. In Hausgemeinschaft 2 ist eine Präsenzkraft an Werktagen im Durchschnitt für 18 Bewohner zuständig, an Wochenenden für 15 Bewohner.



Um



eine



Vergleichbarkeit



der



untersuchten



Hausgemeinschaften



untereinander



zu



ermöglichen, wurde der Anwesenheitsschlüssel der Präsenzkräfte auf die Zeitspanne 6:00 bis 22:00 Uhr umgerechnet und ergänzend der Anwesenheitsschlüssel der Pflegekräfte für diesen Zeitrahmen ermittelt. Die umgerechneten Anwesenheitsschlüssel sind in der folgenden Abbildung dargestellt:
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Abb. 25



Umgerechneter Anwesenheitsschlüssel in den beiden untersuchten Hausgemeinschaften im Chiemgau-Stift Inzell für die Zeitspanne 6:00 bis 22:00 Uhr



1 zu 9



1 zu 9



1 zu 10



1 zu 10



Präsenz



Präsenz und Pflege



1 zu 23



1 zu 22



1 zu 23



Anwesenheitsschlüssel bezieht sich auf die Zeit 6.00 - 22.00 Uhr an Werktagen und Wochenenden



1 zu 26



an Werktagen



an Wochenenden



an Werktagen



HG 1



an Wochenenden HG 2



Aus Abb. 25 ist ersichtlich, dass die umgerechneten Anwesenheitsschlüssel in den beiden Hausgemeinschaften etwas geringer ausfallen. Der Anwesenheitsschlüssel der Präsenzkräfte beträgt 1 zu 23 Bewohner in Hausgemeinschaft 1 und 1 zu 26 bzw. 1 zu 22 in Hausgemeinschaft



2.



Wird



die



Anwesenheit



der



Pflegekräfte



in



der



jeweiligen



Hausgemeinschaft hinzugerechnet, ergibt sich ein Anwesenheitsschlüssel von 1 zu 9 in Hausgemeinschaft 1 und 1 zu 10 in Hausgemeinschaft 2.
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4



SeniorenSenioren-Servicehaus Fuchsmühl



Das Senioren-Servicehaus Fuchsmühl liegt in der ca. 2.000 Einwohner zählenden Gemeinde Fuchsmühl. Diese Region im Regierungsbezirk Oberpfalz ist eher ländlich geprägt.



Das Senioren-Servicehaus Fuchsmühl



ist



eine



Einrichtung



der



Sozialteam - Management und Holding GmbH. Das Sozialteam ist ein Dienstleistungsunternehmen in der 1992



Sozialwirtschaft von



und



wurde



Sozialpädagogen



gegründet.



Mittlerweile



hat



Sozialteam



Einrichtungen



und



Dienste an zwölf Standorten in Bayern und Sachsen. Foto: aku



Das



Senioren-Servicehaus



Fuchsmühl



wurde



2005



entsprechend



dem



Hausgemeinschaftskonzept gebaut. Es verfügt insgesamt über 51 stationäre Plätze, die sich in vier Hausgemeinschaften mit jeweils 11 bis 14 Bewohner aufteilen. In den zwei untersuchten Hausgemeinschaften lebten zum Zeitpunkt der Erhebung 12 bzw. 14 Bewohner.



Das wesentliche Leitziel der Einrichtung ist nach Angaben der Leitungskräfte das Herstellen von Alltagsnähe in Pflege und Betreuung.



Zielgruppe und Bewohnerstruktur Das



Angebot



des



Senioren-Servicehauses



Fuchsmühl



richtet



sich



an



somatisch



pflegebedürftige Senioren sowie an Senioren mit demenziellen/gerontopsychiatrischen Erkrankungen aller Pflegestufen (0-III).



Die Betreuung und Versorgung ist integrativ angelegt; in den vier Hausgemeinschaften leben sowohl vorrangig somatisch pflegebedürftige Senioren als auch demenziell erkrankte Senioren zusammen. Allerdings wiesen die Hausgemeinschaften zum Zeitpunkt der Erhebung insgesamt einen relativ hohen Anteil an Bewohnern mit mittelschweren und schweren demenziellen Erkrankungen auf.
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Die Pflegestufenverteilung im Senioren-Servicehaus Fuchsmühl bzw. den beiden dort untersuchten Hausgemeinschaften zeigt Abb. 26.



Abb. 26



Pflegestufenverteilung im Senioren-Servicehaus Fuchsmühl insgesamt und in den beiden untersuchten Hausgemeinschaften im Vergleich zum Durchschnitt
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45%



50%



Pflegestufe I Pflegestufe 0



40%



33%



30% 20%



36%



36%



32% 27%



10% 0%



17% 6%



6%



4%



7%



Untersuchte Einrichtungen insgesamt



Untersuchte Hausgemeinschaften insgesamt



SeniorenServicehaus Fuchsmühl



HG 1



HG 2



(N = 581 Bewohner)



(N = 194 Bewohner)



(N = 51 Bewohner)



(N = 14 Bewohner)



(N = 12 Bewohner)



Die Verteilung der Pflegestufen im Senioren-Servicehaus Fuchsmühl insgesamt sowie in Hausgemeinschaft 1 entspricht im Wesentlichen dem Durchschnitt der untersuchten Einrichtungen und Hausgemeinschaften. Hausgemeinschaft 2 weist hingegen einen vergleichsweise hohen Anteil an Bewohner mit Pflegestufe III (50 %) auf. Hier leben viele Bewohner mit mittelschwerer und schwerer Demenz.
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Abb. 27



Anteil Bewohner mit erheblichem allgemeinen Betreuungsbedarf gem. § 87 b SGB XI im Senioren-Servicehaus Fuchsmühl insgesamt und in den beiden untersuchten Hausgemeinschaften im Vergleich zum Durchschnitt



100% 90% 80% 70% 58,3%



56,9%



60% 50,5%



49,6%



Untersuchte Einrichtungen insgesamt



Untersuchte Hausgemeinschaften insgesamt



50%



50,0%



40% 30% 20% 10% 0%



(N = 581 Bewohner)



(N = 194 Bewohner)



SeniorenServicehaus Fuchsmühl



HG 1



HG 2



(N = 51 Bewohner)



(N = 14 Bewohner)



(N = 12 Bewohner)



Der Anteil an Bewohnern mit einem erheblichen allgemeinen Betreuungsaufwand gemäß § 87 b SGB XI mit rund 57 % liegt im Senioren-Servicehaus Fuchsmühl insgesamt etwas über dem Durchschnitt aller untersuchten Einrichtungen. In Hausgemeinschaft 1 beträgt dieser Anteil 50 % und in Hausgemeinschaft 2 rund 58 %.



Bauliche Struktur Die Bewohner der Hausgemeinschaften leben überwiegend in Einzelzimmern. In jeder Hausgemeinschaft befinden sich ein Küchen- und Essbereich sowie ein Wohnbereich mit zusätzlichen



Sitzgelegenheiten



Hausgemeinschaften



einer



(Sofa,



Ebene



ist



Sessel). ein



Pro



zusätzlicher



Ebene



bzw.



zwischen



Aufenthaltsbereich



den



vorhanden



(Sitzgruppe mit Sesseln sowie Eckbank mit Tisch und Stühlen).



Neben der Küche befindet sich in jeder Hausgemeinschaft ein Lager für Lebensmittel. Für jeweils zwei Hausgemeinschaften stehen zudem ein Personalzimmer, ein Pflegebad und weitere Funktionsräume zur Verfügung.
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Abb. 28



Grundriss einer Hausgemeinschaft im Senioren-Servicehaus Fuchsmühl



Grundorganisation Die Speisenversorgung im Senioren-Servicehaus Fuchsmühl ist dezentral organisiert; sämtliche Mahlzeiten werden in den Hausgemeinschaften zubereitet. Allerdings teilen sich auch in dieser Einrichtung die Hausgemeinschaften einer Ebene die Zubereitung des Mittagessens auf: Während eine Hausgemeinschaft beispielsweise die Suppe und das Dessert zubereitet, kocht die andere Hausgemeinschaft das Hauptgericht.



Die Flach- und Frotteewäsche ist an eine Fremdwäscherei vergeben, die übrigen Wäscheteile werden von einer hauseigenen Wäscherei gewaschen und bearbeitet. Ein hauseigener zentraler Reinigungsdienst übernimmt die Reinigung der Hausgemeinschaften.



Der Pflegedienst ist hausgemeinschaftsübergreifend organisiert. Für jeweils zwei Hausgemeinschaften ist ein Team von Pflegefachkräften zuständig.
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Abb. 29



Aufgaben der Präsenzkräfte in den untersuchten Hausgemeinschaften im Senioren-Servicehaus Fuchsmühl



SeniorenSenioren-Servicehaus Fuchsmühl



Aufgaben der Präsenzkräfte (Zutreffendes ist angekreuzt!)



HG 1



HG 2



Vor-, Zu- und Nachbereitung der Mahlzeiten











Tätigkeiten im Bereich Wäscheversorgung











Tätigkeiten im Bereich Hausreinigung











Grundpflege bei einzelnen Bewohnern











Toilettengänge











Essen anreichen/eingeben











Durchführung von Betreuungsangeboten in Kombination mit der hauswirtschaftlichen Leistungserbringung Durchführung von Betreuungsangeboten außerhalb der hauswirtschaftlichen Leistungserbringung



Die Präsenzkräfte übernehmen sowohl hauswirtschaftliche Tätigkeiten – insbesondere im Bereich der Speisenversorgung – als auch pflegerische Aufgaben. Im Gegensatz zu den anderen untersuchten Einrichtungen nehmen die pflegerischen Aufgaben bei den Präsenzkräften des Senioren-Servicehauses Fuchsmühl allerdings einen relativ großen Anteil ein (ca. zwei Drittel der Tätigkeiten).



Die Präsenzkräfte sind disziplinarisch der Pflegedienstleitung unterstellt. Die Fachaufsicht übernimmt zusätzlich die Hauswirtschaftsleitung.



Die Fachkräfte des übergreifend organisierten Pflegedienstes führen in erster Linie die Behandlungspflege bei den Bewohnern durch sowie zusätzlich die Grundpflege bei Bewohnern mit hohem grund- und behandlungspflegerischem Bedarf.



Einzel- und Gruppenbetreuungsangebote werden durch zusätzliche Betreuungskräfte angeboten (z. B. Sozialdienst, Betreuungskräfte nach § 87 b SGB XI).



Qualifikation Qualifikation der Präsenzkräfte In den beiden untersuchten Hausgemeinschaften im Senioren-Servicehaus Fuchsmühl sind insgesamt neun Mitarbeiter beschäftigt. Rund 44 % der Präsenzkräfte verfügen über eine hauswirtschaftliche Qualifikation (Fachhauswirtschafter, Hauswirtschafter und Hauswirtschaftsmeister). Die übrigen Mitarbeiter verfügen über keine berufliche Qualifikation (56 %).
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Abb. 30



Qualifikation der Präsenzkräfte der beiden untersuchten Hausgemeinschaften im Senioren-Servicehaus Fuchsmühl Fachhauswirtschafter 11%



Hauswirtschafter 22%



Mitarbeiter ohne berufliche Ausbildung 56%



Hauswirtschaftsmeister 11% (N = 9 Köpfe)



Einsatzzeiten der Präsenzkräfte In jeder Hausgemeinschaft ist in der Regel eine Präsenzkraft zwischen 6.00 und 21.30 Uhr anwesend. Lediglich in den Zeiten zwischen 14.30 und 15.00 Uhr sowie 21.00 und 21.30 Uhr ist in Hausgemeinschaft 2 keine Präsenzkraft im Dienst. In diesen Zeiten wird die Versorgung und Betreuung der Bewohner dann von der Präsenzkraft der Hausgemeinschaft 1 oder von den Mitarbeitern des Pflegedienstes übernommen.



Abb. 31



Einsatzstruktur der Präsenzkräfte an typischen Werktagen und Wochenenden in den beiden untersuchten Hausgemeinschaften im Senioren-Servicehaus Fuchsmühl



06:00 06:15 06:30 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:45 20:00 20:15 20:30 20:45 21:00 21:15 21:30 21:45 22:00



Uhrzeit



an Werktagen und Wochenenden



HG 1



6.00 - 14.30 Uhr 14.15 - 21.30 Uhr



HG 2



6.00 - 14.30 Uhr 15.00 - 21.00 Uhr



übergreifend (HG 1 und 2)



6.30 - 10.30 Uhr



Ergänzend zum oben dargestellten Einsatz der Präsenzkräfte ist der hausgemeinschaftsübergreifend organisierte Pflegedienst anwesend.



In der Zeit von 6.30 und 10.30 Uhr ist in beiden Hausgemeinschaften zudem eine zusätzliche Pflegekraft tätig, die ausschließlich für die Grundpflege einzelner Bewohner zuständig ist (von der Einrichtung als "Waschdienst" bezeichnet) und anschließend die Pflegearbeitswägen 40



reinigt und neu bestückt. Aufgrund der Einsatzstruktur der Präsenzkräfte ergeben sich folgende Anwesenheitsschlüssel:



Abb. 32



Anwesenheitsschlüssel der Präsenzkräfte in den beiden untersuchten Hausgemeinschaften im Senioren-Servicehaus Fuchsmühl



Präsenz



1 zu 13



1 zu 13



an Werktagen



an Wochenenden



1 zu 12



1 zu 12



an Werktagen



an Wochenenden



HG 1



Anwesenheitsschlüssel bezieht sich auf die Zeit 6.00 - 21.30 Uhr in Hausgemeinschaft 1 und 6.00 - 21.00 Uhr in Hausgemeinschaft 2 an Werktagen und Wochenenden



HG 2



Die Präsenzkräfte in den beiden untersuchten Hausgemeinschaften sind durchschnittlich für 13 Bewohner in Hausgemeinschaft 1 und für 12 Bewohner in Hausgemeinschaft 2 zuständig.



Um



eine



Vergleichbarkeit



der



untersuchten



Hausgemeinschaften



untereinander



zu



ermöglichen, wurde der Anwesenheitsschlüssel der Präsenzkräfte auf die Zeitspanne 6:00 bis 22:00 Uhr umgerechnet und ergänzend der Anwesenheitsschlüssel der Pflegekräfte für diesen Zeitrahmen ermittelt. Die umgerechneten Anwesenheitsschlüssel sind in der folgenden Abbildung dargestellt:
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Abb. 33



Umgerechneter Anwesenheitsschlüssel in den beiden untersuchten Hausgemeinschaften im Senioren-Servicehaus Fuchsmühl für die Zeitspanne 6:00 bis 22:00 Uhr



Präsenz



Präsenz und Pflege



1 zu 9



1 zu 9



1 zu 9



1 zu 9



1 zu 13 1 zu 13



an Werktagen



1 zu 13



1 zu 13



an Wochenenden HG 1



an Werktagen



Anwesenheitsschlüssel bezieht sich auf die Zeit 6.00 - 22.00 Uhr an Werktagen und Wochenenden



an Wochenenden HG 2



Wie Abb. 33 zeigt, fallen die umgerechneten Anwesenheitsschlüssel in den beiden untersuchten Hausgemeinschaften etwas geringer aus. Der Anwesenheitsschlüssel der Präsenzkräfte beträgt 1 zu 13 Bewohner. Wird die Anwesenheit der Pflegekräfte in der jeweiligen Hausgemeinschaft hinzugerechnet, ergibt sich ein Anwesenheitsschlüssel pro Hausgemeinschaft von durchschnittlich 1 zu 9.
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5



LuiseLuise-KiesselbachKiesselbach-Haus in München



Das Luise-Kiesselbach-Haus in München wurde 2006 im Stadtteil Riem in Betrieb genommen. Träger der Einrichtung ist das KWA – Kuratorium Wohnen im Alter.



Das Haus ist nach Angaben der Einrichtungsleitung in Anlehnung an das Prinzip der Hausgemeinschaft organisiert. Aufgrund der baulichen Strukturen



und



der



Wohnbereiche allerdings schaften



der



bestehen



keine im



Größe



hier



Hausgemein-



eigentlichen



Sinne,



sondern eher Wohngruppen bzw. Wohnbereiche.



Wesentliche Leitziele der Einrichtung, Quelle: www.wohnen-im-alter.de



die aus dem Hausgemeinschafts



konzept übernommen wurden und so auch praktiziert werden sind lt. Einrichtungsleitung die Betreuung und Aktivierung der Bewohner, Tagesstrukturierung und Präsenz sowie eine eher im Hintergrund tätige Pflege.



Die Einrichtung verfügt über insgesamt 152 vollstationäre Plätze, die sich in vier große Wohnbereiche gliedern. Die Größe der vier Wohnbereiche liegt zwischen 27 und 48 Plätzen. In den beiden untersuchten Bereichen lebten zum Zeitpunkt der Erhebung 27 bzw. 30 Bewohner.



Zielgruppe und Bewohnerstruktur Das Angebot des Luise-Kiesselbach-Hauses richtet sich an somatisch pflegebedürftige Senioren sowie an Senioren mit demenziellen Erkrankungen. Nicht aufgenommen werden Personen mit Infektionskrankheiten, die einer Isolierung bedürfen, sowie Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen mit akuter und/oder massiver Eigen- oder Fremdgefährdung.



In den Hausgemeinschaften findet überwiegend eine integrative Betreuung statt; lediglich ein Wohnbereich ist schwerpunktmäßig auf die Versorgung und Betreuung demenziell erkrankter Pflegebedürftiger ausgerichtet.
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Die Zielgruppen der beiden im Luise-Kiesselbach-Haus untersuchten Hausgemeinschaften sind:



• HG 1: schwerpunktmäßig Senioren mit demenziellen Erkrankungen, aber auch Bewohner mit



psychiatrischen



Erkrankungen



(z. B.



Schizophrenie)



sowie



somatisch



schwerstpflegebedürftige Bewohner • HG 2: somatisch pflegebedürftige Senioren und Senioren mit leichten demenziellen Erkrankungen



Die Bewohnerstruktur im Luise-Kiesselbach-Haus stellt sich wie folgt dar:



Abb. 34



Pflegestufenverteilung im Luise-Kiesselbach-Haus und in den beiden untersuchten Hausgemeinschaften im Vergleich zum Durchschnitt
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(N = 194 Bewohner)



(N = 152 Bewohner)



(N = 30 Bewohner)



(N = 27 Bewohner)



Der überwiegende Anteil der Bewohner (68 %) des Luise-Kiesselbach-Hauses ist in den Pflegestufen II und III eingestuft (Pflegestufe II: 47 %; Pflegestufe III: 21 %). Dabei bestehen bezüglich der Pflegestufenverteilung zwischen den beiden untersuchten Hausgemeinschaften Unterschiede: In Hausgemeinschaft 1 mit dem Schwerpunkt demenziell erkrankte Senioren liegt der Anteil der Bewohner mit Pflegestufe III bei 50 %; insgesamt sind 80 % der Bewohner in den Pflegestufen II und III.



In Hausgemeinschaft 2 erhalten mehr als die Hälfte der Bewohner Leistungen der Pflegestufe II (59 %); weitere 22 % sind in Pflegestufe III eingestuft. Die Pflegebedürftigkeit der Bewohner ist in beiden untersuchten Hausgemeinschaften im Vergleich zu den anderen besuchten Einrichtungen damit tendenziell eher hoch.
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Abb. 35



Anteil Bewohner mit erheblichem allgemeinen Betreuungsbedarf gem. § 87 b SGB XI im Luise-Kiesselbach-Haus und in den beiden untersuchten Hausgemeinschaften im Vergleich zum Durchschnitt
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Bei mehr als der Hälfte der Bewohner (55 %) des Luise-Kiesselbach-Hauses besteht ein erheblicher allgemeiner Betreuungsbedarf gemäß § 87 b SGB XI. In Hausgemeinschaft 1, in der schwerpunktmäßig Menschen mit demenziellen Erkrankungen leben, liegt dieser Anteil sogar bei rund 77 %; in Hausgemeinschaft 2 dagegen bei 37 %.



Bauliche Struktur Die 152 Plätze des Hauses sind auf vier Wohnbereiche verteilt. Dabei umfasst jeweils eine Etage einen Wohnbereich. In jeder Hausgemeinschaft befindet sich eine große offene Wohnküche (ca. 120 qm) mit zusätzlichen Sitz- und Aufenthaltsgelegenheiten (Sitzgruppen). Durch



verschiebbare



Aufenthaltsbereich



in



Trennwände zwei



ist



Bereiche



es



möglich,



zu



den



unterteilen,



großen so



Wohnküchen-



etwa,



wenn



und



separate



Gruppenaktivitäten geplant sind.



Auf jeder Etage gibt es zudem ein bis zwei Pflegebäder, einen Pflegestützpunkt, einen Therapieraum sowie diverse Funktionsräume (z. B. Wäschelager, Müllraum, Hauswirtschaftsraum).
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Abb. 36



Grundriss eines Hausgemeinschaft im Luise-Kiesselbach-Haus



Grundorganisation Die Speisenversorgung ist zentral organisiert. Das Mittagessen wird von einer dem Träger zugehörigen



Einrichtung



zubereitet



und



im



Cook



&



Serve-System



in



die



zentrale



Vorbereitungsküche des Luise-Kiesselbach-Hauses geliefert. Hier wird das Essen dann von den Präsenzkräften in die wohnbereichsbezogenen Speiseausgabewägen verteilt und mit in die Wohnbereiche genommen. Die übrigen Mahlzeiten (Frühstück, Zwischenmahlzeiten, Kaffee und Abendessen) werden komplett in den Hausgemeinschaften zubereitet. Die einzelnen Lebensmittel werden aber aus der zentralen Küche bezogen.



Wäscheversorgung und Hausreinigung sind vollständig an Fremdfirmen vergeben.
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Abb. 37



Aufgaben der Präsenzkräfte in den untersuchten Hausgemeinschaften im Luise-Kiesselbach-Haus



LuiseLuise-KiesselbachKiesselbach-Haus



Aufgaben der Präsenzkräfte (Zutreffendes ist angekreuzt!)



Vor-, Zu- und Nachbereitung der Mahlzeiten



HG 1



HG 2



















Tätigkeiten im Bereich Wäscheversorgung Tätigkeiten im Bereich Hausreinigung Durchführung von Betreuungsangeboten in Kombination mit der hauswirtschaftlichen Leistungserbringung Durchführung von Betreuungsangeboten außerhalb der hauswirtschaftlichen Leistungserbringung Grundpflege bei einzelnen Bewohnern Toilettengänge Essen anreichen/eingeben



Die Präsenzkräfte sind ausschließlich für die Vor-, Zu- und Nachbereitung der Mahlzeiten zuständig und geben auch Hilfestellungen beim Essen (außer bei Bewohnern mit Schluckstörungen). Des Weiteren übernehmen sie zum Teil kleinere Betreuungsaufgaben wie Gespräche führen oder kurzzeitig gemeinsam eine Zeitschrift anschauen.



Die so genannte "Primäre Präsenzkraft" hat zusätzlich organisatorische Aufgaben, für die sie zu einem gewissen Teil freigestellt ist. So z. B. die komplette Essensbestellung für das ganze Haus sowie das Erstellen des Speiseplans für das Abendessen. Sie übernimmt auch das Waschen eines Teils der Wäsche, der nicht in der Wäscherei gewaschen werden kann (vor allem Bezüge von Lagerungshilfen).



Die Präsenzkräfte sind disziplinarisch und fachlich der Hausleitung unterstellt.



Sämtliche grund- und behandlungspflegerischen Aufgaben werden von den Pflegekräften der jeweiligen Pflegeteams übernommen.



Betreuungsangebote, wie z. B. Zeitungsrunde beim gemeinsamem Frühstück, Sing- und Musizierkreis,



Obst



schneiden



mit



Erzählrunde,



werden



von



zentral



organisierten



Betreuungsassistenten durchgeführt. Weitere Betreuungsangebote, wie z. B. ein Malkurs mit einer in der Betreuung beschäftigten Künstlerin, finden ebenfalls zentral statt.
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Qualifikation der Präsenzkräfte In den beiden untersuchten Hausgemeinschaften sind insgesamt sechs Präsenzkräfte tätig. Davon verfügt ein Drittel über eine hauswirtschaftliche Qualifikation (insgesamt 34%; verteilt auf 17 % Hauswirtschafter und 17 % Hauswirtschaftstechnische Helfer), ein Drittel (33%) über eine Qualifikation zum Hotel- und Gaststättengehilfen. Ein weiteres Drittel (33%) der Präsenzkräfte hat keine entsprechende berufliche Qualifikation.



Abb. 38



Qualifikation der Präsenzkräfte der beiden untersuchten Hausgemeinschaften im Luise-Kiesselbach-Haus



Hauswirtschafter 17% Mitarbeiter ohne berufliche Ausbildung 33%



Hauswirtschaftstechnischer Helfer 17%



Hotel- und Gaststättengehilfe 33%



(N = 6 Köpfe)



Einsatzzeiten der Präsenzkräfte An Werktagen sind die Präsenzkräfte in beiden untersuchten Hausgemeinschaften zwischen 6.45 und 19.45 Uhr durchgängig anwesend. An Wochenenden ist in der Zeit zwischen 14.30 und 17.00 Uhr keine Präsenzkraft im Dienst.
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Abb. 39



Einsatzstruktur der Präsenzkräfte an typischen Werktagen und Wochenenden in den beiden untersuchten Hausgemeinschaften im Luise-Kiesselbach-Haus



06:00 06:15 06:30 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:45 20:00 20:15 20:30 20:45 21:00 21:15 21:30 21:45 22:00
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Zusätzlich zu den eingesetzten Präsenzkräften sind in den Hausgemeinschaften ständig Pflegekräfte anwesend. Je nach Qualifikation übernehmen diese neben pflegerischen Aufgaben auch die Zubereitung hochkalorischer Drinks und unterstützen die Präsenzkräfte bei der Speisenverteilung oder beim Anreichen des Essens (z. B. bei bettlägerigen Bewohnern, Bewohnern mit Schluckstörungen).



Aufgrund der Einsatzzeiten der Präsenzkräfte ergeben sich folgende Anwesenheitsschlüssel für die beiden Hausgemeinschaften:



Abb. 40



Anwesenheitsschlüssel der Präsenzkräfte in den beiden untersuchten Hausgemeinschaften im Luise-Kiesselbach-Haus
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an Werktagen



an Wochenenden HG 2
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In Hausgemeinschaft 1 ist eine Präsenzkraft an Werktagen durchschnittlich für 30 Bewohner und an Wochenenden für 39 Bewohner zuständig. In Hausgemeinschaft 2 liegt der Anwesenheitsschlüssel der Präsenzkräfte bei 1 zu 27 bzw. 1 zu 35.



Um eine Vergleichbarkeit der untersuchten Hausgemeinschaften bzw. Wohngruppen untereinander zu ermöglichen, wurde der Anwesenheitsschlüssel der Präsenzkräfte auf die Zeitspanne 6:00 bis 22:00 Uhr umgerechnet und ergänzend der Anwesenheitsschlüssel der Pflegekräfte für diesen Zeitrahmen ermittelt. Die umgerechneten Anwesenheitsschlüssel sind in der folgenden Abbildung dargestellt: Abb. 41



Umgerechneter Anwesenheitsschlüssel in den beiden untersuchten Hausgemeinschaften im Luise-Kiesselbach-Haus für die Zeitspanne 6:00 bis 22:00 Uhr



1 zu 8



1 zu 9



1 zu 9



1 zu 9



Präsenz



Präsenz und Pflege



1 zu 33 1 zu 37 1 zu 43 1 zu 48



an Werktagen



an Wochenenden HG 1



Anwesenheitsschlüssel bezieht sich auf die Zeit 6.00 - 22.00 Uhr an Werktagen und Wochenenden



an Werktagen



an Wochenenden HG 2



Wie Abb. 41 zeigt, fallen die umgerechneten Anwesenheitsschlüssel in den beiden untersuchten Hausgemeinschaften etwas geringer aus. Der Anwesenheitsschlüssel der Präsenzkräfte beträgt in Hausgemeinschaft 1 an Werktagen 1 zu 37 Bewohner und an Wochenenden 1 zu 48 Bewohner. In Hausgemeinschaft 2 an Werktagen 1 zu 33 Bewohner und an Wochenenden 1 zu 43 Bewohner. Wird die Anwesenheit der Pflegekräfte in der jeweiligen Hausgemeinschaft hinzugerechnet, ergibt sich ein Anwesenheitsschlüssel pro Hausgemeinschaft von durchschnittlich 1 zu 9.
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6



BRK SeniorenSenioren-WohnWohn- und Pflegeheim Pflegeheim Plattling



Das BRK Senioren-Wohn- und Pflegeheim Plattling wurde bereits 1973 als "klassische" stationäre Pflegeeinrichtung gebaut und ist somit innerhalb dieser Untersuchung das Haus mit der ältesten Bausubstanz. Seit der Inbetriebnahme eines Erweiterungsbaus verfügt das Haus über insgesamt 138 vollstationäre Plätze.



Eine



Neuorientierung



Weiterentwicklung herkömmlichen



und der



Versorgungs-



und Betreuungsstrukturen fand in der



Einrichtung



bereits



vor



einigen Jahren statt: Im Rahmen der Teilnahme am BRK-Projekt "Organisationsentwicklung



und



Schnittstellenmanagement



in



stationären



Altenhilfeein-



richtungen" (2007/2008)



Quelle: www.brk.de



wurde in Zusammenarbeit mit aku die traditionelle Pflegeeinrichtung in Richtung eines alltagsorientierten Wohngruppenkonzepts weiterentwickelt.6



Zentrales Element des heute praktizierten Konzepts ist laut Einrichtungsleitung eine intensive Betreuung und Aktivierung der Bewohner, die vor allem auch an biographische und regionale Gegebenheiten anknüpft.



Die insgesamt 138 Plätze gliedern sich in acht Wohnbereiche, wovon bereits sieben entsprechend dem alltagsorientierten Wohngruppenkonzept organisiert sind. In den sieben Wohngruppen leben zwischen 11 und 21 Bewohner. Die beiden untersuchten Wohngruppen haben 21 und 11 Plätze.



Aufgrund



der



bisherigen



baulichen



Struktur



(insbesondere



unzureichende



Aufenthaltsbereiche in den Wohngruppen) kann nach Auskunft der Einrichtung das alltagsorientierte Wohngruppenkonzept noch nicht vollständig umgesetzt werden. Durch eine derzeit stattfindende Generalsanierung der Einrichtung werden in Zukunft ausreichend große



6



Vgl. hierzu Arbeiterwohlfahrt Bezirksverband Oberbayern e. V., Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen (Hrsg.) (2004).
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Wohnküchen zur Verfügung stehen, so dass die strukturellen Voraussetzungen für die Umsetzung gewährleistet sind.



Zielgruppe und Bewohnerstruktur Das Angebot des BRK Senioren-Wohn- und Pflegeheims Plattling richtet sich an somatisch pflegebedürftige Senioren und an Senioren mit demenziellen Erkrankungen. In der Mehrzahl der Wohngruppen findet eine integrative Betreuung der Bewohner statt. Eine Wohngruppe hat ihren Schwerpunkt in der Versorgung und Betreuung demenziell erkrankte Bewohner.



Die Zielgruppen der beiden untersuchten Wohngruppen sind:



• WG 1: schwerpunktmäßig Senioren mit demenziellen Erkrankungen • WG 2: somatisch pflegebedürftige Senioren mit geringer Pflegebedürftigkeit sowie Senioren mit leichten demenziellen Erkrankung



Die Pflegestufenverteilung stellt sich folgendermaßen dar:



Abb. 42



Pflegestufenverteilung im BRK Senioren-Wohn- und Pflegeheim Plattling und in den beiden untersuchten Wohngruppen im Vergleich zum Durchschnitt
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(N = 21 Bewohner)



(N = 11 Bewohner)



Die Pflegestufenverteilung der Bewohner im BRK Senioren-Wohn- und Pflegeheim Plattling entspricht im Wesentlichen der Verteilung in den anderen untersuchten Einrichtungen Lediglich der Anteil der Bewohner mit Pflegestufe III ist – zulasten eines etwas geringeren Anteils an Bewohnern mit Pflegestufe II – mit 30 % höher als im Durchschnitt.
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Deutliche Unterschiede in der Pflegestufenverteilung bestehen hingegen zwischen den beiden untersuchten Wohngruppen. Die Pflegebedürftigkeit der Bewohner von Wohngruppe 1 ist insgesamt höher als die der Bewohner von Wohngruppe 2: Während in Wohngruppe 1 die Mehrzahl der Bewohner (48 %) in Pflegestufe III eingestuft ist, hat in Wohngruppe 2 die Mehrzahl der Bewohner Pflegestufe I (55 %).



Abb. 43



Anteil Bewohner mit erheblichem allgemeinen Betreuungsbedarf gem. § 87 b SGB XI im BRK Senioren-Wohn- und Pflegeheim Plattling und den beiden untersuchten Wohngruppen im Vergleich zum Durchschnitt
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Der Anteil an Bewohnern mit erheblichem allgemeinen Betreuungsbedarf gemäß § 87b SGB XI ist im BRK Senioren-Wohn- und Pflegeheim Plattling generell höher als im Durchschnitt der anderen untersuchten Einrichtungen. Er liegt hier insgesamt bei rund 67 %; in den beiden untersuchten Wohngruppen sogar bei rund 86 % bzw. 73 %.



Bauliche Struktur Pro Etage ist ein kleiner Gemeinschaftsbereich als eine Art Wohnküche eingerichtet worden. Die Möglichkeiten sind aufgrund der baulichen Strukturen jedoch sehr begrenzt. Gerade in Wohngruppe 1 mit relativ vielen immobilen Bewohnern (Rollstuhlfahrer) haben nicht alle Bewohner in der Wohnküche Platz und nehmen ihre Mahlzeiten deshalb teilweise auf dem Gang ein.
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Abb. 44



Grundriss einer Wohngruppe im BRK Senioren-Wohn- und Pflegeheim Plattling



Grundorganisation Das Mittagessen wird von einer zentralen Produktionsküche in der Einrichtung zubereitet und in Wärmewägen in die Wohngruppen geliefert. Frühstück und Abendessen werden in den Wohngruppen zubereitet. Für den Nachmittagskaffee werden gelegentlich einzelne Komponenten gemeinsam mit den Bewohnern dezentral zubereitet.



Die



hauswirtschaftliche



Versorgung



in



den



Wohngruppen



wird



von



Präsenzkräften



übernommen. Diese sind in Teams für jeweils zwei bis drei Wohngruppen organisiert.



Die Wäscheversorgung wird durch eine eigene zentral organisierte Wäscherei sichergestellt. Die Hausreinigung wird von einem hauseigenen Reinigungsdienst durchgeführt.



Die Pflege ist wohngruppenübergreifend tätig. Für jeweils zwei oder drei Wohngruppen ist ein Pflegeteam zuständig. Einer der sieben Wohngruppen ist ein eigenes Pflegeteam zugeordnet.
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Abb. 45



Aufgaben der Präsenzkräfte in den untersuchten Wohngruppen im BRK Senioren-Wohn- und Pflegeheim Plattling
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Durchführung von Betreuungsangeboten außerhalb der hauswirtschaftlichen Leistungserbringung



















Grundpflege bei einzelnen Bewohnern Toilettengänge Essen anreichen/eingeben



Die



Präsenzkräfte



übernehmen



die



Vor-,



Zu-



und



Nachbereitung



der



Mahlzeiten,



Reinigungsarbeiten im Wohnküchenbereich sowie Betreuungsangebote und unterstützen die Bewohner bei der Nahrungsaufnahme. Weitere Aufgaben im Bereich Grundpflege werden von den Präsenzkräften nicht ausgeführt.



Disziplinarisch sind die Präsenzkräfte der Wohnbereichsleitung unterstellt. Die Fachaufsicht nimmt ebenfalls die Wohnbereichsleitung wahr. Mit Blick auf die Planung und Durchführung von



Betreuungsangeboten werden



die Präsenzkräfte



vom



zentralen



Sozialdienst



in



Zusammenarbeit mit der Wohnbereichsleitung fachlich angeleitet.



Die Pflegekräfte der Pflegeteams sind für die grund- und behandlungspflegerische Versorgung der Bewohner zuständig. Neben diesen pflegerischen Aufgaben unterstützen sie die Präsenzkräfte bei der Verteilung der Mahlzeiten, geben Bewohnern Hilfestellung und Anleitung beim Essen und führen Einzelbetreuung sowie 10-min-Aktvierungen durch.



Einzelbetreuung und Gruppenangebote werden darüber hinaus durch einen zentralen Betreuungsdienst angeboten, so z. B. ein Kreativkurs im Bereich Malen, aus selbst gepflückten Erdbeeren Marmelade kochen, Erstellung von Produkten für einen Bazar usw.



Qualifikation der Präsenzkräfte In den beiden untersuchten Wohngruppen sind insgesamt 13 Präsenzkräfte tätig. In Wohngruppe 1 sind es insgesamt 6 Mitarbeiter, die ausschließlich in dieser Wohngruppe tätig
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sind. Wohngruppe 2 wird von 7 Präsenzkräften betreut, die neben dieser Wohngruppe in zwei weiteren Wohngruppen eingesetzt werden.



Der Anteil von Präsenzkräften mit einer hauswirtschaftlichen Qualifikation ist im BRK SeniorenWohn- und Pflegeheim Plattling mit 8% eher gering. Demgegenüber überwiegt der Anteil an Mitarbeitern mit einer pflegerischen Ausbildung (insgesamt 54 %; bei 46% Kranken- und Altenpflegehelfern und 8% examinierten Pflegekräften).



Abb. 46



Qualifikation der Präsenzkräfte der beiden untersuchten Wohngruppen im BRK Senioren-Wohn- und Pflegeheim Plattling Praktikanten 15%



Mitarbeiter mit hauswirtschaftlicher Qualifikation 8% examinierte Pflegekräfte 8%



Mitarbeiter ohne berufliche Ausbildung 23%



Kranken-/Altenpflegehelfer (1jährige Ausbildung) 46% (N = 13 Köpfe)



Einsatzzeiten der Präsenzkräfte In den beiden Wohngruppen des BRK Senioren-Wohn- und Pflegeheims Plattling arbeitet jeweils eine Präsenzkraft im geteilten Dienst. Die Präsenzkraft ist zwischen 7.30 und 13.00 bzw. 13.30 Uhr und zwischen 14.30 und 19.00 Uhr in der Wohngruppe anwesend.
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Abb. 47



Einsatzstruktur der Präsenzkräfte an typischen Werktagen und Wochenenden in den beiden untersuchten Wohngruppen im BRK Senioren-Wohn- und Pflegeheim Plattling



06:00 06:15 06:30 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:45 20:00 20:15 20:30 20:45 21:00 21:15 21:30 21:45 22:00



Uhrzeit



HG 1



7.30 - 13.00 Uhr



an Werktagen



14.30 - 19.00 Uhr 7.30 - 13.00 Uhr



an Wochenenden



14.30 - 19.00 Uhr



HG 2



7.30 - 13.00 Uhr



an Werktagen



14.30 - 19.00 Uhr 7.30 - 13.30 Uhr



an Wochenenden



14.30 - 19.00 Uhr



Ergänzend zu den Präsenzkräften ist der Pflegedienst in den Wohngruppen tätig. Dabei ist pro Wohnbereich, der sich über mehrere Etagen verteilt, immer eine Pflegekraft anwesend.



Die Berechnung der Anwesenheitsschlüssel ergibt folgendes Bild:



Abb. 48



Anwesenheitsschlüssel der Präsenzkräfte in den beiden untersuchten Wohngruppen im BRK Senioren-Wohn- und Pflegeheim Plattling



1 zu 13



1 zu 24



1 zu 24



an Werktagen



an Wochenenden WG 1



1 zu 13



Präsenz



Anwesenheitsschlüssel bezieht sich auf die Zeit 7.30 - 19.00 Uhr an Werktagen und Wochenenden



an Werktagen



an Wochenenden WG 2



In der Wohngruppe 1 errechnet sich für die Präsenzkräfte ein Anwesenheitsschlüssel von 1 zu 24. Dies bedeutet, dass eine Präsenzkraft am Tag im Durchschnitt für 24 Bewohner zuständig ist. In der Wohngruppe 2 liegt der Anwesenheitsschlüssel mit 1 zu 13 etwas günstiger.



Um eine Vergleichbarkeit der untersuchten Hausgemeinschaften bzw. Wohngruppen untereinander zu ermöglichen, wurde der Anwesenheitsschlüssel der Präsenzkräfte auf die
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Zeitspanne 6:00 bis 22:00 Uhr umgerechnet und ergänzend der Anwesenheitsschlüssel der Pflegekräfte für diesen Zeitrahmen ermittelt. Die umgerechneten Anwesenheitsschlüssel sind in der folgenden Abbildung dargestellt: Abb. 49



Umgerechneter Anwesenheitsschlüssel in den beiden untersuchten Wohngruppen im BRK Senioren-Wohn- und Pflegeheim Plattling für die Zeitspanne 6:00 bis 22:00 Uhr



1 zu 7



1 zu 8



1 zu 8



1 zu 8



Präsenz



1 zu 18



1 zu 34



an Werktagen



1 zu 18



Anwesenheitsschlüssel bezieht sich auf die Zeit 6.00 - 22.00 Uhr an Werktagen und Wochenenden



1 zu 34



an Wochenenden WG 1



Präsenz und Pflege



an Werktagen



an Wochenenden WG 2



Wie Abb. 49 zeigt, fallen die umgerechneten Anwesenheitsschlüssel in den beiden untersuchten Wohngruppen etwas geringer aus. Der Anwesenheitsschlüssel der Präsenzkräfte beträgt 1 zu 34 Bewohner in Wohngruppe 1 und 1 zu 18 Bewohner in Wohngruppe 2. Wird die Anwesenheit der Pflegekräfte in der jeweiligen Wohngruppe hinzugerechnet, ergibt sich ein Anwesenheitsschlüssel pro Wohngruppe von durchschnittlich 1 zu 7 bis 1 zu 8.
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III



Umsetzung der Konzepte in der Praxis



1



Standards der hauswirtschaftlichen hauswirtschaftlichen Teilbereiche



1.1



Verpflegung



Unterschiede zwischen den besuchten Hausgemeinschaften bzw. Wohngruppen mit Blick auf die Dezentralität bzw. Zentralität der Speisenversorgung ließen sich in erster Linie bei der Zubereitung des Mittagessens feststellen: In der Hälfte der besuchten Einrichtungen wurde das Mittagessen dezentral in den Wohnküchen zubereitet, in zwei Hausgemeinschaften fand eine dezentrale Zubereitung nur an ausgewählten Tagen statt und in vier Hausgemeinschaften wurde generell zentral in der hauseigenen Großküche gekocht oder das Essen wurde von einem Caterer geliefert. Frühstück, Abendessen, Nachmittagskaffee sowie die Zwischenmahlzeiten wurden hingegen in allen Hausgemeinschaften durch die Präsenzkräfte zubereitet.



Bei einigen Hausgemeinschaften war eine dezentrale Speisenversorgung aus Sicht von aku zudem nur mit Einschränkungen gegeben, obwohl dies ursprünglich wohl so im Konzept verankert war. In diesen Einrichtungen wurden pro Hausgemeinschaft jeweils einzelne Komponenten zubereitet und anschließend ausgetauscht: So wurde z. B. mittags in einer Hausgemeinschaft Suppe und Vanillesoße gekocht, die andere Hausgemeinschaft buk den Apfelstrudel (Tiefkühlprodukt) und bereitete die Knödel für das Abendessen zu.



Nach Angaben der Mitarbeiter und Leitungsverantwortlichen habe man sich für diese Praxis entscheiden müssen, da sich die Bewohnerstruktur der Hausgemeinschaften über die Zeit erheblich verändert habe. Die Gruppen seien "überaltert", weshalb die Bewohner nicht mehr in der Lage dazu seien, aktiv Teile der Speisenzubereitung zu übernehmen bzw. dies aufgrund der erforderlichen Anleitung und Beaufsichtigung zu zeitaufwändig sei.



Aus hygienischer Sicht ist diese Praxis eher bedenklich, da – vor allem wenn Bewohner in die Speisenzubereitung involviert sind – die Speisen dann auch nur in der jeweiligen Hausgemeinschaft oder Wohngruppe gegessen werden sollten. Wenn aufgrund einer erheblichen Veränderung der gesamten Bewohnergruppe eine aktive Beteiligung an der Speisenzubereitung nur noch eingeschränkt möglich ist, sollten deshalb andere Alternativen gewählt werden, ohne dass das Konzept "Kochen im Wohnbereich" vollständig aufgegeben werden muss.
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Eine Möglichkeit wäre hier, nur an einigen Tagen in der Woche gemeinsam mit den Bewohnern zu kochen und dann als gezielte Beschäftigung und Aktivierung, wie dies bereits in einer Einrichtung mit einem hohen Anteil demenziell erkrankter Bewohner gehandhabt wird.



Art und Vielfalt der Speisenplanung Die Speisenplanung erfolgte je nach Einrichtung in sechs bis zehn Wochenplänen mit jahreszeitbedingten



Veränderungen,



in



einigen



Einrichtungen



jedoch



auch



ohne



festgelegten Rhythmus. Relativ häufige Wiederholungen bestimmter Gerichte innerhalb der Speisenplanung waren vor allem dann festzustellen, wenn dezentral gekocht wurde und die Bewohner an der Speisenplanung aktiv beteiligt waren. Hier gibt es offensichtlich bestimmte Lieblingsgerichte der Bewohner wie z. B. "Fleischpflanzerln" oder "Fleischkäs", die dann öfter auf dem Speisenplan erscheinen.



In der Hälfte der besuchten Hausgemeinschaften bzw. Wohngruppen wurde mittags ein Menü angeboten; in den anderen standen zwei und zum Teil sogar drei Menüs zur Auswahl. Eine Einrichtung bot eine spezielle vegetarische Linie an, eine andere eine extra Menülinie im Bereich "passierte Kost".



Ein komplettes Mittagsmenü, bestehend aus Vorsuppe, Hauptgericht und Dessert, wurde in Einrichtungen mit dezentraler Speisenversorgung seltener angeboten als in Einrichtungen mit zentraler Speisenversorgung.



Die befragten Mitarbeiter der Hausgemeinschaften mit dezentraler Speisenversorgung gaben dazu an, dass die Bewohner zuhause sicher auch nicht jeden Tag Suppe und Dessert gegessen hätten und stellten damit die Alltagsnormalität in den Vordergrund. Allerdings deuteten die Beobachtungen in einigen Hausgemeinschaften darauf hin, dass der Zeitfaktor der Zubereitung eine sehr entscheidende Rolle spielt und vermutlich einen wesentlichen Einfluss auf den Umfang des jeweils angebotenen Mittagsmenüs hat.



Ein warmes Abendessen war in allen Hausgemeinschaften fester Bestandteil des Speiseplans, wurde aber einrichtungsabhängig mit unterschiedlicher Häufigkeit angeboten, so in der Hälfte der Hausgemeinschaften ca. ein- bis zweimal pro Woche, in der anderen Hälfte der Hausgemeinschaften ca. drei- bis fünfmal pro Woche.



Alle Einrichtungen bieten zudem täglich ein umfangreiches Obst und Getränkeangebot auch außerhalb der Mahlzeiten an.
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Die Vielfalt der Speisen war nach Einschätzung von aku bei dezentralem Kochen geringer als bei zentralem Kochen oder Fremdbezug. Zum einen nehmen die Bewohner bei dezentralem Kochen generell mehr Einfluss auf den Speiseplan (s. o.). Häufig erschienen aber auch Präsenzkräfte nicht ausreichend geschult, um abwechslungsreiche und ausgewogene Speisepläne zu erstellen.



Wahlmöglichkeiten waren dennoch in allen Einrichtungen vorhanden, beschränkten sich dann aber meist auf eine Komponentenauswahl (z. B. Kartoffeln statt Reis). Generell bestand bei Hausgemeinschaften mit dezentraler Küche immer die Möglichkeit, dass auf Wunsch von Bewohnern, bei Unverträglichkeiten oder Diäten auf das Essen anderer Hausgemeinschaften zurückgegriffen werden konnte oder kleine Abwandlungen gekocht wurden.



Einsatz von ConvenienceConvenience-Produkten Die Versorgung der Bewohner mit qualitativ hochwertigen Lebensmitteln steht in einem engen Zusammenhang mit Art und Anteil der verwendeten Convenience-Produkte.7 Deshalb wurde im Rahmen der teilnehmenden Beobachtung versucht, auch diesen Aspekt zu erfassen.



Der Anteil von Convenience-Produkten an der Speisenversorgung variierte je nach Einrichtung beträchtlich: Manche Hausgemeinschaften vermieden bewusst den Einsatz von Fertigprodukten, andere setzten diese in größerem Umfang ein, um Zeit bei der Zubereitung zu sparen.



In einigen Hausgemeinschaften wurden bei der Zubereitung des Mittagessens z. B. fertiger Kloßteig sowie Tiefkühlapfelstrudel verwendet. In einer Einrichtung sogar geschälte Kartoffeln aus dem Glas. In einer weiteren Hausgemeinschaft wurden zum Abendessen TiefkühlPizzabaguettes angeboten, was wohl in erster Linie der Personaleinsatzplanung geschuldet war. Denn am Abend wurde diese Hausgemeinschaft generell von Mitarbeitern eines anderen Bereiches "mitversorgt". Nach Auskunft einer Bewohnerin wurde ein solches zeitsparendes Abendessen wohl öfter angeboten, entsprach dabei aber nicht unbedingt den individuellen Vorlieben der Bewohner.



In



zwei



anderen



Hausgemeinschaften



einer



Einrichtung



wurden



hingegen



kaum



Convenience-Produkte eingesetzt und so z. B. sogar die Brühe und Fleischeinlage für den abendlichen Eintopf frisch zubereitet, frische Kräuter aus dem hauseigenen Garten



7



Vgl. hierzu auch Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE) (2009), S. 26.
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verwendet,



Gemüsecremesuppen



ausschließlich



aus



frischem



oder



Tiefkühlgemüse



hergestellt usw.



Ernährungsphysiologische Qualität der angebotenen Speisen Grundlage für eine Einschätzung der ernährungsphysiologischen Qualität der angebotenen Speisen waren die vorhandenen Speisepläne sowie Beobachtungen während der Mahlzeiten, insbesondere beim Mittagessen.



Eine differenzierte Einschätzung, in welchem Umfang die "D-A-CH Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr"



der



Deutschen



Gesellschaft



für



Ernährung



in



den



einzelnen



Hausgemeinschaften/Einrichtungen umgesetzt werden, ist auf dieser Basis natürlich nicht möglich.8 So wurde z. B. der Kaloriengehalt der einzelnen Mahlzeiten lediglich von einer Einrichtung angegeben; der Energiegehalt der angebotenen Mahlzeiten ist somit nicht einschätzbar.



Im



Weiteren



konnten



auch



andere



Kriterien



wie



Eiweiß-,



Fett-



und



Kohlenhydratmengen der einzelnen Mahlzeiten bzw. der Gesamtmenge der angebotenen Nahrungsmenge nur grob geschätzt werden.9



Zusätzliche ernährungsphysiologisch bedeutsame Kriterien wie eine vitaminschonende Zubereitung, die Verwendung von mehrfach ungesättigten und einfach ungesättigten Fetten, die Anteile bestimmter Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente an der täglich aufgenommenen Nahrungsmenge usw. waren zudem allein schon aufgrund des relativ eng bemessenen



Beobachtungszeitraums



Längsschnittstudie



und



vor



allem



nicht eine



zu



beurteilen.



differenziertere



Hierfür



Auswertung



wären der



eine



einzelnen



Lebensmittelkomponenten erforderlich gewesen.



Die Bewertung der ernährungsphysiologischen Qualität der Speisen erfolgte in Anlehnung an die von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (2009) formulierten Qualitätsstandards für die Verpflegung in stationären Senioreneinrichtungen und umfasste das Angebot von Frischkost (Obst, Salat) und Gemüse, das Angebot von hochwertigem Eiweiß, wie z. B. Geflügel, Fisch, und das Angebot von Milchprodukten.10



In fast allen Einrichtungen wurde zu den Hauptmahlzeiten mehrmals pro Woche Gemüse, Salat oder frisches Obst angeboten. In einigen wenigen Hausgemeinschaften war sogar zu beobachten, dass zusätzlich zum Mittagsangebot (mit Gemüse) von den Bewohnern ein 8



9 10



Deutsche Gesellschaft für Ernährung, Österreichische Gesellschaft für Ernährung, Schweizerische Gesellschaft für Ernährung, Schweizerische Gesellschaft für Ernährungsforschung, Schweizerische Vereinigung für Ernährung (Hg.) (2000). Siehe hierzu Richtwerte der DGE (15 % bis 20 % Eiweiß, 30 % Fett und 55 % Kohlenhydrate pro Tag). Vgl. Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE) (2009), S. 20 ff.
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Salat zubereitet wurde. Obst stand außerhalb der Hauptmahlzeiten immer zur Verfügung und wurde teilweise auch in Form von Obstsalat oder als Beilage zum Frühstück, seltener zum Abendessen, angeboten.



Umfang und Häufigkeit des Angebots an Frischkost unterschieden sich allerdings zwischen den einzelnen Einrichtungen erheblich: So gab es Hausgemeinschaften, in denen vier- bis siebenmal pro Woche Gemüse angeboten wurde und zusätzlich mehrmals pro Woche Salat, Hausgemeinschaften, in denen Salat fast täglich zum Angebot gehörte, aber auch Hausgemeinschaften, in denen relativ selten Gemüse (ca. zwei- bis dreimal pro Woche) und Salat (ebenfalls ca. zwei- bis dreimal pro Woche) gegessen wurde. Bei letztgenannten gehörten Salat oder Gemüse nicht immer zum Hauptgericht am Mittag; manchmal wurden lediglich Fleisch und eine Kohlenhydratbeilage zubereitet. Damit wird die Empfehlung der DGE für ca. 200 g Gemüse pro Tag für Senioren über 65 Jahren sicher nur bedingt eingehalten.11



Gemüse wurde in einigen Einrichtungen häufig als Bestandteil von Aufläufen oder in Form von Eintöpfen



zubereitet.



Dies



hing



sicher



nicht



nur



mit



regionalen



Einflüssen



oder



generationsbedingten Ernährungsgewohnheiten zusammen, sondern vor allem mit der Möglichkeit zur Beteiligung der Bewohner an der Speisenzubereitung sowie gegebenenfalls auch dem Faktor "Zeitersparnis". Bei dieser Zubereitungsarten war dann der Garzeitpunkt oft überschritten; teilweise ebenso bei der Zubereitung von frischem Gemüse, so dass der Vitamingehalt eher gering gewesen sein dürfte.



Allgemein erschien das Angebot von Obst und Gemüse in den besuchten Einrichtungen durchaus ausreichend, zumal Obst häufig als Zwischenmahlzeit oder in Form von Säften angeboten wurde. Wie oben erwähnt bestehen Einschränkungen eher mit Blick auf eine vitaminschonende Zubereitung. Die Erfahrungen mit anderen Einrichtungen der Altenhilfe zeigen jedoch, dass viele Bewohner sehr weich gekochtes Gemüse bevorzugen, unter anderem weil dies früher so gegessen wurde.



In allen Hausgemeinschaften wurde mehrmals pro Woche bzw. fast täglich Fleisch und Wurst angeboten. Ein vegetarisches Gericht gehörte in der Regel einmal pro Woche zum Speiseplan, wobei es sich meist um eine Süßspeise wie z. B Kaiserschmarrn, Dampfnudeln oder süßen Reisauflauf handelt.



Die Versorgung der Bewohner mit hochwertigen Eiweißen Eiweißen erfolgt in den besuchten Hausgemeinschaften in erster Linie über tierische Eiweiße und hier vor allem Fleischgerichte und Wurst. Diese Tendenz zu einer sehr fleischhaltigen Ernährung ist vor allem aufgrund des 11



Vgl. Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE) (2009), S. 48.
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hohen Fettgehalts aus ernährungsphysiologischer Sicht eher problematisch, besteht aber in vielen



Teilen



der



Bevölkerung



und



wird



teilweise



von



den



Bewohnern



der



Hausgemeinschaften ebenfalls präferiert. Gerade bei älteren Menschen sind dafür sicher auch



Erfahrungen



des



Mangels



im



Zusammenhang



mit



Krieg



und



Nachkriegszeit



verantwortlich.



Mageres Fleisch wie z. B. Geflügel stand bei den meisten Hausgemeinschaften wöchentlich bis zweimal wöchentlich auf dem Speiseplan, bei anderen hingegen nie. Letzteres bedeutet nicht, dass in diesen Hausgemeinschaften nie Geflügelgerichte angeboten werden. Vielmehr war die jeweilige Tierart bei Fleischgerichten lediglich auf den Speiseplänen von zwei Einrichtungen ausgewiesen. Fisch wurde traditionell einmal pro Woche und meist am Freitag gegessen. Es handelt sich dabei überwiegend um Seefisch.



Eierspeisen oder auch Milchprodukte wie z. B. Quark waren eher selten Bestandteil des Mittagessens oder aber wurden in einer süßen Variante als Dessert angeboten. Joghurt wurde von den Bewohnern meist zum Frühstück oder als Zwischenmahlzeit gegessen. Käse war teilweise eine Komponente des Abendessens oder Bestandteil von Aufläufen.



Die



Versorgung



der



Bewohner



mit



hochwertigen



Eiweißen



erscheint



damit



eher



eingeschränkt, unterscheidet sich aber sicher nicht von den Ernährungsgewohnheiten anderer Bevölkerungsgruppen.12 Problematisch könnte hier lediglich sein, dass einige Bewohner aufgrund von Vorerkrankungen und allgemeiner Schwäche über eine verminderte Widerstandsfähigkeit verfügen, anfälliger für Erkrankungen sind, zu verzögerter Wundheilung neigen und deshalb einen erhöhten Einweißbedarf haben.



Zudem ist bei alten Menschen von einem geringeren Anteil an Muskelmasse auszugehen, weshalb eine möglichst umfangreiche Eiweißversorgung zum Erhalt der körperlichen Leistungsfähigkeit und damit nicht zuletzt auch zur Sturzprophylaxe erforderlich ist. Besonders wichtig kann die ausreichende Aufnahme von hochwertigen Eiweißen aber auch bei Bewohnern mit Anzeichen einer Mangelernährung sowie bei Bewohnern mit Dekubitalulzera und anderen chronischen Wunden sein.13 Hier sind sicher noch Überlegungen erforderlich, wie ein möglicherweise erhöhter Eiweißbedarf auch im Rahmen einer dezentralen Speisenversorgung weitgehend sichergestellt werden kann.



Weiter wurde versucht, die angebotenen Speisen mit Blick auf eine ausreichende Versorgung an Ballaststoffen einzuschätzen. Eine ballaststoffreiche Ernährung regt die Darmtätigkeit an



12 13



Vgl. dazu aber Deutschen Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE) (2009), S. 48. Zum Zusammenhang zwischen Ernährungssituation und Wundheilung vgl. Deutsches Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege (2004), S. 59 f.
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und fördert die Darmentleerung, was gerade bei älteren Menschen mit zusätzlichen Einschränkungen wie Immobilität als eine wichtige Maßnahme zur Obstipationsprophylaxe angesehen werden kann. Neben Obst, Gemüse und Salat (s. o.) sind Ballaststoffe insbesondere in Vollkornprodukten und Hülsenfrüchten enthalten.



Vollkornprodukte wurden in den besuchten Hausgemeinschaften bzw. Wohngruppen allerdings nur in äußerst geringem Umfang angeboten: In einer Einrichtung als Bestandteil des vegetarischen Gerichts, in einer anderen Einrichtung sehr selten bzw. nach Angaben der Hauswirtschaftsleitung höchstens einmal innerhalb von sechs Wochen, in den anderen Einrichtungen überhaupt nicht. Hülsenfrüchte standen kaum oder höchstens einmal pro Woche auf dem Speiseplan der besuchten Hausgemeinschaften. Auch diese Praxis weicht von den Empfehlungen der DGE für einmal wöchentlich Vollkornteigwaren (à 200 g) und Hülsenfrüchten (à 30 g) im Rahmen des Mittagessens ab.14



Wie in anderen (traditionell organisierten) Einrichtungen der Altenhilfe erscheint in diesem Bereich eine stärkere Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Professionen notwendig, um eine ernährungsphysiologisch adäquate Ernährung der Bewohner zu sichern, ohne dass die Lebensqualität dadurch eingeschränkt wird und auf bestimmte Gewohnheiten verzichtet werden muss.



Umsetzung diätetischer Besonderheiten Abgesehen



von



speziellen



Angeboten



für



Bewohner



mit



Diabetes



waren



im



Beobachtungszeitraum in keiner der besuchten Hausgemeinschaften Sonderkostformen wie z. B. laktose- oder glutenfreie Kost erforderlich. Bei Bedarf können diese laut Aussage der Leitungskräfte jedoch zur Verfügung gestellt werden.



Einrichtungen mit zentralem Bezug des Mittagessens haben generell die Möglichkeit, Sonderdiäten zu beziehen. Einrichtungen mit dezentraler Zubereitung versuchen, die jeweiligen diätetischen Anforderungen im Rahmen des bestehenden



Angebots zu



gewährleisten (z. B. durch Abwandlung einzelner Komponenten). Im Falle einer sehr aufwendigen oder sehr konsequent umzusetzenden diätetischen Anforderung wird ein Fremdbezug bei einem Caterer in Erwägung gezogen bzw. Anspruch genommen.



Für Diabetiker sind nach aktuellen Erkenntnissen keine speziellen diätetischen Anforderungen zu benennen. Sie können normal über Vollkost bzw. leichte Vollkost versorgt werden. Da Diabetes Typ II häufig mit Übergewicht einhergeht, ist jedoch ein sensibler Umgang mit der Gesamtverzehr- bzw. Energiemenge erforderlich, was z. B. über die Reduzierung der



14



Vgl. Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE) (2009), S. 48.
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Portionsgrößen oder den Austausch einzelner Komponenten realisiert werden kann. Dies konnte in den besuchten Hausgemeinschaften so auch beobachtet werden.



Umgang mit den Risiken MangelMangel- und Unterernährung In allen untersuchten Einrichtungen bestand ein Bewusstsein für das Risiko einer Mangel- oder Unterernährung pflegebedürftiger und insbesondere demenziell erkrankter Bewohner. Bewohner aus Risikogruppen erhielten z. B. hochkalorische Drinks, zusätzlich mit Energie angereicherte Speisen oder auch Nahrungsergänzungsmittel. Die Zubereitung erfolgte in Abhängigkeit von der Qualifikation der einzelnen Mitarbeiter entweder durch Präsenz- oder durch Pflegekräfte, zum Teil auch mit Unterstützung der Hauswirtschaftsleitung.



Bei dezentraler Zubereitung fand eine genaue Berechnung des Nährwerts hochkalorischer Kost nicht statt. Bei zentralem Bezug des Essens war dies gewährleistet, da diese Speisen zum Teil unter Anleitung von Diätassistenten/Diätköchen zubereitet wurden und Standardrezepturen vorlagen.



Zwischenmahlzeiten Zwischenmahlzeiten wurden in allen besuchten Einrichtungen aktiv von den Präsenzkräften angeboten. Berücksichtigt wurden dabei nicht nur Bewohner aus Risikogruppen oder mit Diabetes, sondern generell alle Bewohner. Spätmahlzeiten erhielten hingegen vor allem Bewohner mit einem erhöhten Energie- und Nährstoffbedarf sowie Bewohner, die dies konkret einforderten.



In einigen Hausgemeinschaften war deutlich erkennbar, dass sich durch eine positive positive UmgebungsUmgebungs-



und



Beziehungsgestaltung



die



häufig



auftretende



Appetitlosigkeit



schwerkranker alter Menschen und damit auch die Verzehrmenge beeinflussen lässt.15 Dies war vor allem dann der Fall, wenn Möglichkeiten zur Teilhabe bestanden und eine Aktivierung der Bewohner sowohl bei den Mahlzeiten als auch im Rahmen der Vor- und Zubereitung erfolgte. Nicht zuletzt spielte hier ebenfalls eine ansprechende Tischgestaltung eine bedeutsame Rolle. Waren diese Rahmenbedingungen gegeben, so aßen selbst Bewohner mit



erheblichen



kognitiven



Einschränkungen



in



der



Regel



mit



Appetit



und



ohne



zwischenzeitlich einzuschlafen.



In einigen Einrichtungen wurde von den Mitarbeitern auch auf das Thema "Überernährung Überernährung" Überernährung hingewiesen, da es immer wieder Bewohner gibt, die im Tagesverlauf zu hohe Kalorienmengen aufnehmen und bereits stark adipös sind. Dieser Bewohnergruppe wird laut Mitarbeiter bisher zu wenig Beachtung geschenkt, was sich auch im Rahmen einiger konkreter Beobachtungssituationen zeigte. 15



Vgl. dazu auch Deutsches Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege (2009), S. 107 ff.
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Da gerade Pflegende oder Präsenzkräfte großen Einfluss auf das Ernährungsverhalten pflegebedürftiger Menschen nehmen können, sollte dieser Aspekt generell stärker beachtet werden. Wobei es hier wiederum wichtig ist, dass dies nicht mit einer Einbuße an Lebensqualität einhergeht.



Ernährung Ernährung bei Demenz Eine spezielle Ernährung für Bewohner mit Demenz war in keiner der besuchten Einrichtungen ausgewiesen



und



wurde



eher



beiläufig



im



Rahmen



der



Speisenzubereitung



und



Nahrungsaufnahme umgesetzt. Begründet wurde dies meist damit, dass für diese Bewohnergruppe im Grundsatz die gleichen Richtlinien gelten wie für die Verpflegung der anderen Bewohner. Besondere Anforderungen an die Verpflegung würden sich immer nur aus den individuellen Ausprägungen der Demenz oder der jeweiligen Tagesverfassung ergeben.



Die Ernährungsgewohnheiten und -bedürfnisse von demenziell erkrankten Bewohnern wurden dabei in den meisten Einrichtungen keineswegs vernachlässigt oder übersehen. Im Rahmen der Betreuung der Bewohner oder im Tagesverlauf wurde immer wieder Obst mit den oder für die Bewohner geschnitten und angeboten. In einigen Einrichtungen standen Süßigkeiten zur freien Verfügung oder man bot z. B. allen Bewohnern nach dem Abendessen ein süßes "Betthupferl" an.



Von Vorteil erwies sich hier eine feste Struktur bei den Mahlzeiten, so dass die Bewohner gleichzeitig und in Gemeinschaft ihr Essen einnahmen. In einer Einrichtung mit relativ großen Wohngruppen wurden Bewohner mit demenziell bedingten Einschränkungen bei der Nahrungsaufnahme zudem an Tische in der unmittelbaren Nähe der Präsenzkraft gesetzt. Dadurch konnten der Umfang der jeweiligen Nahrungsaufnahme, evtl. Schwierigkeiten oder die Notwendigkeit von Hilfestellungen und Anleitung schnell erkannt und entsprechend gesteuert werden.16



Ein Grund für den eher geringen Bedarf an speziellen Kostformen wie z. B. Fingerfood oder an "Essstationen" kann sicher in einer ständigen Präsenz gesehen werden: In allen besuchten Hausgemeinschaften bzw. Wohngruppen gab es kaum oder jeweils nur zeitlich sehr begrenzt Bewohner mit erhöhtem Bewegungsdrang. Der überwiegende Teil der Bewohner, auch Bewohner mit teilweise schweren demenziellen Erkrankungen, blieb während der Mahlzeiten am Tisch. Viele dieser Bewohner, die in einer anderen Versorgungsform vermutlich "auffälliger"



16



Deutsches Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege (2009), S. 73 ff. und S. 107.
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wären, schienen allein schon deshalb zu essen, weil ihre Tischnachbarn dies taten bzw. weil sie immer wieder von den Präsenzkräften dazu aufgefordert wurden.17



Bewertung der Speisenqualität allgemein und aus der Sicht der Angehörigen Bei dezentraler Speisenversorgung war ein deutlicher Zusammenhang zwischen der Speisenqualität, den "Kochkünsten" der Präsenzkraft sowie den vorgegebenen Standards feststellbar. Einige Bewohner machten zudem deutlich, dass es stark davon abhänge, welche Präsenzkraft Dienst habe und koche. Dies wurde so auch beobachtet, z. B. wenn das Gemüse den Garzeitpunkt bereits deutlich überschritten hatte, Schnitzel angebrannt waren oder die Panade mit Fett durchtränkt war, Speisen unzureichend abgeschmeckt wurden usw.



Einige Hausgemeinschaften haben sich aus diesem Grund offensichtlich bewusst dafür entschieden, jeweils nur an zwei bis drei Tagen pro Woche zu kochen. Diese Tage werden so gelegt, dass eine Präsenzkraft anwesend ist, die "gut" kochen kann. An den anderen Tagen wird das Mittagessen zentral bezogen, um eine abwechslungsreiche und ausgewogene Kost zu gewährleisten.



Teilweise werden auch Rezeptursammlungen vorgehalten, die von den Präsenzkräften als Orientierungshilfe genutzt werden können (z. B. Ordner mit Rezepten aus dem Internet, aus Zeitschriften sowie Kochbücher).



In einigen Hausgemeinschaften wurde die Qualität der angebotenen Speisen durch aku deshalb eher gering bewertet, was sowohl den optischen Eindruck als auch den Geschmack betraf. Natürlich gab es auch Hausgemeinschaften, in denen dezentral zubereitete Speisen sehr schmackhaft und optisch ansprechend waren; das Gefälle war jedoch vergleichsweise größer als bei einer zentralen Zubereitung.



Diese Einschätzung steht in einem deutlichen Gegensatz zur Beurteilung der Qualität Qualität des Essens durch die Angehörigen, Angehörigen wie die folgende Abbildung zeigt:



17



Deutsches Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege (2009), S. 105.
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Abb. 50



Einrichtungen / Beurteilung der Qualität des Essens in der Hausgemeinschaft durch Angehörige



sehr gut



gut



zufrieden stellend



ausreichend



unzureichend



Bandbreite der Bewertungen der untersuchten Einrichtungen



= Zufriedenheitsfaktor einer Einrichtung



Die Bewertung der Qualität des Essens ist in aufsteigender Reihenfolge dargestellt; d. h. insgesamt haben die befragten Angehörigen die Speisenqualität in den untersuchten Hausgemeinschaften tendenziell mit "gut" bewertet. Dies wirft die Frage auf, woraus diese deutlichen Unterschiede in der Bewertung durch aku und der Bewertung der Angehörigen resultieren.



Zu vermuten ist hier, dass emotionale Kriterien eine sehr große Rolle spielen, da Einrichtungen mit einer dezentralen Essenszubereitung von den Angehörigen insgesamt deutlich positiver bewertet wurden als Einrichtungen mit zentraler Essenszubereitung:
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Abb. 51



Organisation der Speisenversorgung / Beurteilung der Qualität des Essens in der Hausgemeinschaft durch Angehörige
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34,1



10%



14,3



0%



Zubereitung sämtlicher Mahlzeiten dezentral in den HG´s (N = 41 Angehörige)



kompletter/teilweiser Bezug des Mittagessens über Caterer/Zentralküche (N = 49 Angehörige)



Kochen wird offensichtlich mit Fürsorglichkeit, Häuslichkeit und einer eher familiären Atmosphäre assoziiert. Eine dezentrale Speisenzubereitung vor allem beim Mittagessen steht damit nicht zuletzt in einem deutlichen Kontrast zum Tablettsystem in vielen traditionell organisierten Einrichtungen der Altenpflege, welches wohl eher mit Anonymität und Fremdbestimmtheit verbunden wird. Insbesondere die Teilhabe der Bewohner an der Zubereitung des Essens und die Gemeinschaft vor und während der Mahlzeiten scheint dabei die Bewertung der Qualität des Essens durch die befragten Angehörigen wesentlich zu beeinflussen.



Zudem ist der Anspruch an die Qualität des Essens bei Fremdbezug meist höher, da von professionellen Dienstleistern immer ein gewisser Standard erwartet wird. Auch dies könnte ein möglicher Grund dafür sein, dass in Hausgemeinschaften bzw. Wohngruppen mit einem zentralen Bezug des Mittagessens die Qualität kritischer gesehen wird.
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•



Ernährungsgewohnheiten und Bedürfnisse der Bewohner sowie eventuell vorhandene Risiken werden unabhängig vom Grad der Dezentralität in allen Hausgemeinschaften berücksichtig.



•



Mit Blick auf die große Bedeutung der Ernährungsversorgung Pflegebedürftiger generell sowie im Hinblick auf besondere Bedarfslagen (z. B. erhöhter Eiweißbedarf bei ernährungsbedingt erhöhtem Dekubitusrisiko und chronischen Wunden) sollte vor allem bei dezentralem Kochen stärkeres Gewicht auf eine interdisziplinäre Zusammenarbeit gelegt werden.



•



Präsenzkräfte sollten hier wesentlich stärker in die Planung und Evaluation der Pflege



innerhalb



einbezogen



der



relevanten



werden.



Denn:



die



Bereiche



sowie



Umsetzung



in



zentraler



Fallbesprechungen Maßnahmen



zum



Ernährungsmanagement gehört gerade bei dezentralem Kochen wesentlich zu den Aufgaben einer Präsenzkraft. •



Die Speisenversorgung wurde in Einrichtungen mit dezentraler Organisation von den Angehörigen zwar generell besser bewertet als in Einrichtungen mit zentraler Organisation. Nach Ansicht von aku hängt die Speisenqualität bei dezentralem Kochen aber sehr stark von den persönlichen Fähigkeiten der Präsenzkraft ab.



•



Zur



Sicherung



der



Speisenqualität



und



eines



personenunabhängigen



Qualitätsniveaus ist es deshalb sinnvoll: •



Standardrezepturen



vorzugeben,



die



einen



Mindeststandard



sichern



können •



Qualifizierungsmaßnahmen zur Speisenzubereitung und Speisenplanung für Präsenzkräfte anzubieten



•



je nach vorhandener Qualifikation eine Einweisung der Präsenzkräfte in den Bereich "Kochen" sowie generell in den Bereich "Ernährungsmanagement" sicherzustellen, ebenso wie eine anschließende Begleitung bei der praktischen Umsetzung.



•



Die Zubereitung einzelner Komponenten in verschiedenen Hausgemeinschaften und



ein



anschließender



Austausch



dieser



Komponenten



bzw.



die



"Mitversorgung" der anderen Hausgemeinschaften ist aus hygienischer Sicht problematisch und sollte vermieden werden.
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•



Falls eine umfangreiche Beteiligung der Bewohner an der Speisenzubereitung nicht oder nicht mehr möglich ist, sollten deshalb andere Alternativen gewählt werden wie z. B.: •



ein teilweiser zentraler Bezug des Mittagessens und Kochen im Wohnbereich an ausgewählten Tagen zur Beschäftigung/Aktivierung der Bewohner



•



Veränderungen



innerhalb



der



Aufgabenbereiche



der



Präsenzkräfte



(weniger bzw. keine Aufgaben innerhalb der Grundpflege, stärkere Konzentration auf den Bereich Speisenzubereitung und -versorgung der Bewohner) •



Veränderungen innerhalb des Anwesenheitsschlüssels (z. B. durch Einbeziehung einer zusätzlichen Betreuungskraft – gegebenenfalls auch Praktikanten, FSJler, Zivildienstleistende – die die Bewohner und die Präsenzkraft unterstützen kann).



1.2



Reinigung Reinigung



Die Reinigungsarbeiten wurden in der Regel zentral organisiert. Lediglich in einer Einrichtung wurden alle anfallenden Reinigungsarbeiten innerhalb der Hausgemeinschaft von den Präsenzkräften übernommen.



Der Reinigungsstandard bei zentral organisierter Reinigung entsprach dem üblicherweise in Einrichtungen der Altenpflege eingehaltenen Standard und lag im Bereich Badezimmer bei zweimal Sicht- und vier- bis fünfmal Unterhaltsreinigung, sowie in den Bewohnerzimmern bei drei- bis viermal Sicht- und dreimal Unterhaltsreinigung.



In allen besuchten Einrichtungen lagen Reinigungspläne vor, die einen bestimmten Reinigungsturnus vorgaben. Teilweise umfassten diese nur ein Mindestmaß an Vorgaben, so dass



den



Mitarbeitern



Raum



blieb,



die



Reinigungshäufigkeit



und



-intensität



der



Bewohnerzimmer den individuellen Gegebenheiten und Bedürfnissen der Bewohner anzupassen. So wurde z. B. bei einem Bewohner mit nicht-kompensierter starker Inkontinenz mehrmals täglich eine Bodenreinigung vorgenommen. Andererseits gab es auch Bewohner, die eine Teilreinigung ihres Zimmers selbst übernahmen und nur einmal wöchentlich Unterstützung bekamen.



Lediglich in einer Einrichtung, in der alle anfallenden Reinigungsarbeiten von den Präsenzkräften übernommen wurden, war kein fester Rhythmus ersichtlich. Dies wirkte sich 72



keinesfalls negativ auf die Sauberkeit aus. Allerdings waren die Bewohner beider Hausgemeinschaften



im



Vergleich



zu



den



Bewohnern



der



anderen



besuchten



Hausgemeinschaften insgesamt deutlich rüstiger bzw. in geringerem Maße pflegebedürftig.



Auffallend war, dass es in segregativen Hausgemeinschaften mit einem hohen Anteil an demenziell erkrankten Bewohnern offensichtlich schwerer fällt, die Qualität der Reinigung kontinuierlich zu gewährleisten bzw. ein bestimmtes Maß an Sauberkeit und Ordnung aufrechtzuerhalten. Generell erschien hier eine höhere Reinigungsfrequenz erforderlich, da gerade bei den Mahlzeiten und unter Berücksichtigung von Selbstbestimmung und Selbständigkeit den Bewohnern doch öfter Essen herunterfällt, Getränke verschüttet werden, Bewohner mit klebrigen Händen Einrichtungsgegenstände berühren usw.



Eine Reinigung nach einem starren Schema bzw. "nach Plan" führte zum Teil dazu, dass die Gemeinschaftsbereiche und Wohnküchen bereits nach relativ kurzer Zeit einen ungepflegten Eindruck machten und es mitunter sogar deutlich nach Urin roch.



Wesentlich war hier ebenfalls wieder das persönliche Hygieneempfinden der Präsenzkräfte: War dies relativ hoch anzusetzen, wirkten die Hausgemeinschaften insgesamt sauberer und gepflegter, da notwendige Reinigungsarbeiten häufig sehr selbstverständlich übernommen wurden, und dies selbst dann, wenn sie in diesem Umfang nicht unbedingt zum Aufgabenbereich der Präsenzkraft gehörten.



In einer älteren Einrichtung mit eher ungünstigen baulichen Voraussetzungen (sehr kleine Wohnküche, Bewohner essen teilweise auf dem Flur) führten z. B. die Präsenzkräfte beider Wohngruppen nach dem Mittag- und Abendessen zumindest eine Grobreinigung des Fußbodens im Wohnküchenbereich und je nach Bedarf auch im Flur durch, wischten zwischenzeitlich Stühle ab, wenn dies erforderlich war, und waren generell sehr darum bemüht, grobe Verschmutzungen möglichst zeitnah zu beseitigen. Trotz der alten Bausubstanz und des hohen Anteils an Bewohnern mit schweren demenziellen Erkrankungen machten diese Wohngruppen einen vergleichsweise gepflegteren Eindruck als einige andere Hausgemeinschaften in neueren Einrichtungen.



Die Umsetzung laufend anfallender Reinigungsarbeiten ist zudem von dem zur Verfügung stehenden Zeitkontingent bzw. dem Umfang und der Bandbreite der von den Präsenzkräften zu erledigenden Arbeiten abhängig. Wenn Präsenzkräfte innerhalb einer relativ straff organisierten Tagesstruktur sehr stark in verschiedene Tätigkeitsbereiche eingebunden waren (z. B. Frühstück vorbereiten, Mithilfe bei der Grundpflege, Hilfestellung beim Essen, 10-minAktivierung usw.), bestanden kaum Zeitfenster, in denen Reinigungsarbeiten in der entsprechenden Qualität durchgeführt werden konnten. 73



Von den befragten Angehörigen wurde die Qualität der Reinigungsarbeiten hingegen insgesamt tendenziell mit "gut" bewertet wie nachfolgende Abbildung zeigt. Die Unterschiede zwischen den Einrichtungen sind hier eher gering. Die Abbildung gibt die Bewertung der Reinigungsarbeiten durch Angehörige in aufsteigender Reihenfolge wider.



Abb. 52



Einrichtungen / Beurteilung der Qualität der Reinigungsarbeiten in der Hausgemeinschaft durch Angehörige



sehr gut



gut



zufrieden stellend



ausreichend



unzureichend



Bandbreite der Bewertungen der untersuchten Einrichtungen



= Zufriedenheitsfaktor einer Einrichtung



Ein Einbezug von Bewohnern in Reinigungsarbeiten erfolgte in kaum einer der beobachteten Hausgemeinschaften bzw. Wohngruppen. Die Einrichtungen sehen den Grund hierfür darin, dass die meisten Bewohner sich nicht einbringen möchten. Dies wurde zum Teil auch von den Bewohnern selbst geäußert, z. B. "Das habe ich früher genug getan, jetzt bin ich alt und lasse das lieber die Jungen machen." Wenn sich Bewohner aktiv an Reinigungsarbeiten beteiligten, betraf dies deshalb lediglich ihren privaten Bereich, so z. B. das Staubwischen im Zimmer oder die Reinigung des eigenen Waschbeckens.



•



In segregativen Hausgemeinschaften mit einem hohen Anteil an demenziell erkrankten Bewohnern ist vor allem in den Gemeinschafts- und Essbereichen eine höhere Reinigungsfrequenz erforderlich. Dies betrifft: •



laufende Reinigungsarbeiten bzw. Unterhaltsreinigung (Tische, Stühle, ggf. Arbeitsflächen usw.)



•



insbesondere nach den Mahlzeiten ist zumindest eine Grobreinigung des Fußbodens im Essbereich zu empfehlen.
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Maßnahmen zur Unterhaltsreinigung sollten generell nicht dem persönlichen



•



Hygieneverständnis der Mitarbeiter überlassen werden, sondern innerhalb von Arbeitsablaufplänen geregelt sein.



Wenn Maßnahmen zur Unterhaltsreinigung in den Arbeitsablauf der Präsenz-



•



kräfte integriert werden, muss unbedingt berücksichtigt werden, innerhalb welcher Zeitfenster diese Aufgaben umgesetzt werden können (Betreuung/ Versorgung der Bewohner sollte im Vordergrund stehen). Im Rahmen der Einarbeitung sollten die Präsenzkräfte dazu angeleitet werden,



•



Zeitfenster effektiv zu nutzen. Eine regelmäßige Kontrolle der ausgeführten Arbeiten durch die Hauswirtschafts-



•



leitung sollte ebenfalls sichergestellt werden.



1.3



Wäscheversorgung



Mit



Ausnahme



einer



Einrichtung



war



die



Wäscheversorgung



in



allen



besuchten



Hausgemeinschaften zentral organisiert und zwar entweder durch eine hauseigene Wäscherei, einen externen Dienstleister oder aber eine Mischform aus beidem. Bei letzterer Variante wird meist die bewohnereigene Wäsche zentral in der Einrichtung gewaschen und die Flachwäsche (Bettwäsche, Handtücher) fremd vergeben.



Die Bearbeitung der Wäsche erfolgt demzufolge einrichtungsabhängig auf unterschiedliche Weise:



Die



Bearbeitungswege



reichten



hier



von



Bewohnerpäckchensystemen



mit



unterschiedlichem Umfang bis hin zu einrichtungsbezogenem Waschen durch Fremddienstleister mit Sortierung durch Mitarbeiter der Einrichtung.



Die Präsenzkräfte sind in fast allen Hausgemeinschaften für das Einräumen der Wäsche in die Bewohnerschränke zuständig. Wenn Präsenzkräfte ausschließlich im Wohnküchenbereich arbeiten oder auch bei personellen Engpässen, wird diese Aufgabe von Mitarbeitern der Pflege übernommen.



In jener Einrichtung, in der die Wäscheversorgung dezentral durch Präsenzkräfte erfolgte, waren



diese



für



das



komplette



Wäscheaufkommen



zuständig,



d. h.



sowohl



die



Bewohnerbekleidung als auch Bett- und Frotteewäsche wurden in der Hausgemeinschaft 75



gewaschen.



Diese



Organisationsform



verlangt



allerdings



ein



sehr



hohes



Maß



an



Selbstorganisation der Präsenzkräfte und klar strukturierte Arbeitsabläufe.



Eine erfolgreiche Umsetzung war in den beobachteten Hausgemeinschaften nur dadurch möglich, dass sich die Bewohner aktiv an der Wäscheversorgung beteiligten (Wäsche falten, sortieren und teilweise auch bügeln). Zudem erschien dieses System relativ störanfällig: So berichteten die Präsenzkräfte beider Hausgemeinschaften, dass sie oft Schwierigkeiten hätten, Zeit für das Bügeln der Bewohnerwäsche zu finden. Gerade wenn andere Aktivitäten wie z. B. gemeinsames Kuchenbacken geplant seien, sei es nahezu unmöglich am Nachmittag auch noch zu bügeln. Ebenso könnten ungeplante Zwischenfälle (z. B. akute Erkrankung von Bewohnern) dazu führen, dass bestimmte Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Wäscheversorgung unter Umständen mehrfach verschoben werden müssen.



Die bearbeitete Wäsche machte in allen Hausgemeinschaften einen zufrieden stellenden Eindruck. Nach Angaben der befragten Mitarbeiter gebe es natürlich gelegentlich auch Reklamationen, da die eigene Bekleidung immer ein sehr persönlicher und emotional geprägter Bereich ist, jedoch reichten diese Beanstandungen nicht über das übliche Maß hinaus. Ein Beleg hierfür findet sich in der Beurteilung der Qualität der Wäscheversorgung durch die Angehörigen (vgl. Abb. 53), welche sich zwischen "zufrieden stellend" und "gut" bewegt. Die Abbildung zeigt die Beurteilung der Qualität der Wäscheversorgung in aufsteigender Reihenfolge.



Abb. 53



Einrichtungen / Beurteilung der Wäscheversorgung in der Hausgemeinschaft durch Angehörige



sehr gut



gut



zufrieden stellend



ausreichend



unzureichend



Bandbreite der Bewertungen der untersuchten Einrichtungen



= Zufriedenheitsfaktor einer Einrichtung
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In allen beteiligten Hausgemeinschaften gab es für bestimmte Wäschebereiche festgelegte Intervalle des Wechselns, so z. B. beim Bettwäschewechsel. Dieser fand mindestens einmal wöchentlich statt, je nach Bedarf natürlich auch öfter. Bei der Bewohnerbekleidung entschieden die Bewohner in der Regel selbst, wann sie ihre Wäsche wechseln möchten. Die Mitarbeiter gaben jedoch Hinweise zur Notwendigkeit eines Kleiderwechsels oder waren beim Wechseln behilflich.



Insgesamt machte die Kleidung der Bewohner in fast allen Hausgemeinschaften bzw. Wohngruppen einen optisch sauberen und gepflegten Eindruck. Dies wurde in einigen Einrichtungen über den Einsatz von Kleiderschutzmaßnahmen beim Essen gesteuert (Einwegoder Mehrweglösungen). Andere Einrichtungen hingegen vermieden den Einsatz von Kleiderschutzmaßnahmen bewusst, um Alltagsnormalität herzustellen und setzten stattdessen Papier- oder Stoffservietten ein.



Letzteres schien keinesfalls von Nachteil zu sein, da die Kleidung der Bewohner dieser Hausgemeinschaften optisch einen ebenso sauberen und gepflegten Eindruck machte wie die Bekleidung der Bewohner bei Verwendung von Kleiderschutz. Auszuschließen ist dabei natürlich nicht, dass in diesen Hausgemeinschaften die Bewohner gegebenenfalls häufiger ihre Kleidung wechselten.



In allen Einrichtungen besteht die Möglichkeit, dass Bewohner neben ihrer persönlichen Bekleidung auch Gardinen und Bettwäsche mitbringen können. Laut Angaben der befragten Hauswirtschafts- bzw. Einrichtungsleitungen wird dies jedoch von den Bewohnern nur in sehr geringem Maße in Anspruch genommen. Auch sei es für die Einrichtungen je nach Art der mitgebrachten Wäschestücke mitunter schwierig zu organisieren bzw. mit einem erhöhten Aufwand bei der Sortierung oder Bearbeitung verbunden.



Eine Einbeziehung der Bewohner in die Wäscheversorgung der Hausgemeinschaft bezieht sich vor allem auf Wäsche sortieren und Wäsche falten. In Einrichtungen mit zentraler Wäscheversorgung werden diese Tätigkeiten häufig gezielt als Aktivierungsmaßnahmen eingesetzt.



So



berichteten



einige



Präsenzkräfte,



dass



sie



regelmäßig



ungelegte



Frotteewäsche in der Wäscherei bestellten, um diese dann gemeinsam mit den Bewohnern zusammenzulegen.



Anders in der einzigen Einrichtung mit komplett dezentraler Wäscheversorgung: Hier war die Übernahme von Tätigkeiten wie Wäsche sortieren, legen und gegebenenfalls auch bügeln fester Bestandteil des Alltags und gehörte auf sichtbare Weise zur Alltagsnormalität. In den Gemeinschaftsbereichen der Wohnungen standen Wäschekörbe oder Wäsche lag auf dem Sofa. Bewohner nahmen sich immer wieder einzelne Wäschestücke zum Sortieren und Falten, 77



unterbrachen diese Tätigkeit gelegentlich, um später weiterzumachen oder aber ein anderer Bewohner übernahm die anfallenden Arbeiten.



•



Eine Beteiligung der Bewohner an der Wäscheversorgung ist generell möglich, wird aber je nach Bewohnerstruktur und Zielgruppe der Hausgemeinschaften unterschiedliche Schwerpunkte haben: •



Relativ selbständige Bewohner in integrativen Hausgemeinschaften können aktiv beteiligt werden bzw. können von sich aus Aufgaben wie Wäsche sortieren, legen und gegebenenfalls auch bügeln übernehmen.



•



In segregativen Bereichen mit einem hohen Anteil an demenziell erkrankten Bewohnern kann eine Beteiligung an der Wäscheversorgung (Wäsche falten) zur Aktivierung genutzt werden und ist offensichtlich auch für Bewohner mit schweren Demenzen eine geeignete Beschäftigungsform. Einige Hausgemeinschaften mit zentraler Wäscheversorgung bestellen deshalb regelmäßig ungelegte Frotteewäsche in der Wäscherei.



•



Wie bei der Beteiligung von Bewohnern an der Speisenzubereitung muss in Hausgemeinschaften mit einer vollständig dezentralen Organisation der Wäscheversorgung berücksichtigt werden, dass sich Gruppen über die Zeit verändern



können



und



die



aktive



Beteiligung



der



Bewohner



an



der



Wäscheversorgung nachlassen kann.



•



Es sollte rechtzeitig über mögliche Alternativen nachgedacht werden, da die Präsenzkräfte



sonst



gegebenenfalls



zu



stark



in



die



Wäscheversorgung



eingebunden sind (z. B. teilweise Fremdvergabe, teilweise Übernahme durch Reinigungskräfte usw.). •



Generell ist bei einer vollständig dezentralen Wäscheversorgung eine sehr gute Organisationsstruktur erforderlich, da dieses System deutlich abhängig von der "Fitness" der Bewohner und dadurch unter Umständen relativ störanfällig ist (z. B. bereits beim Auftreten mehrerer grippaler Infekte unter den Bewohnern).
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1.4



Einhaltung der vorgegebenen Standards bei Personalengpässen



Inwiefern



es



gelingt,



die



Einhaltung



der



Standards



auch



bei



vorübergehenden



Personalengpässen (z. B. im Krankheitsfall) zu gewährleisten, ist sicher zum Teil vom jeweiligen Grad der Dezentralität bzw. Zentralität abhängig. In Hausgemeinschaften und Wohngruppen, in denen die oben genannten Versorgungsbereiche teilweise oder überwiegend zentral organisiert sind, dürfte dies einen geringeren Organisationsaufwand erfordern als in jenen mit einer überwiegend oder vollständigen dezentralen Organisation.



Bei letzteren ist eher zu erwarten, dass im Zusammenhang mit Personalengpässen potenzielle Probleme bei der Einhaltung der einrichtungsinternen Standards auftreten können, so z. B. weil die "Ersatzkraft" mit den einzelnen Tätigkeitsbereichen nicht oder nur unzureichend vertraut ist.



Gerade in Einrichtungen mit einer überwiegenden oder vollständigen dezentralen Organisation der hauswirtschaftlichen Versorgungsbereiche ist deshalb eine gut durchdachte Organisation z. B. auch in Form von klar strukturierten Arbeitsabläufen, Mitarbeitern, die sich über ihren unmittelbaren Arbeitsbereich hinaus auskennen usw. besonders wichtig.



Wie von den befragten Mitarbeitern fast aller Einrichtungen berichtet wurde, wird dies in der Praxis meist auch so umgesetzt: Die Einhaltung der Standards kann in der Regel dadurch sichergestellt werden, dass der Ausfall einer Präsenzkraft durch eine andere Präsenzkraft kompensiert wird. In einigen Einrichtungen werden dazu so genannte "Springer" vorgehalten, die sich in mehreren Hausgemeinschaften gut auskennen. Andere Einrichtungen qualifizieren von vorneherein ihre Präsenzkräfte für den Einsatz in zwei Hausgemeinschaften und wechseln bei der Dienstplaneinteilung.



Da gerade die Speisenversorgung bei teilweiser oder vollständiger dezentraler Organisation ein sensibler und im Falle von Personalengpässen anfälliger Bereich ist, wird diesem Bereich in fast allen Einrichtungen besondere Beachtung geschenkt. So wird versucht, eine Einhaltung der Standards sowie eine an den individuellen Bewohnerwünschen orientierte Versorgung unter anderem dadurch zu gewährleisten, dass Essenswünsche und Vorlieben der Bewohner auch außerhalb der Pflegedokumentation schriftlich fixiert sind und im Küchenbereich zur Verfügung stehen, z. B. in so genannten Esslisten.
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•



Die Einhaltung der vorgegebenen Standards sollte durch eine entsprechende Organisation sichergestellt werden. Als günstig haben sich hier erwiesen: •



sog. "Springer" bzw. Präsenzkräfte, die sich in mehreren Wohnbereichen gut auskennen



•



möglichst



konkrete



wohnbereichsbezogene



Arbeitsablaufpläne



als



Orientierungshilfe.



•



Im Bereich "Speisenversorgung" empfiehlt es sich generell, Vorlieben, Wünsche, Gewohnheiten und auch Abneigungen der Bewohner gegen bestimmte Speisen/Getränke schriftlich zu fixieren.



•



Diese Informationen sollten in einer geeigneten Form aufbereitet und den Präsenzkräften zugänglich gemacht werden (z. B. Ordner mit "Esslisten" im Küchenbereich).



2



Umsetzung und Einhaltung von Hygienemaßnahmen



Ein Hygienekonzept, Hygienekonzept in dem die Zuständigkeiten, die erforderlichen Handlungsmaßnahmen und Qualitätsansprüche umfassend beschrieben waren, lag in allen besuchten Einrichtungen vor. Generell war in den Bereichen "Reinigung", "Wäsche" und "Verpflegung" eine sinnvolle und ausreichende Dokumentation vorgegeben, um Qualitätsstandards zu sichern und Gefährdungspotenziale auszuschließen.



Die im Rahmen der Lebensmittelhygiene einschlägigen Checklisten waren in allen Einrichtungen vorhanden, wurden in Ordnern gesammelt und in regelmäßigen Abständen von der entsprechenden Fachaufsicht kontrolliert. Mitunter entstand aber der Eindruck, dass die Wichtigkeit des korrekten Ausfüllens (noch) nicht im Bewusstsein der Mitarbeiter verankert ist, sondern eher als zusätzliche bürokratische Auflage angesehen wird.



Festgestellt wurde im Weiteren, dass gerade im Bereich Verfahrensanweisungen durchaus Optimierungspotentiale



bestehen:



z. B.



wurden



von



den



Präsenzkräften



Reinigungs-



maßnahmen im Küchenbereich teilweise nicht sachgerecht durchgeführt (z. B. Reinigung von Geräten wie Brot- und Aufschnittmaschine). Des erfolgte jedoch nicht bewusst, sondern häufig in Unkenntnis der erforderlichen Arbeitsschritte.
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Mitunter hing der hygienische Umgang mit Lebensmitteln aber auch vom persönlichen Hygieneverständnis der einzelnen Präsenzkraft ab. Durch die in den Hausgemeinschaften bewusst geförderte "familiäre" Atmosphäre begünstigt, übertrugen einige Präsenzkräfte ihre privaten häuslichen Hygieneverständnisse vor allem im Zusammenhang mit Küchenarbeiten auf die einzelnen Tätigkeiten. Zu beobachten war so z. B., dass Hackfleisch mit bloßen Händen zubereitet wurde oder – im Extremfall – eine Präsenzkraft eine Speise mit dem Löffel abschmeckte und diesen dann weiter zum Umrühren verwendete.



Bei der Beobachtung der konkreten Umsetzung von Hygienestandards entstand der Eindruck, dass eine hauswirtschaftliche Grundausbildung für Präsenzkräfte durchaus von Vorteil ist. Denn im Zusammenhang mit einer solchen Ausbildung werden zum einen grundlegende Kenntnisse zur Lebensmittelhygiene erworben, zum anderen besteht dann offensichtlich auch eine größere Sensibilität gegenüber diesem Thema.



Weiter wurde festgestellt, dass die Einrichtungen selbst durch geeignete bauliche Rahmenbedingungen die Einhaltung der Hygienemaßnahmen positiv beeinflussen können (z. B. Lagermöglichkeiten nach Trennung der Lebensmittelgruppen, angrenzende Lager, ein Vorbereitungsraum an der Kücheneinheit usw.). Hier ist insbesondere die Ausstattung der Hausgemeinschaftsküchen von Bedeutung: Da die Hausgemeinschaften bzw. Wohngruppen in der Regel mindestens eine Gruppenstärke von 12 Bewohnern oder mehr hatten, muss dies natürlich bei der Auswahl der Einrichtungsgegenstände der Küchen entsprechend berücksichtigt werden.



Nur



in



wenigen



Hausgemeinschaften



waren



die



Einrichtungsgegenstände



jedoch



dementsprechend ausgewählt worden. Oft waren Küchen vorzufinden, die eher für den Privatbereich ausgelegt waren, z. B. mit zu kleinen Waschbecken für große Töpfe, Spülmaschinen mit zu zeitintensiven Programmen, zu kleine Kochfelder oder Küchenleisten, die durch den hohen Grad der Beanspruchung bereits aufgequollenen waren. Unter solchen Bedingungen



war



es



für



die



Präsenzkräfte



sichtbar



schwerer,



die



erforderlichen



Hygienemaßnahmen umzusetzen, selbst wenn das notwendige Bewusstsein vorhanden war.



Im Bereich Personalhygiene waren in allen Einrichtungen ebenfalls die erforderlichen Verfahrensanweisungen und Standards vorhanden. Die Umsetzung erfolgte auch hier in recht unterschiedlichem Umfang. Beispielsweise wurden bei Küchenarbeiten oder Pflegetätigkeiten mit direktem Personenkontakt (Grundpflege, Toilettengänge) keine Vorbinder getragen, selbst wenn dazu einrichtungsinterne Vorschriften bestanden. Häufig war zudem ein nachlässiger Umgang mit der Händehygiene zu beobachten, wobei dies insbesondere Maßnahmen zur Händedesinfektion betraf.
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Einschränkungen dieser Art wurden jedoch nicht nur innerhalb der Tätigkeitsbereiche der Präsenzkräfte festgestellt, sondern oft dann, wenn Pflegekräfte Küchenarbeiten übernahmen, so z. B. die Herstellung von hochkalorischer Kost oder das Schöpfen/ die mundgerechte Zubereitung von Speisen.



Die Nichteinhaltung der vorgegebenen Hygienestandards wird dabei ebenfalls durch ungeeignete Rahmenbedingungen begünstigt. So waren zwar in allen Hausgemeinschaften Vorbinder für unterschiedliche Tätigkeitsbereiche vorhanden; diese waren aber oft umständlich zu wechseln (Verschlüsse mit Bändern) oder es gab keine geeigneten Aufbewahrungsmöglichkeiten. Auch war eine dem Arbeitsablauf angepasste Anbringung von Handwaschmöglichkeiten oder Desinfektionsspendern nicht in allen Küchenbereichen gegeben.



Offensichtlich besteht zudem ein deutlicher Zusammenhang zwischen der Bandbreite des Aufgabenfeldes der Präsenzkräfte und einer konsequenten Umsetzung der erforderlichen Hygienemaßnahmen:



Je



häufiger



Tätigkeitswechsel



innerhalb



hauswirtschaftlicher



Aufgabenfelder anfielen, desto schwieriger erschien die Umsetzung der notwendigen Hygienemaßnahmen. Zusätzlich erschwert wurde dies vor allem dann, wenn Präsenzkräfte viele pflegerische Hilfstätigkeiten übernahmen (z. B. Toilettengänge) oder direkt an der Grundpflege der Bewohner beteiligt waren.



Um diese Problematik zu umgehen, vermeiden einige Einrichtungen bewusst häufige Tätigkeitswechsel innerhalb des Arbeitsfeldes der Präsenzkräfte oder aber die Präsenzkräfte sind ausschließlich im Verpflegungsbereich sowie in der Betreuung/Beschäftigung und Tagesstrukturierung der Bewohner tätig.18



Waren Präsenzkräfte an der Grundpflege der Bewohner beteiligt, wurde überwiegend versucht, diese Tätigkeiten innerhalb bestimmter Zeitfenster auszuführen (z. B. morgens vor dem Frühstück), so dass mehrfache Tätigkeitswechsel entfielen. Wenn dies nicht der Fall war bzw. Präsenzkräfte Tätigkeiten im Küchenbereich häufig für Toilettengänge mit Bewohnern unterbrechen mussten, traten die oben erwähnten Probleme in teilweise gravierendem Ausmaß in Erscheinung.



Die



teilnehmenden



Beobachtungen



ergaben



im



Weiteren,



dass



der



Bereich



"Bewohnerhygiene Küchenarbeiten" in den Einrichtungen teilweise Bewohnerhygiene bei der Beteiligung an Küchenarbeiten noch unzureichend geregelt ist. Eine Ursache hierfür ist vermutlich der (noch) geringe 18



Lediglich in zwei Hausgemeinschaften übernahmen die Präsenzkräfte die komplette hauswirtschaftliche Versorgung (inkl. Wäsche und Reinigung der Bewohnerzimmer) und Aufgaben innerhalb der Grundpflege. Allerdings waren die Bewohner dieser Hausgemeinschaften im Vergleich zu anderen relativ selbständig bzw. hatten überwiegend einen eher geringen Pflegebedarf.
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Bekanntheitsgrad von verbindlichen Verfahrensanweisungen, die allerdings auch erst in jüngster Zeit für das Kochen in sozialen Einrichtungen formuliert worden sind.19



Wenn Bewohner an der Speisenzubereitung für die Gemeinschaft mitwirkten oder andere Küchenarbeiten übernahmen, wurde zwar generell auf ihren Gesundheitszustand geachtet bzw. Bewohner mit (potenziell) infektiösen Erkrankungen (Diarrhöe, MRSA) wurden von einer Beteiligung ausgeschlossen. In anderen Bereichen erfolgte die praktische Umsetzung der Bewohnerhygiene jedoch überwiegend unzureichend. Dies war zudem deutlich vom jeweiligen persönlichen Hygieneverständnis der Präsenzkraft bzw. des Bewohners selbst abhängig.



Es wurde z. B. nicht oder nur in Einzelfällen beobachtet, dass Bewohner sich vor der Übernahme von Tätigkeiten im Küchenbereich (Spülmaschine ausräumen, Gemüse putzen usw.) die Hände wuschen bzw. von den Präsenzkräften dazu aufgefordert oder dabei angeleitet/unterstützt wurden. Einige, wenige Bewohner trugen bei der Küchenarbeit zwar eine Schürze; dies schien aber eher die Ausnahme zu sein und war teilweise auch der konkreten Beobachtungssituation geschuldet.



•



Geeignete



bauliche



Hygienemaßnahmen



Rahmenbedingungen positiv



beeinflussen.



können Deshalb



die sollte



Einhaltung



von



bereits



der



in



Planungsphase unbedingt auf eine Abstimmung zwischen den baulichen Rahmenbedingungen sowie der Küchenausstattung, dem umzusetzenden Konzept und den konkreten Hygieneerfordernissen geachtet werden.



•



Häufige Tätigkeitswechsel können gerade in Bereichen mit einem hohen Anteil an schwer- und schwerstpflegebedürftigen Bewohner ein potentielles Problem bei der Einhaltung der erforderlichen Hygienemaßnahmen sein. Dies kann vermieden werden durch: •



eine Trennung der Arbeitsaufgaben bzw. aufgabenteiliges Konzept (z. B. Präsenzkraft ist ausschließlich für die Betreuung der Bewohner und die Speisenzubereitung und -versorgung zuständig)



•



Präsenzkräfte übernehmen pflegerische Aufgaben nur innerhalb bestimmter Zeitfenster (z. B. Duschen/Grundpflege morgens vor dem Frühstück).



19



Grundlegende Anforderungen und – auch aus EU-Perspektive – verbindliche Richtlinien liegen erst seit 2009 vor, vgl. Deutscher Caritasverband e. V. & Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland (Hg.) (2009).
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•



In Hausgemeinschaften mit relativ selbständigen Bewohnern ist ein arbeitsteiliges Konzept nicht erforderlich, da der Anteil pflegerischer Aufgaben an der Arbeit der Präsenzkräfte geringer ist bzw. die Bewohner einen geringeren Hilfebedarf haben.



•



Bei einer Beteiligung des Pflegepersonals an Küchenarbeiten sollte unbedingt sichergestellt werden, dass die Richtlinien zur Küchen- und Lebensmittelhygiene geschult und entsprechend umgesetzt werden.



•



Da die Beteiligung der Bewohner an hauswirtschaftlichen Tätigkeiten und insbesondere



der



Speisenzubereitung



ein



wesentlicher



Bestandteil



der



konzeptionellen Grundlagen der einzelnen Hausgemeinschaften ist, sind konkrete Regelungen innerhalb des Hygienemanagements der Einrichtungen erforderlich. •



Präsenzkräfte sollten in der Einhaltung der bewohnerbezogenen Hygienemaßnahmen geschult werden. Eine regelmäßige Umsetzungskontrolle z. B. durch die Hauswirtschaftsleitung oder Hygienebeauftragte sollte sichergestellt werden.
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3



Herstellen von Alltagsnähe und Alltagsnormalität



3.1



Gestaltung der Mahlzeiten



Die Gestaltung der Esstische Esstische gehörte immer zu den Aufgaben der Präsenzkräfte. In allen Einrichtungen wurden die Tische vor den Mahlzeiten von der Präsenzkraft und/oder den Bewohnern



mit



vollständigem



Bestecksatz



und



Servietten



eingedeckt.



Einige



Hausgemeinschaften verwendeten Tischdecken, andere bevorzugten Tischsets. Der Tischschmuck umfasste in einigen



Hausgemeinschaften



eine



liebevolle



jahreszeitliche Gestaltung mit Blumen und Kerzen (siehe z. B. nebenstehende Abbildung). Es gab allerdings auch Einrichtungen, die völlig auf Tischschmuck verzichteten und ebenso keine Tischdecken oder Sets verwendeten. Dadurch



entstand



dann



Kantinenatmosphäre



eher



als



eine



der



Eindruck



einer



Annäherung



an



Häuslichkeit.



Bei der Geschirrauswahl standen in allen Einrichtungen funktionale Aspekte im Vordergrund (z. B. leicht zu reinigen, hohe Haltbarkeit usw.). Dies bedeutete nicht



Foto: aku



zwangsläufig, dass Plastikgeschirr bevorzugt wurde: In den meisten besuchten Einrichtungen wurden



Gläser



und



Tassen



anstatt



Plastik(schnabel)becher



verwendet.



In



einigen



Hausgemeinschaften ließ sich allerdings eine Tendenz dahingehend feststellen, dass Bewohnern mit demenziellen Erkrankungen Getränke eher aus Plastiktassen oder -bechern angeboten wurden als anderen Bewohnern.



Es gab zudem einige Hausgemeinschaften, die zu besonderen Anlässen besonderes Geschirr einsetzten (z. B. am Sonntag, bei Feiern). Laut Angaben der Präsenzkräfte dieser Hausgemeinschaften werde dies von den Bewohnern sehr positiv aufgenommen.



Das Anrichten des Essens erschien in einigen der besuchten Einrichtungen nicht in erster Linie von den strukturellen Gegebenheiten abhängig (teilweise oder vollständige zentrale Speisenversorgung),



sondern



vor



allem



von



der



jeweiligen



Präsenzkraft



bzw.



ihrer



Wertschätzung für ein ansprechend angerichtetes Essen.



In einigen wenigen Hausgemeinschaften fühlte man sich wie "zuhause": Beim Frühstück stand der Korb mit Brötchen auf dem Tisch, jeder Bewohner hatte seine Lieblingsspeisen, ob 85



Marmelade oder Aufschnitt, und es wurde in einer gemütlichen, ruhigen Atmosphäre gegessen. Die Präsenzkräfte setzen sich mitunter zu den Bewohnern an den Tisch, nicht nur, um Hilfestellungen zu geben, sondern einfach zur Gesellschaft und zum Gespräch.



In anderen Einrichtungen war gerade beim Anrichten des Essens eine deutliche Tendenz zu versorgungsorientierten und rein funktionalen Abläufen erkennbar, die sich kaum von den in sehr traditionell ausgerichteten Einrichtungen der Altenpflege unterschieden.



Ebenso entsprach das Servieren der Speisen in den besuchten Einrichtungen nicht immer den erwarteten häuslichen Abläufen: Nur in einigen Hausgemeinschaften wurde das Mittagessen in Schüsseln geschöpft und pro Tischgruppe verteilt. Viele Hausgemeinschaften schöpften zentral aus den Töpfen in der Küche oder vom Servierwagen aus und verteilten die Portionen dann einzeln an die Bewohner, ohne dass diese die Speisen auswählen oder die Portionsgröße beeinflussen konnten. Foto: aku



Eine alltagsnahe Gestaltung der Mahlzeiten bezieht sich auch auf die Möglichkeiten zur Teilhabe der Bewohner, Bewohner, etwa, ob das Essen am Tisch geschöpft wurde, eine mundgerechte Vorbereitung ebenfalls direkt am Tisch erfolgte und hier auch nur für jene Bewohner, die dies tatsächlich benötigten.



Diese Möglichkeiten zur Teilhabe wurden in einigen besuchten Hausgemeinschaften in relativ großem Umfang umgesetzt. So wurde z. B. vor allem beim Mittagessen Wert auf einen gemeinsamen Beginn der Mahlzeiten gelegt, die Bewohner konnten sich bei Tisch selbständig bedienen oder Platten und Schüsseln wurden herumgereicht. Bewohner mit kognitiven Einschränkungen wurden gezielt angeleitet und nur im tatsächlich erforderlichen Maße bei der mundgerechten Vorbereitung der Speisen unterstützt. Ebenso trugen begleitende Aktivitäten wie z. B. eine Zeitungsrunde beim Frühstück oder gemeinsame Spiele beim Kaffeetrinken deutlich zu einer häuslichen Atmosphäre bei.



In anderen Einrichtungen waren die Möglichkeiten zur Teilhabe sehr begrenzt. Insgesamt erschienen die Mahlzeiten – und hier vor allem das Mittagessen – eher beiläufig und versorgungsorientiert. Die Abläufe waren überwiegend unstrukturiert (z. B. kein gemeinsamer Beginn, Tische wurden abgeräumt, während Bewohner noch aßen, Spülmaschine lief laut im Hintergrund, insgesamt unruhige Atmosphäre), das Essen wurde generell "bewohnerfern" 86



geschöpft und dann an den Tischen verteilt, eine mundgerechte Vorbereitung erfolgte ebenfalls im Küchenbereich.



Hier wurden zudem häufig ungeeignete Unterstützungsformen gewählt, so z. B. eine Überversorgung selbständiger Bewohner, aber auch fehlende Anleitungen bei Bewohnern mit Demenz. Gerade demenziell erkrankte Pflegebedürftige saßen mitunter sehr lange am Esstisch ohne zu essen und schliefen während der Mahlzeiten ein. Zu beobachten war dann auch, dass Essen im Stehen "eingegeben" wurde oder die Präsenzkraft einem Bewohner jeweils einen Löffel Suppe "verabreichte" und sich anschließend wieder mit Reinigungs- und Aufräumarbeiten befasste.



Die Orientierung an häuslichen Abläufen erschien relativ unabhängig davon, ob in der Hausgemeinschaft



täglich



gekocht



wurde



oder



eine



teilweise/vollständige



zentrale



Speisenversorgung in Anspruch genommen wurde. Denn auch in Hausgemeinschaften mit dezentraler Speisenversorgung konnte eine eher beiläufige und versorgungsorientierte Gestaltung der Mahlzeiten festgestellt werden, während in anderen Einrichtungen mit überwiegend zentraler Versorgung eine Anlehnung an häusliche Abläufe deutlich erkennbar war. Und selbst innerhalb einer Einrichtung bestanden zum Teil erhebliche Unterschiede zwischen den beiden beobachteten Hausgemeinschaften.



Tendenziell war eine Versorgungsorientierung der Mitarbeiter vor allem in segregativen Gruppen mit Bewohnern mit schwerer Demenz festzustellen. Zudem ließ sich ein Zusammenhang



zwischen



Versorgungsorientierung



und



dem



Umfang



pflegerischer



Tätigkeiten an der Arbeit der Präsenzkraft feststellen: In einer Einrichtung, in der der (grund)pflegerische Anteil an der Arbeit der Präsenzkräfte bei ca. zwei Dritteln lag, unterschieden sich die Gestaltung der Mahlzeiten und die damit verbundenen Abläufe kaum von denen in Einrichtungen mit einer traditionellen Organisationsstruktur; abgesehen davon, dass im Wohnbereich gekocht wurde. Eine Einbindung der Bewohner fand hier nur in einem sehr geringen Grade statt.



Allerdings empfinden die befragten Angehörigen den Grad der Einbindung der Bewohner in Alltagsaktivitäten generell höher, wenn dezentral gekocht wird, wie Abb. 54 zeigt. Hier kommt vermutlich der wohnliche/häusliche Charakter zum Tragen, den das Kochen an sich vermittelt.
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Abb. 54



Organisation der Speisenversorgung in den Hausgemeinschaften / Angehörige: "Werden die Bewohner der Hausgemeinschaft Ihrer Einschätzung nach ausreichend in Alltagsaktivitäten mit eingebunden?"
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Zubereitung sämtlicher Mahlzeiten dezentral in den HG´s



kompletter/teilweiser Bezug des Mittagessens über Caterer/Zentralküche (N = 44 Angehörige)



(N = 40 Angehörige)



Im Allgemeinen stand in den beobachteten Hausgemeinschaften eine Orientierung an häuslichen Abläufen während der Mahlzeiten immer in einem deutlichen Zusammenhang mit der



(persönlichen)



Qualifikation



der



Präsenzkraft



und



hier



insbesondere



ihren



organisatorischen Fähigkeiten und ihrer Prioritätensetzung. So z. B. ob die Teilhabe der Bewohner im Vordergrund stand und für anfallende Reinigungs- und Aufräumarbeiten Zeitfenster genutzt wurden oder ob es in erster Linie darum ging, Küchenarbeiten und Pflegearbeiten zu erledigen.



•



Die Gestaltung der Mahlzeiten kann wesentlich zur Herstellung von Alltagsnähe und Alltagsnormalität beitragen, was aber eine bewusste Auseinandersetzung mit alltagsnahen, häuslichen Abläufen sowie deren Umsetzung innerhalb der Tagesstruktur erfordert



•



Der Grad der Versorgungsorientierung bei den Mahlzeiten sollte reflektiert und nach Möglichkeit eingeschränkt werden. Zentral ist gerade in diesem Bereich eine deutliche Bezugnahme auf das Leitbild der Einrichtungen.



•



Im Vordergrund sollte bei allen Abläufen und Tätigkeiten die Einbeziehung der Bewohner stehen, so z. B. •



beim Eindecken der Tische



•



bei der mundgerechten Vorbereitung der Speisen am Tisch



•



beim Schöpfen der Speisen im Beisein des Bewohners bzw. nach Möglichkeit direkt am Tisch.
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•



Die



jeweiligen



Anforderungen



an



die



Mahlzeitengestaltung



sollten



in



Arbeitsablaufpläne aufgenommen werden. Sinnvoll ist im Weiteren eine Anleitung der Präsenzkräfte im Rahmen der Einarbeitung sowie eine regelmäßige Kontrolle der Umsetzung durch die Fachaufsicht.



•



Je nach ihrer Beteiligung an der Mahlzeitengestaltung sollten dabei auch Pflegekräfte einbezogen werden, da diese oft mehr noch als Präsenzkräfte zu einer eher versorgungsorientierten Gestaltung neigen.



3.2



Alltagsbezug der Aktivitäten im Tagesablauf



In den meisten besuchten Hausgemeinschaften bzw. Wohngruppen war ein starker Alltagsbezug der Aktivitäten im Tagesablauf gegeben. Dies war vor allem dann der Fall, wenn Bewohner hauswirtschaftliche Tätigkeiten übernahmen bzw. in solche Tätigkeiten einbezogen wurden. Der Tagesablauf war dann insgesamt stärker durch alltagsnahe und hauswirtschaftliche Tätigkeiten geprägt als durch besondere Betreuungsangebote.



Die Übernahme hauswirtschaftlicher Tätigkeiten war in Teilen – aber nicht ausschließlich – davon abhängig, in welchem Grad die Speiseversorgung zentral bzw. dezentral erfolgte. Bei einer zentralen Speisenversorgung sind die Möglichkeiten zur Beteiligung natürlich insgesamt geringer.



Mit Ausnahme einer Einrichtung übernahmen die Bewohner aller Hausgemeinschaften hauswirtschaftliche Tätigkeiten, wenn auch in jeweils unterschiedlichem Umfang und mit unterschiedlicher Beteiligung. Häufig waren es mehr oder weniger dieselben Bewohner, die sich aktiv beteiligten. Typische Tätigkeiten waren z. B. Tische decken und abräumen, Gemüse putzen und klein schneiden, Kuchen backen und Wäsche legen. In einer Einrichtung holen die Männer im Winter das Holz für die Schwedenöfen aus dem Keller. In einer anderen Hausgemeinschaft geht ein Bewohner täglich zum Metzger im Ort, um die Fleisch- und Wurstbestellungen abzuholen.



In vielen Hausgemeinschaften wurden auch Bewohner mit fortgeschrittener Demenz sehr gezielt in hauswirtschaftliche Tätigkeiten einbezogen und zwar entweder von den Präsenzkräften oder von anderen Bewohnern, die Anleitungen gaben oder ihre Mitbewohner zumindest passiv teilhaben ließen.
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Es gab lediglich eine Einrichtung, in der eine Teilnahme von Bewohnern mit Demenz an häuslichen Arbeiten explizit ausgeschlossen wurde, da die Einbeziehung demenzkranker Bewohner in Haushaltstätigkeiten "eher gar nicht möglich" (Zitat) sei. In dieser Einrichtung dominierte allerdings eine pflegeorientierte Ausrichtung der Betreuung und Versorgung sämtliche Abläufe deutlich.



Allgemein werden in integrativen Hausgemeinschaften mit eher selbständigen Bewohnern hauswirtschaftliche



Tätigkeiten



in



größerem



Umfang



übernommen.



In



segregativen



Hausgemeinschaften (mittlere und schwere Demenz) nehmen die Bewohner von sich aus kaum Haushaltstätigkeiten wahr und müssen gezielt einbezogen und angeleitet werden. Generell ist jedoch auch in diesen Hausgemeinschaften eine Übernahme hauswirtschaftlicher Tätigkeiten durch Bewohner möglich, wobei Aktivierung und Beschäftigung dann deutlich im Vordergrund stehen sollten.



Hinsichtlich der Art und des Umfang anderer Betreuungsangebote unterschieden sich die einzelnen Einrichtungen teilweise erheblich. Besonders positiv fiel in einer Einrichtung auf, dass relativ viele zusätzliche, zielgruppenspezifische Angebote vorhanden waren und dabei sogar eine Trennung zwischen Arbeit und Freizeit (z. B. Stammtisch, Damenkränzchen) bzw. zwischen Alltag und Erholung (Urlaub, Wellnesswoche) umgesetzt wurde. Auch erhielten die Bewohner zum Teil persönliche Unterstützung bei der Umsetzung ihrer Hobbys und Interessen durch die Mitarbeiter (z. B. Hausmeister geht mit einem Bewohner angeln).



In anderen Einrichtungen standen Formen der Einzelbetreuung häufig in einem direkten Zusammenhang mit Alltagsaktivitäten und Arbeitsabläufen der Präsenzkraft, z. B. wenn Bewohner zu Erledigungen im Haus einfach mitgenommen wurden oder die Übernahme bestimmter Aufgaben (z. B. Lift holen, kleine Einkäufe erledigen) angeregt wurde. Auffallend war andererseits, dass in einigen Einrichtungen zielgruppenspezifische Angebote und hier insbesondere Angebote für Männer noch nicht zum festen Bestandteil des Tages- und Wochenablaufs gehören.20



Die Qualität der Angebote – soweit beobachtet – wies ebenfalls Unterschiede auf. Teilweise bestand ein deutlicher Qualifizierungsbedarf im Bereich Aktivierung/Beschäftigung sowohl für Präsenz- als auch für andere Betreuungskräfte. In einer segregativen Hausgemeinschaft (Demenz) wurde Einzelbetreuung z. B. in erster Linie in Reaktion auf herausforderndes Verhalten eingesetzt. Die Aktivitäten bezogen sich dann aber unabhängig von der Person des Bewohners auf Mandala ausmalen, den eigenen Namen schreiben, das Lösen einfacher Rechenaufgaben usw. Die Einzelbetreuung sollte damit zwar der Beschäftigung und Ablenkung dienen; dies gelang aber meist nur kurzzeitig, da diese Beschäftigungsformen für 20



Vgl. dazu auch Arend (2005), S.63.
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die meisten Bewohner ungeeignet waren (kein biographischer Bezug, kein Bezug auf Interesse und kognitive Fähigkeiten).



•



Ein Alltagsbezug der Aktivitäten im Tagesablauf ist vor allem durch die Einbeziehung der Bewohner in hauswirtschaftliche Tätigkeiten gegeben.



•



Eine Beteiligung an hauswirtschaftlichen Aktivitäten ist generell auch bei Bewohnern mit demenziellen Erkrankungen möglich. Dabei müssen dann aber Aktivierung, Beschäftigung und Anleitung im Vordergrund stehen. Es geht hier



nicht darum, dass der Bewohner produktiv ist, sondern einer für sich als sinnvoll erlebten Tätigkeit nachkommen kann. •



Eine Schulung und Anleitung der Präsenzkräfte zur Beteiligung der Bewohner an häuslichen Aktivitäten ist vor allem in jenen Gruppen erforderlich, in denen die Ressourcen der Bewohner eher begrenzt sind (z. B. bei Demenz).



•



Eine



Unterstützung



alltagsnaher



der



Präsenzkräfte



Beschäftigungsformen



bei



der



sowie



Planung der



und



Umsetzung



Integration



von



Einzelbetreuungsmaßnahmen in Arbeitsabläufe sollte nach Möglichkeit durch Mitarbeiter des sozialen Dienstes oder Betreuungsassistenten erfolgen.



•



Als "Best Practice" kann die Trennung zwischen häuslichen Arbeiten und Freizeitgestaltung angesehen werden.



•



Zielgruppenspezifische



Angebote



für



Männer



sind



noch



nicht



in



allen



Einrichtungen vorhanden. Hier kann eine Einbeziehung weiterer Mitarbeiter wie z. B. Hausmeister oder ehrenamtlicher Kräfte sinnvoll sein.
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4



Förderung von Teilhabe und Aktivität



Teilhabe wird im Folgenden nicht ausschließlich als eine Form des Tätigwerdens angesehen, sondern kann – in Anlehnung an den Handlungsbegriff der "Vita activa" von Hanna Arendt (1960) – verstanden werden als die Möglichkeit einer Person, ihren Platz im öffentlichen Raum einzunehmen, als die Person in Erscheinung treten zu können, die sie ist und sich ihren individuellen Bedürfnissen gemäß einbringen zu können.21



Eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass eine solche Teilhabe auch für Menschen im Zustand von fortgeschrittener Hilfs- und Pflegebedürftigkeit möglich bleibt, ist eine Handlungsbefähigung



sowie



eine



Unterstützung



bei



der



Umsetzung



vorhandener



Handlungsmöglichkeiten. Bedeutsam ist deshalb nicht nur der Erhalt bzw. Förderung von Ressourcen, sondern ebenso eine gezielte Einbeziehung der Bewohner in alltägliche Aktivitäten und Abläufe sowie die Aufrechterhaltung bestimmter sozialer Kompetenzen.



4.1



Förderung der Ressourcen und Anregung zu selbständigem Handeln



Eine Ressourcenorientierung der Mitarbeiter sowie eine zielgerichtete Anregung der Bewohner zu selbständigem Handeln konnten jeweils nur in Gruppensituationen und hier insbesondere während der Mahlzeiten beobachtet werden. Der Bereich der "Grundpflege" wurde nicht erfasst.



Die



Pflege



und



Betreuung



war



in



einigen



Einrichtungen



deutlich



fördernd fördernd



und



ressourcenorientiert: ressourcenorientiert Die Mitarbeiter hielten sich stark zurück; die Bewohner erhielten nur die absolut notwendigen Hilfestellungen und wurden eher zu gegenseitigen Hilfeleistungen angeregt.



Bei segregativen Gruppen (Demenz) standen Anleitung und Motivation im Vordergrund, so z. B. in Form von gezielten Anleitungen beim Essen, dem Einsatz von Esshilfen und Esstraining. Es wurde kaum Essen "eingegeben". In diesen Hausgemeinschaften wurde den Bewohnern generell viel Selbständigkeit (und Selbstbestimmung) zugestanden, selbst wenn dies mit gelegentlichen Fehlleistungen und unter Umständen auch einem erhöhten Reinigungsaufwand verbunden war (z. B. wenn der Bewohner das Getränk beim Eingießen neben die Tasse schüttet).



21



Vgl. dazu Arendt (1960) sowie Kruse (2007a), S. 122f.; Kruse (2007b), S. 214.
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In anderen Einrichtungen erschienen Pflege und Betreuung eher versorgend und defizitorientiert defizitorientiert. Die Bewohner waren überwiegend nicht gefordert. Teilweise erhielten selbständige Bewohner sehr viel Unterstützung und wurden "mitversorgt" (z. B. Essen wurde generell mundgerecht vorbereitet). Selbständiges Handeln wurde nicht oder nur in sehr geringem Maße angeregt. Möglichkeiten zur Anleitung wurden nicht, nur in geringem Umfang oder nicht konsequent genutzt. Teilweise Übernahme und vollständige Übernahme waren hier die häufigsten Unterstützungsarten, z. B. wurde häufig Essen "eingegeben". Andererseits erhielten aber gerade Bewohner mit fortgeschrittener Demenz oft zu wenig Anleitung, so dass sie teilweise sehr lange beim Essen saßen und zwischenzeitlich einschliefen.



Im welchen Umfang eine ressourcenorientierte Betreuung und Versorgung der Bewohner stattfand, stand in einem engen Zusammenhang mit dem Stellenwert der Pflege in der jeweiligen Einrichtung bzw. Hausgemeinschaft. Einrichtungen, die eher pflegeorientiert arbeiteten, in denen demzufolge der Anteil pflegerischer Tätigkeiten an der Arbeit der Präsenzkraft ebenfalls relativ hoch war und die vor allem über pflegerisches Personal verfügen (z. B. Besetzung der Präsenzstellen mit Pflegehilfskräften), haben generell eine höhere Versorgungs- bzw. Defizitorientierung. Offensichtlich setzen sich hier traditionelle Auffassungen von Pflege stärker durch als in Einrichtungen mit einer eher hauswirtschaftlichen Orientierung im Präsenzbereich.



•



Die Umsetzung des Hausgemeinschaftskonzeptes erfordert eine deutliche Orientierung an den vorhandenen Fähigkeiten und Ressourcen der Bewohner: Im Vordergrund sollte nicht die Versorgung der Bewohner stehen, sondern die Förderung von Unabhängigkeit und Selbständigkeit.



•



Grundsätzlich ist dafür eine Neuorientierung bzgl. der Aufgaben und Ziele von Pflege vor allem auch bei Pflegemitarbeitern erforderlich. Es darf nicht dem einzelnen Mitarbeiter überlassen werden, seine persönlichen Vorstellungen von Pflege und Betreuung umzusetzen, sondern das Konzept der Einrichtung muss von allen Mitarbeitern mitgetragen werden.



•



Mitarbeiter müssen an eine "Pflege mit der Hand in der Tasche" gezielt herangeführt werden. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Elemente des Hausgemeinschaftskonzepts in bereits bestehenden Einrichtungen umgesetzt werden sollen.



•



Sinnvoll kann hier z.B. der Besuch einer anderen Einrichtung sein, die bereits nach dem Hausgemeinschaftskonzept arbeitet.
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4.2



Einbeziehung/Aktivierung der Bewohner



Eine Einbeziehung der Bewohner sollte nicht ausschließlich im Sinne einer Anregung zu aktivem Handeln verstanden. Vielmehr kann Einbeziehung auch durch eine passive Teilnahme des Bewohners an Aktivitäten der Hausgemeinschaft umgesetzt werden. Dies sollte dann allerdings über eine bloße Anwesenheit bei Tisch oder bei Beschäftigungsaktivitäten hinausgehen und gezielte Aktivitäten der Mitarbeiter wie z. B. wiederholte Ansprache, ein Aufmerksam machen auf die jeweiligen Aktivitäten und Handlungen der unmittelbaren Tischnachbarn, der Betreuungskräfte usw. beinhalten.



Eine gezielte Einbeziehung/Aktivierung erfolgte in den untersuchten Einrichtungen in sehr unterschiedlichem Umfang. Der Grad der Einbeziehung/Aktivierung war dabei nicht in erster Linie von den individuell vorhandenen Ressourcen der Bewohner abhängig, sondern stand in einem direkten Zusammenhang mit den jeweiligen Fähigkeiten der Präsenzkraft, die Bewohner anzuleiten, zu aktivieren und das Gemeinschaftsgefühl der Gruppe zu fördern.



In einer Hausgemeinschaft mit relativ selbständigen Bewohnern wurden möglichst alle Bewohner einbezogen, so dass auch demenziell erkrankte Bewohner Haushaltstätigkeiten übernahmen und dabei zum Teil von anderen Bewohnern angeleitet wurden. Ebenso übernahmen körperlich eingeschränkte Bewohner im Rahmen ihrer Möglichkeiten bestimmte Tätigkeiten (unter anderem Anleitung/Beaufsichtigung von Bewohnern mit Demenz).



So deckte z. B. eine gehbehinderte Bewohnerin die Tische ein, indem sie ihren Rollator einsetzte, um Teller und Besteck zu transportieren. Und ein anderer Bewohner mit erheblichen Mobilitätseinschränkungen gab einem jüngeren demenziell erkrankten Bewohner gezielte Anweisungen zum verteilen des Bestecks.



In dieser Hausgemeinschaft schien eine umfangreiche Beteiligung und Einbeziehung der Bewohner sowohl für diese selbst als auch für die Mitarbeiter völlig selbstverständlich zu sein und wurde deutlich gefördert bzw. – im positiven Sinne – auch gefordert.



In anderen Hausgemeinschaften war auffallend, dass jeweils nur einige wenige, relativ selbständige Bewohner Küchenarbeiten und andere Tätigkeiten übernahmen, andere sich hingegen nicht beteiligten und auch von den Präsenzkräften nicht einbezogen wurden.



Vollständig immobile oder verhaltensauffällige Bewohner nahmen kaum oder sogar nie an der Gruppe teil. Entweder sie blieben in ihren Zimmern, wie in einer Wohngruppe beobachtet wurde, in der jeweils nur ca. die Hälfte der Bewohner bei den Mahlzeiten anwesend war. Oder demenziell erkrankte Bewohner verbrachten einen Großteil des Tages schlafend im 94



Gemeinschaftsbereich bzw. am Tisch, zeigten teilweise aber auch gehäuft unruhiges Verhalten. Die Bewohner dieser Hausgemeinschaften erschienen insgesamt nicht als Gruppe; persönliche Beziehungen bestanden – wenn überhaupt – eher innerhalb einzelner Tischgemeinschaften oder zwischen einzelnen Bewohnern und Mitarbeitern.



In zwei Hausgemeinschaften mit einem hohen Anteil an demenziell erkrankten Bewohnern (mittlere und schwere Demenz) sowie in einer integrativen Hausgemeinschaft mit ebenfalls hohem Demenzanteil bezogen die Präsenzkräfte hingegen alle Bewohner gezielt und kontinuierlich in die Vor- und Zubereitung der Mahlzeiten ein, selbst wenn diese nur über geringe Fähigkeiten verfügten oder sich nur kurzeitig konzentrieren konnten. Gegebenenfalls wurden dann alternative Betätigungsmöglichkeiten angeboten.



Eine Aufgabe konnte so z. B. darin bestehen, dass eine Bewohnerin zwei- bis dreimal die Suppe umrührte, eine andere das Rezept vorlas, die dritte in einer halben Stunde zwei Kartoffeln schälte usw. Eine Bewohnerin mit erhöhtem Bewegungsdrang wurde einfach wiederholt dazu aufgefordert, sich mit an den Tisch zu setzen und den anderen Bewohnern beim Gemüseputzen Gesellschaft zu leisten.



Ein Beispiel für gelungene Einbeziehung war ebenfalls in einer der oben genannten Hausgemeinschaften zu beobachten: Einer vollständig immobilen Bewohnerin wurde eine Teilnahme an der Gruppe dadurch ermöglicht, dass sie tagsüber in ihrem Bett in den Gemeinschaftsbereich geschoben wurde. Sie konnte so an den gemeinsamen Mahlzeiten teilnehmen, aber auch an Gruppenaktivitäten wie z. B. Singen oder Vorlesen. Sie wurde zudem von ihren Mitbewohner erkennbar mit einbezogen, indem diese Gespräche mit ihr führten und bei Abwesenheit sofort nach ihr fragten.



In einer anderen Hausgemeinschaft mit demenziell erkrankten Bewohnern gelang es sehr gut, gezielt an frühere Tätigkeiten und Interessen der Bewohner anzuknüpfen: So ließ sich die Präsenzkraft von einem Bewohner, einem früheren Masseur, morgens nach dem Frühstück fünf Minuten die Schultern massieren. Die geschah in Anwesenheit der anderen Bewohner, die die Vorgänge mit Interesse beobachteten und teilweise auch kommentierten. Von einer anderen Bewohnerin lassen sich einige Mitarbeiter beim Stricken helfen bzw. erfragen wiederholt Anleitungen; Mitarbeiter lernten von einem Bewohner ein bestimmtes Kartenspiel, damit er Mitspieler hat usw. Bewohner werden immer wieder zur Übernahme von kleineren Aufgaben herangezogen (z. B. Lift holen) oder bei unruhigem Verhalten von der Präsenzkraft zu Erledigungen im Haus einfach mitgenommen.



Die oben beschriebenen Unterschiede bei der Einbeziehung/Aktivierung der Bewohner spiegeln sich auch in den Antworten der befragten Angehörigen wider: 95



Abb. 55



Angehörige / "Werden die Bewohner der Hausgemeinschaft Ihrer Einschätzung nach ausreichend in Alltagsaktivitäten mit eingebunden?"
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Knapp die Hälfte der befragten Angehörigen schätzt die Einbindung der Bewohner in Alltagsaktivitäten als ausreichend ein ("ja": rund 48 % der befragten Angehörigen). Deutlichere Einschränkungen sieht hingegen ca. ein Viertel der Angehörigen (rund 14% "eher nein"; rund 11% "nein".



Wie aus Abb. 56 ersichtlich, werden Unterschiede zwischen den untersuchten Einrichtungen dabei auch von den Angehörigen so wahrgenommen. Der Anteil der Angehörigen, die auf die Frage nach einer ausreichenden Einbindung der Bewohner in Alltagsaktivitäten eindeutig mit "ja" antworteten, schwankt zwischen weniger als einem Viertel und drei Viertel aller Befragten. Das Antwortverhalten der Angehörigen und ihre Bewertung decken sich dabei nahezu vollständig mit den während der teilnehmenden Beobachtung festgestellten Unterschieden.
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Abb. 56



Einrichtungen / Anteil der Angehörigen, die auf die Frage "Werden die Bewohner der Hausgemeinschaft Ihrer Einschätzung nach ausreichend in Alltagsaktivitäten mit eingebunden?" mit "ja" geantwortet haben
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•



Der Grad der Einbeziehung und Aktivierung der Bewohner war teilweise deutlich von den individuellen Fähigkeiten der Präsenzkraft abhängig.



•



Über Möglichkeiten und Formen einer gezielten Einbeziehung der Bewohner sollte deshalb reflektiert werden. Dies betrifft insbesondere: •



Die Anleitung und Aktivierung von Bewohnern mit geringen Ressourcen und/oder kognitiven Einschränkungen.



•



Eine passive Teilnahme bzw. Teilhabe von Bewohnern, die über die bloße Anwesenheit im Gemeinschaftsraum hinausgeht.



•



Eine gezielte und biographieorientierte Anknüpfung an (frühere) Interessen, Hobbys und Fähigkeiten.



•



Neben



einer



interdisziplinäre



entsprechenden



Schulung



Fallbesprechungen



aller



der an



der



Präsenzkräfte Pflege



und



sind



dazu



Betreuung



beteiligten Mitarbeiter erforderlich. Im Weiteren sollte gerade mit Blick auf biographische Informationen die Zusammenarbeit mit den Angehörigen intensiviert werden.



•



Darüber hinaus bietet sich in diesem Bereich eine enge Zusammenarbeit mit Ergotherapeuten an.
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4.3



Möglichkeiten zur Selbstbestimmung und Mitbestimmung



In allen Einrichtungen war die Förderung der Selbstbestimmung der Bewohner ein erklärtes Ziel des Betreuungskonzeptes. Es gelang aber nicht in jedem Fall, dies entsprechend umzusetzen. Entscheidend hierfür war, in welchem Umfang die Mitarbeiter auch Bewohner mit kognitiven Einschränkungen in Handlungen und Entscheidungen einbezogen sowie adäquate



Unterstützungsformen



anboten.



Wurde



Unterstützung



bei



kognitiv



stark



eingeschränkten Bewohnern als Anregung, Motivation und gezielte Anleitung verstanden, waren generell mehr Möglichkeiten zur Selbstbestimmung gegeben.



Selbstbestimmung und eine in einem gewissen Rahmen vorgegebene Tagesstrukturierung müssen sich dabei keinesfalls ausschließen. Beispielsweise wurde in einer Einrichtung zwar versucht, die Aufsteh- und Frühstückszeiten für demenziell erkrankte Bewohner stark zu flexibilisieren. Die Möglichkeiten der Bewohner zur Selbstbestimmung erschienen hier aber dennoch vergleichsweise geringer, da die Bewohner aufgrund ihrer kognitiven Einschränkungen ohne Unterstützung/Anleitung kaum in der Lage dazu waren, selbstbestimmt zu handeln.



In einer anderen Hausgemeinschaft mit ebenfalls demenziell erkrankten Bewohnern im fortgeschrittenen Stadium wurde hingegen Wert auf einen gemeinsamen Beginn der Mahlzeiten gelegt, d. h. mit tagesformabhängigen, individuellen Ausnahmen nahmen die Bewohner die Mahlzeiten zu festgelegten Zeiten ein. Gerade in dieser Einrichtung wurde die Selbstbestimmung der Bewohner gezielt gefördert, da die Bewohner grundsätzlich in alle Entscheidungen einbezogen wurden; Wünsche und Bedürfnisse wurden immer wieder erfragt und ernst genommen. So wurde z. B. eine demenziell erkrankte Bewohnerin vor dem Essen gefragt, ob sie einen Kleiderschutz möchte und ihre anschließende Ablehnung sofort akzeptiert. Es wurden grundsätzlich keine Handlungen durch das Pflegepersonal ausgeführt, ohne dass der Bewohner vorab informiert und nach seinem Einverständnis gefragt wurde. Unterstützung wurde immer angeboten, aber nie aufgedrängt.



Auffallend war im Weiteren, dass offensichtlich ein Zusammenhang zwischen den Möglichkeiten der Bewohner für selbstbestimmtes Handeln und dem Stellenwert der Pflege bestand:



In



Hausgemeinschaften,



die



eher



pflegebetont



arbeiteten,



wirkten



die



Möglichkeiten der Bewohner zur Selbstbestimmung generell stärker eingeschränkt.



Möglichkeiten zur Mitbestimmung ließen sich aufgrund des relativ kurzen Beobachtungszeitraums nur begrenzt beobachten. In den besuchten Hausgemeinschaften bestanden Möglichkeiten zur Mitbestimmung mit Blick auf die Gestaltung des Speiseplans, wenn Speisen 98



ganz oder teilweise dezentral zubereitet wurden. Eine Beteiligung an der Gestaltung der Gemeinschaftsräume zum Teil auch mit eigenen Möbeln und Bildern war immer möglich, wurde aber in unterschiedlichem Umfang genutzt. Hier stand eher die Gestaltung der eigenen Räumlichkeiten mit persönlichen Gegenständen im Vordergrund.



Die Möglichkeiten zur Mitbestimmung richteten sich in einigen Hausgemeinschaften bzw. Wohngruppen im Weiteren auf das Aktivierungs- und Beschäftigungsangebot, da die betreuenden Präsenzkräfte oder andere Betreuungskräfte Ideen und Wünsche der Bewohner zeitnah und sehr flexibel umsetzten. So ergab sich z. B. in einer Hausgemeinschaft mit einem hohen Anteil an Bewohnern mit schwerer Demenz bei der morgendlichen Zeitungsrunde die Gelegenheit für eine intensive Erinnerungsarbeit. In diesem Zusammenhang war dann ein Thema, dass man früher Nudeln selbst gemacht habe. Dies wurde von der Präsenzkraft als Anregung für die Beschäftigung am Folgetag aufgenommen und zusammen mit einer Bewohnerin geplant.



Gerade diese Möglichkeit zur Mitbestimmung, die auch in segregativen Gruppen mit Bewohnern



mit



fortgeschrittener



Demenz



gegeben



ist,



wird



von



anderen



Hausgemeinschaften noch nicht bzw. nur in geringem Umfang genutzt.



•



Die Selbstbestimmung der Bewohner kann seitens der Mitarbeiter vor allem durch die Wahl geeigneter Unterstützungsformen erhalten und gefördert werden. Im Vordergrund sollten gezielte Anleitungen, Motivation und alle Formen der Anregung zu selbständigem Handeln stehen.



•



Um den tatsächlichen Hilfebedarf des Bewohners sowie geeignete, d.h. fördernde Unterstützungsmöglichkeiten zu erkennen, bieten sich ebenfalls Fallbesprechungen im Team an.



•



Möglichkeiten zur Mitbestimmung sollten deutlicher auf Aktivierungs- und Beschäftigungsangebote ausgedehnt werden, so z. B. durch die zeitnahe Umsetzung von Wünschen und Anregungen der Bewohner.



•



Da dies seitens der Mitarbeiter ein hohes Maß an Flexibilität erfordert, sind Schulungen und ggf. auch eine Unterstützung der im Betreuungsbereich tätigen Präsenzkräfte notwendig.
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4.4



Beziehungsgestaltung und Gruppensteuerung



In den meisten Hausgemeinschaften bzw. Wohngruppen nahm ein Großteil der Bewohner von sich aus untereinander Kontakt auf. Die Bewohner gaben sich zum Teil gegenseitig Hilfestellung, übernahmen die Betreuung und Beaufsichtigung sowie Anleitung von demenziell erkrankten Mitbewohnern, fragten, wenn ihre Tischnachbarn nicht anwesend waren usw.



Bewohner in segregativen Gruppen (mittlere und schwere Demenz) benötigten generell mehr Anleitung bei der Kontaktaufnahme und waren häufig nur in geringem Umfang dazu in der Lage, Interaktionen über einen längeren Zeitraum aufrecht zu erhalten.



Bewohner in integrativen Gruppen waren im Allgemeinen selbständiger, neigten aber teilweise dazu, ihre Kontakte auf die unmittelbare Tischgemeinschaft zu begrenzen. Andere Bewohner wurden nicht einbezogen, auch wenn sie Interesse an den Gesprächen dieser Gruppe zeigten, oder sie wurden sogar deutlich zurückgewiesen.



Auch auf Außenstehende – und hier vor allem die Beobachter – reagierten die Bewohner überwiegend offen und mit Neugier, nahmen von sich aus Kontakt auf und zeigten sich gesprächig.



Diese



Offenheit und



Kontaktfreudigkeit Kontaktfreudigkeit der Bewohner



erschien



relativ



unabhängig von eventuell vorhandenen kognitiven Einschränkungen: selbst Bewohner mit stark



fortgeschrittener



Demenz



reagierten



in



der



Regel



mit



Wachheit



auf



eine



Kontaktaufnahme oder nahmen zumindest Blickkontakt auf.



Lediglich in einer Einrichtung war es deutlich erschwert und dauerte zum Teil recht lange, einen Kontakt zu den Bewohnern herzustellen. Hier war in beiden Hausgemeinschaften auffallend, dass relativ viele Bewohner so genannte herausfordernde Verhaltensweisen zeigten, wobei Apathie, Rückzug und depressive Verstimmungen im Vordergrund standen.



Die Gestaltung der Beziehungen zwischen den Beteiligten (Bewohner, Personal, sowie gegebenenfalls auch Angehörige/Besucher) war in einigen Hausgemeinschaften deutlich an familiären Beziehungen angelehnt. Damit ist nicht gemeint, dass Bewohner und Personal wie in



einer



Familie



zusammenleben,



sondern



dass



die



Beziehungen



zwischen



den



Gruppenmitgliedern und vor allem auch zu der Präsenzkraft als "Haushaltsvorstand" wesentlich persönlicher sind als dies in traditionell organisierten Einrichtungen der Fall ist.



Die Gruppenbeziehungen erschienen in jenen Hausgemeinschaften familienähnlich, in denen Mitarbeiter und Besucher aktiv an der Gemeinschaft teilnahmen, z. B. am gemeinsamen Mittagessen oder an Gesprächen innerhalb einer Tischgemeinschaft. Zum Teil 100



wurde dies dadurch umgesetzt, dass Präsenzkräfte und auch Pflegemitarbeiter sich in ihren Pausen zu den Bewohnern an den Tisch setzten und mit ihnen gemeinsam Kaffee tranken. In einer Einrichtung waren vormittags relativ viele Besucher aus dem Ort anwesend, saßen mit den Bewohnern gemeinsam an einem großen Tisch und unterhielten sich, während die Bewohner das Mittagessen vorbereiteten. In einigen Einrichtungen ist es ausdrücklich erwünscht, dass die Mitarbeiter ihre Kinder mit zur Arbeit bringen, die dann von einzelnen Bewohnern betreut und beschäftigt werden.



Die Beobachtungen zeigten auch, dass in einigen Einrichtungen die Bewohner offensichtlich von Beginn an an die Gemeinschaft herangeführt und einbezogen werden. In diesen Hausgemeinschaften wirkten die Mitarbeiter ebenfalls sichtbar in die Gruppe integriert; die Beziehungen zwischen Mitarbeitern und Bewohnern erschienen weniger asymmetrisch als in traditionell organisierten Einrichtungen.



Formen der Gruppensteuerung und hier vor allem Interventionen bei Störungen der Gruppenatmosphäre konnten im Beobachtungszeitraum nur begrenzt bzw. punktuell erfasst werden. Im Allgemeinen zeigten die Bewohner der besuchten Hausgemeinschaften wenig Verhaltensauffälligkeiten, so dass Interventionen nicht erforderlich waren.



In einigen segregativen Gruppen (Demenz) wurde bei unruhigem Verhalten versucht, Maßnahmen der Einzelbetreuung zur Ablenkung oder auch als Deeskalationsstrategie einzusetzen. Je nach den Fähigkeiten der Präsenzkräfte oder Betreuungskräfte war dies teilweise erfolgreich, allerdings nur dann, wenn eine geeignete Beschäftigungsform für den betreffenden Bewohner gefunden werden konnte. Mitunter wurden herausfordernde Verhaltensweisen der Bewohner von den Mitarbeitern aber auch einfach ignoriert, und dies selbst dann, wenn sich andere Bewohner gestört fühlten.



In integrativen Gruppen richteten sich Interventionen überwiegend darauf, jenen Bewohnern, die sich gestört fühlten, das Verhalten ihrer Mitbewohner zu erklären und an ihr Verständnis zu appellieren. Der "störende" Bewohner wurde meist abgelenkt, beschäftigt oder weggeführt.



Weitere Steuerungsmöglichkeiten ergaben sich aus der Auswahl eines separaten Sitzplatzes (Einzeltisch), was in einigen Einrichtungen sehr großzügig genutzt wurde, oder aus Veränderungen innerhalb der Zusammensetzung einer Tischgemeinschaft. Auch eine interne Verlegung verhaltensauffälliger Bewohner in eine spezielle Demenzgruppe wurde – mit wenigen Ausnahmen – nicht generell ausgeschlossen, war aber laut Angaben der Mitarbeiter bisher kaum erforderlich.
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•



Die



Umsetzung



des



Hausgemeinschaftskonzepts



erfordert



eine



Auseinandersetzung mit den Strukturen und Inhalten der Beziehungen zwischen Personal und Bewohnern. Diese häufig deutlich asymmetrisch angelegten Beziehungen können nur dann persönlicher und symmetrischer gestaltet werden wenn: •



die Mitarbeiter das Gesamtkonzept der Einrichtung mittragen und sich "ihrer Hausgemeinschaft" zugehörig fühlen



•



Mitarbeiter (und nach Möglichkeit auch Angehörige) sich integrieren, z. B. an Mahlzeiten teilnehmen



•



die Bewohner als gleichberechtigte Partner angesehen werden und



•



neue Bewohner von Beginn an aktiv an die Gemeinschaft herangeführt und einbezogen werden.



•



Interaktionen



und



Beziehungen



zwischen



den



Bewohnern



einer



Hausgemeinschaft ergeben sich nicht von selbst, sondern müssen gerade bei Bewohnern mit kognitiven Einschränkungen gefördert und angeregt werden.



•



Unabhängig



von



der



Zielgruppe



der



Hausgemeinschaft



sind



gezielte



Maßnahmen zur Gruppensteuerung erforderlich, was insbesondere auch gezielte Intervention bei Störungen der Gruppenatmosphäre beinhaltet.



•



Da die Anforderungen an eine bewusste Gestaltung der Gruppenbeziehung sehr hoch sind, ist eine entsprechende Qualifizierung der Mitarbeiter unbedingt erforderlich. Für den Umgang mit herausforderndem Verhalten bieten sich interdisziplinäre Fallbesprechungen unter Einbeziehung einer Gerontopsychiatrischen Fachkraft an.



5



Übernahme pflegerischer Tätigkeiten Tätigkeiten durch Präsenzkräfte



5.1



GrundGrund- und Behandlungspflege



Da Maßnahmen im Bereich "Essen und Trinken" ebenfalls zur grundpflegerischen Versorgung gehören, waren die Präsenzkräfte in allen besuchten Einrichtungen zumindest in dieser Form an der Grundpflege beteiligt. Neben der mundgerechten Vorbereitung und Bereitstellung der Mahlzeiten übernahmen die Präsenzkräften hier Unterstützungsleistungen wie z. B. Essen
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und Getränke anreichen, Anleitung und Motivation sowie Beaufsichtigung und Kontrolle insbesondere bei demenziell erkrankten Bewohnern.



In vier von sechs Einrichtungen führten die Präsenzkräfte Aufgaben im Bereich Körperpflege, beim Aufstehen und Zubettgehen sowie Toilettengänge und Inkontinenzversorgung durch. Mit Ausnahme einer Einrichtung wurden von den Präsenzkräften dabei in der Regel Bewohner mit leichter Pflegebedürftigkeit bzw. geringen oder keinen Risiken versorgt. In einer Einrichtung wird



laut



Pflegedienstleitung



die



Körperpflege



bei



Bewohnern



mit



Kontrakturrisiko



grundsätzlich von Pflegemitarbeitern übernommen. Zudem findet bei allen dekubitus- und intertrigogefährdeten Bewohnern mindestens einmal wöchentlich eine Hautkontrolle durch eine Pflegefachkraft statt.



Bei welchen Bewohnern Präsenzkräfte die pflegerische Versorgung übernahmen, wurde teilweise von bereits vorhandenen Qualifikationen abhängig gemacht. Präsenzkräfte, die vorher als Pflegehelfer tätig waren (oder auch Pflegefachkräfte), übernahmen generell eine Versorgung im größeren Umfang als hauswirtschaftliche Kräfte.



Aufgaben im Bereich Behandlungspflege wie z. B. eine Unterstützung der Bewohner bei der Einnahme von Medikamenten werden laut Angaben der Einrichtungen von Präsenzkräften nicht übernommen und fielen ausschließlich in den Zuständigkeitsbereich der Pflegefachkraft. In einer Einrichtung lag sogar eine Dienstanweisung vor, dass Präsenzkräfte grundsätzlich keine Medikamente verabreichen dürfen.



Beobachtet wurde in diesem Zusammenhang aber auch, dass sich durch die ambulante Organisation der Pflege hier Probleme ergeben können. So wurden in einer Einrichtung die Medikamente vorab an den Essplatz der Bewohner oder auf den Teller gestellt wurden. Es konnte



dadurch



nicht



mehr



kontrolliert



werden,



ob



das



Medikament



tatsächlich



eingenommen wurde. Weiter bestand die Gefahr, dass demenziell erkrankte Bewohner z. B. die Medikamente ihrer Tischnachbarn einnehmen. Problematisch war dies insbesondere bei eher flexiblen Essenszeiten wie z. B. dem Frühstück.
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•



Eine Beteiligung von Präsenzkräften an der Grundpflege (Körperpflege) sollte: •



am Grad der Pflegebedürftigkeit des Bewohners orientiert werden (leichtere Pflegebedürftigkeit/geringe Risiken)



•



nach Möglichkeit innerhalb bestimmter Zeitfenster erfolgen (z. B. morgens vor dem Frühstück)



•



in einem überschaubaren Umfang stattfinden, da sonst u. U. die Präsenzzeiten deutlich eingeschränkt sind und die Zeit für Betreuungsaufgaben fehlt.



5.2



Durchführung von Prophylaxen



Der Fokus der teilnehmenden Beobachtung lag hier überwiegend auf der Mitwirkung der Präsenzkräfte bei der Umsetzung der Expertenstandards Expertenstandards, nstandards da die Expertenstandards a) den aktuellen Stand des pflegerischen Wissens widerspiegeln und b) eine entsprechende Umsetzung durch alle Pflegeeinrichtungen gewährleistet werden sollte.22



Da in Hausgemeinschaften mit schwer- und schwerstpflegebedürftigen Bewohnern mit hohen und/oder



zahlreichen



Risiken



sowie



Bewohnern



mit



erhöhtem



Betreuungs-



und



Beaufsichtigungsbedarf gerade bei einer ambulanten Organisation der Pflege eine kontinuierliche Durchführung der individuell erforderlichen Prophylaxe unerlässlich ist, sollte die Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen zu den Aufgaben einer Präsenzkraft gehören. Dies betrifft natürlich in erster Linie Maßnahmen, die einer Dehydration und Mangelernährung vorbeugen



sollen,



ebenso



aber



sturzprophylaktische



Maßnahmen,



Maßnahmen



zur



Dekubitus- und Kontrakturprophylaxe sowie Kontinenzförderung.



DehydrationsDehydrations- und Mangelernährungsprophylaxe In allen besuchten Hausgemeinschaften achteten die Präsenzkräfte sehr darauf, dass die Bewohner ausreichend trinken. Es standen genügend kostenfreie Getränke zur Verfügung. Bei Beschäftigungsangeboten wurde zwischenzeitlich immer wieder eine "Trinkrunde" eingelegt, von den Bewohnern bevorzugte Getränke waren den Mitarbeitern bekannt und wurden entsprechend angeboten.



22



Vgl. auch Medizinischer Dienst des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen e. V. (2009).
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Gerade bei Bewohnern, die nur unter Schwierigkeiten oder sehr langsam Flüssigkeit aufnehmen können, ergibt sich offensichtlich aus der ständigen Anwesenheit der Präsenzkraft zumindest während der Mahlzeiten ein deutlicher Vorteil gegenüber traditionell organisierten Einrichtungen. Eine kontinuierliche Flüssigkeitsversorgung ist so auch über einen relativ langen Zeitraum und unter Aufnahme kleiner und kleinster Flüssigkeitsmengen möglich. Eine Dehydrationsprophylaxe schien damit im Allgemeinen besser und in größerem Umfang gewährleistet zu sein als wenn diese Aufgabe ausschließlich von Pflegemitarbeitern übernommen wird.23



In



den



meisten



Hausgemeinschaften



waren



ebenso



gezielte



Maßnahmen



zur



Mangelernährungsprophylaxe zu beobachten. Zum Teil standen diese in einem unmittelbaren Zusammenhang damit, dass gemeinsam gekocht und gegessen wurde. Zudem waren in einigen Hausgemeinschaften auch Bewohner mit erheblichen kognitiven Einschränkungen in die Vor- und Zubereitung der Mahlzeiten involviert (aktiv oder durch Anwesenheit am Tisch) und konnten so Essen als etwas Vertrautes und Alltägliches mit allen Sinnen erleben. 24



In einigen Hausgemeinschaften wurde insbesondere für Bewohner mit Demenz und schwierigem Essverhalten zusätzlich pürierte hochkalorische und vitaminreiche Kost von Präsenzkräften und/oder Pflegekräften zubereitet.



Die Ernährungsgewohnheiten sowie individuelle Vorlieben und Abneigungen der Bewohner waren den Mitarbeitern bekannt. Teilweise waren dazu auch Esspläne unter Einbeziehung der Präsenzkräfte erstellt worden. Biographische Angaben zu Ernährungsgewohnheiten im Sinne einer



Essbiographie



werden



in



den



Hausgemeinschaften



(wie



auch



in



traditionell



organisierten Einrichtungen) hingegen bisher in eher geringem Umfang ermittelt.



Probleme im Bereich Ernährungs- und Flüssigkeitsversorgung ergaben sich dann, wenn die Mahlzeiten eher beiläufig und versorgungsorientiert organisiert wurden, ungeeignete Unterstützungsformen gewählt und vor allem zu wenig Anleitung/Motivation eingesetzt wurde. Weiterhin aber auch, wenn aus dem Versuch einer Flexibilisierung der morgendlichen Versorgung vor allem bei demenziell erkrankten Bewohnern zu lange NahrungsNahrungs- und Flüssigkeitskarenzen entstanden, während die anderen Mahlzeiten im Tagesverlauf dann innerhalb eines relativ engen Zeitfensters folgten.



Hinsichtlich der Anleitung und Unterstützung beim Essen und Trinken gab es zwischen den besuchten



Hausgemeinschaften



teilweise



erhebliche



Unterschiede.



In



einigen



Hausgemeinschaften wurde sehr auf einen Erhalt der Selbständigkeit geachtet, die Bewohner 23 24



Vgl. dazu auch Deutsches Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege (2009), S. 76 ff. Vgl. dazu auch Deutsches Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege (2009), S. 106 ff., S. 117.
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wurden adäquat unterstützt, angeleitet und motiviert. Mitunter konnten sogar Bewohner mit PEG zusätzlich in kleineren Mengen Nahrung und Flüssigkeit oral aufnehmen. In anderen Hausgemeinschaften erhielten gerade Bewohner mit demenziellen Erkrankungen deutlich zu wenig Anleitung.



Während



eine



(sichtbare)



Unterernährung



bei



den



Bewohnern



der



besuchten



Hausgemeinschaften im Allgemeinen kaum zu beobachten war, war die Anzahl zum Teil erheblich untergewichtiger Bewohner in zwei segregativen Hausgemeinschaften mit Bewohnern mit schwerer Demenz auffällig (zwei verschiedene Einrichtungen). Allerdings handelt es sich hierbei generell um ein Problem bei fortgeschrittener Demenz, welches sich auch in traditionell organisierten Einrichtungen nicht anders darstellt.



Sturzprophylaxe Sturzprophylaktische Maßnahmen wurden von den befragten Präsenzkräften meist nicht spontan als zu ihrem Aufgabenbereich gehörig genannt. Dennoch wurden diese Maßnahmen in der Regel auch von ihnen in relativ großem Umfang durchgeführt.



Häufig ergibt sich eine Sturzprophylaxe allein schon aus der Präsenz der Mitarbeiter und der damit verbundenen Möglichkeit, gefährdete Bewohner zu beaufsichtigen und rechtzeitig zu intervenieren. Abgesehen davon tragen geeignete Beschäftigungsformen dazu bei, dass auch demenziell Erkrankte mit erhöhtem Bewegungsdrang und Sturzgefahr länger im Wohnküchenbereich verbleiben. Weiter achteten die meisten Präsenzkräfte bewusst darauf, dass gefährdete Bewohner geeignetes Schuhwerk trugen oder die erforderlichen Hilfsmittel (z. B. Rollator) verwendeten. 25



In allen Einrichtungen gaben die befragten Mitarbeiter der Pflege und Präsenz an, dass Stürze relativ selten auftreten und wenn, dann eher nachts bzw. in Situationen, in denen die Bewohner allein in ihrem Zimmer oder im eigenen Bad sind. In einer Einrichtung mit vielen relativ mobilen Bewohnern gab es sogar schon eine Anfrage von der Krankenkasse, ob tatsächlich so wenig Stürze vorkommen würden.



Dekubitusprophylaxe Dekubitusprophylaktische Maßnahmen werden meist im Zusammenhang mit Körperpflege und Inkontinenzversorgung durchgeführt und waren demzufolge während des Aufenthalts der Bewohner in den Gemeinschaftsbereichen kaum zu beobachten. Oder aber sie blieben 25



Vgl. Deutsches Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege (2006), S. 85 ff., S. 88 f.
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auf Transfers vom Rollstuhl auf Sofa/Sessel und umgekehrt sowie eine entsprechende Lagerung begrenzt. Diese Maßnahmen wurden in der Regel von Pflegekräften durchgeführt.



Die Pflegedienstleitung einer Einrichtung gab an, dass die Präsenzkräfte in der Durchführung von Mikrolagerungen geschult seien. Im Beobachtungszeitraum war dies jedoch nicht erforderlich, da die Bewohner in beiden besuchten Hausgemeinschaften mobil waren.



In den anderen Hausgemeinschaften, d.h. auch in Hausgemeinschaften in denen aufgrund der



hohen



Pflegebedürftigkeit



und



Immobilität



der



Bewohner



Mikrolagerungen



im



Tagesverlauf erforderlich gewesen wären, waren entsprechende Maßnahmen nicht zu beobachten. Hier erscheint eine stärkere Einbeziehung der Präsenzkräfte notwendig, da selbst geringfügige, aber kontinuierliche Veränderungen der Sitzposition deutlich zu einer Druckentlastung beitragen können und damit der Gefahr der Entstehung eines Dekubitus vorbeugen. Diese Mikrobewegungen oder -lagerungen können zudem problemlos auch von Nichtfachkräften vorgenommen werden. 26



Kontrakturprophylaxe Kontrakturprophylaxe Kontrakturprophylaktische



Maßnahmen



werden



oft



im



Zusammenhang



mit



einer



aktivierenden Körperpflege bzw. dem An- und Auskleiden durchgeführt und konnten deshalb ebenfalls kaum beobachtet werden.



Einige Maßnahmen zur Vorbeugung von Kontrakturen in den Hand- und Fingergelenken sowie Schulter- und Ellbogengelenk ergeben sich bei gefährdeten Bewohnern sicher bereits aus der Übernahme von hauswirtschaftlichen Tätigkeiten wie Kartoffeln schälen, Obst schneiden, Teig rühren, Wäsche legen usw. Die Präsenzkraft einer Hausgemeinschaft gab so auch an, sie würde Bewohner mit starken Bewegungseinschränkungen und Kontrakturen an den Händen beim Wäschelegen bevorzugt die Waschlappen "auf rechts" drehen lassen; dadurch blieben die Finger beweglicher.



Auch in die Durchführung kontrakturprophylaktischer Maßnahmen sollten Präsenzkräfte insgesamt stärker einbezogen werden. Es sollte im Team darüber reflektieren werden, wie Kontrakturprophylaxen und bestimmte alltagsnahe Tätigkeiten in geeigneter Form miteinander verbunden werden können (s. o.).



26



Zur Druckentlastung durch regelmäßige Bewegung siehe auch Deutsches Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege (2004), S. 42.
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Kontinenzförderung Eine Einbeziehung der Präsenzkräfte in Maßnahmen zur Kontinenzförderung ist dann gegeben, wenn Präsenzkräfte mit den Bewohnern Toilettengänge durchführen und gegebenenfalls an einem gezielten Toilettentraining beteiligt werden. Letzteres hängt aber unter anderem auch vom Stand der Umsetzung des Expertenstandards in der jeweiligen Einrichtung ab.



Weiterhin sind Maßnahmen zur Dehydrationsprophylaxe ebenfalls einer Kontinenzförderung zuzurechnen und werden – wie oben beschrieben – von den Präsenzkräften der besuchten Einrichtungen entsprechend durchgeführt. 27



Bei der Implementierung des Expertenstandards in der Einrichtung sollte deshalb auch darauf geachtet werden, dass die Aufgaben der Präsenzkräfte im Bereich "Förderung der Harnkontinenz" angemessen berücksichtigt werden.



•



Eine Beteiligung der Präsenzkräfte an der Durchführung von prophylaktischen Maßnahmen ist zwar generell gegeben, beschränkt sich aber überwiegend auf bestimmte Risikobereiche (v. a. Ernährungs- und Flüssigkeitsversorgung).



•



Teilweise werden prophylaktische Maßnahmen nicht als solche wahrgenommen oder aber die tatsächlichen Möglichkeiten werden nicht im vollen Umfang umgesetzt (v. a. im Bereich Kontrakturprophylaxe, Dekubitusprophylaxe).



•



Gerade



die



Durchführung



dekubitusprophylaktischer



Maßnahmen



(Mikrolagerungen) sowie Kontrakturprophylaxen lassen sich gut in den Tagesablauf bzw. in Betreuungsaktivitäten integrieren und sollten deshalb auch von Präsenzkräften durchgeführt werden. •



Präsenzkräfte sollten deshalb in die jeweils relevanten Teile der Pflegeplanung einbezogen und bei der Durchführung der entsprechenden prophylaktischen Maßnahmen angeleitet und unterstützt werden.



•



Die Anleitungen sollten nicht ausschließlich durch Pflegefachkräfte erfolgen, sondern in Zusammenarbeit mit Ergotherapeuten und Physiotherapeuten sowie ggf. weiteren Mitarbeitern, die über spezielle Fortbildungen verfügen (z. B. zur Sturzprophylaxe).



27



Vgl. Deutsches Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege (2007), S. 66.



108



5.3 Die



Mitwirkung an der Pflegedokumentation meisten



besuchten



Einrichtungen



verfügten



über



eine



EDV-gestützte



Pflegedokumentation.



In allen besuchten Hausgemeinschaften nehmen Präsenzkräfte Eintragungen in den TrinkTrinkund



Ernährungsprotokollen



vor.



Wenn



weitere



pflegerische



Aufgaben



oder



Betreuungsaufgaben übernommen werden, zeichnen die Präsenzkräfte die entsprechenden Nachweise ebenfalls ab.



Deutliche Unterschiede zwischen den besuchten Einrichtungen bestanden mit Blick auf Eintragungen



im



Pflegebericht: Pflegebericht



In



einer



Einrichtung



dokumentieren



Präsenzkräfte



grundsätzlich nicht im Pflegebericht. Laut Hausleitung seien sie dazu nicht angelernt, weshalb die Kommunikation mit den Pflegefachkräften in erster Linie mündlich erfolge. In anderen Einrichtungen sind auch Präsenzkräfte am Führen des Pflegeberichts beteiligt und wurden von den Fachkräften entsprechend eingearbeitet und angeleitet.



Wenn Präsenzkräfte Eintragungen im Pflegebericht vornehmen, so geschieht dies in fast allen Einrichtungen ausschließlich bei besonderen Vorkommnissen. Lediglich in einer Einrichtung gehört der tägliche Eintrag im Pflegebericht über das aktuelle Befinden des Bewohners zu den Dokumentationspflichten der Präsenzkräfte.



In keiner der besuchten Hausgemeinschaften wurden Präsenzkräfte an der Erstellung der Pflegeanamnese,



Pflegeplanung



und



Tagesablaufplanung



sowie



an



der



Erfassung



biographischer Informationen beteiligt. Da es – bei einem am Normalitätsprinzip orientierten Tagesablauf und einer zurückhaltenden Pflege – im Wesentlichen die Präsenzkräfte sind, die das tägliche Leben in der Hausgemeinschaft über weite Strecken planen und strukturieren, wäre eine stärkere Einbeziehung in die Planung der Pflege und Betreuung sicher nahe liegend.



Präsenzkräfte haben häufig einen intensiven Kontakt zu den Bewohnern, stehen mit ihnen in einem ständigen Austausch und können insbesondere auch die Reaktionen auf bestimmte Pflege-



und



Betreuungsmaßnahmen



jenseits



der



grundpflegerischen



Versorgung



beobachten. Diese Informationen sollten für eine an den konkreten individuellen Bedürfnissen des Bewohners orientierten Planung der Pflege und Betreuung unbedingt genutzt, d. h., auch dokumentiert werden.



Neben der einrichtungsspezifisch unterschiedlichen Beteiligung an der Pflegedokumentation führen die Präsenzkräfte fast aller Hausgemeinschaften bzw. Wohngruppen eigenständig ein 109



"Übergabebuch" Übergabebuch". Hier halten sie wichtige Informationen fest, die sich im Tagesverlauf im organisatorischen, aber auch im bewohnerbezogenen Bereich ergeben haben. In einer Einrichtung wurde so z. B. vermerkt, welche Aktivitäten die Präsenzkraft mit dem Bewohner durchgeführt hat, ob er bereits am Vormittag spazieren war usw. Dadurch sollte zum einen ein abwechslungsreiches Angebot für alle Bewohner sichergestellt werden. Zum anderen sollten möglichst alle Bewohner in die wechselnden Aktivitäten – und hier vor allem Spaziergänge – einbezogen werden.



•



Präsenzkräfte werden in den meisten Einrichtungen in eher geringem Umfang an der Pflegedokumentation beteiligt (z. B. Trink- und Ernährungsprotokolle).



•



Da Präsenzkräfte den Bewohner in deutlich größerem Umfang in eher alltäglichen Situationen erleben als die Pflegekräfte, sollten sie nach Möglichkeit zumindest an der Erstellung des Pflegeberichtes beteiligt werden.



•



Sinnvoll ist eine Beteiligung der Präsenzkräfte an der Biographiearbeit und hier insbesondere an der Erfassung von Informationen zur Essbiographie.



•



Eine Einbeziehung von Präsenzkräften in die Pflegeplanung und Evaluation kann z. B. im Rahmen von Fallbesprechungen erfolgen.
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Fachliche Anleitung und Aufsicht



6.1



Berufliche Qualifikation und Qualifizierungsbedarf



Für einen Überblick werden hier zunächst noch einmal die die beruflichen Qualifikationen der in den Hausgemeinschaften tätigen Präsenzkräfte zusammenfassend dargestellt (vgl. Abb. 57), da daraus bereits Rückschlüsse auf den Anleitungs- und Fortbildungsbedarf gezogen werden können.



Zum Zeitpunkt der Erhebung verfügten ca. ein Drittel (34 %) aller Präsenzkräfte über eine hauswirtschaftliche Qualifikation. Eine pflegerische Qualifikation bringen 19 % der Präsenzkräfte mit, wobei der Anteil an Krankenpflege- und Altenpflegehelfern in dieser Gruppe deutlich überwiegt (insgesamt 13 % Pflegehelfer, 6% examinierte Pflegekräfte).
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Weitere 13 % der Präsenzmitarbeiter verfügen über sonstige berufliche Qualifikationen. Diese sonstigen Qualifikationen waren sehr heterogen und reichten von der Porzellanmalerin, über Sekretärin, Buchhalterin bis zur Erzieherin.



Relativ groß erscheint der Anteil an Präsenzkräften, die über keine berufliche Qualifikation verfügen: Ein Viertel aller Präsenzkräfte (25%) sind ungelernte Kräfte.



Abb. 57



Berufliche Qualifikation der Präsenzkräfte in den untersuchten Hausgemeinschaften



Praktikanten 9%



Fachhauswirtschafter 4% Hauswirtschafter 15%



Mitarbeiter ohne berufliche Ausbildung 25%



Mitarbeiter mit sonstiger beruflicher Ausbildung 13%



Mitarbeiter mit sonstigen hauswirtschaftl. Qualifikationen 15%



Kranken- und Altenpflegehelfer (einjährige Ausbildung) 13%



examinierte Pflegekräfte 6%



(N = 53 Köpfe)



Setzt man diese doch sehr unterschiedlichen Voraussetzungen der Präsenzkräfte in einen Bezug zu den komplexen Aufgaben innerhalb ihres konkreten Tätigkeitsfeldes, wird deutlich, dass bei den meisten Mitarbeitern ein hoher Bedarf an Anleitung und gegebenenfalls auch Fortbildungen vorhanden sein dürfte. Dies betrifft zumindest jene Bereiche, die durch eine vorherige berufliche Qualifikation nicht abgedeckt wurden, wie etwa der Bereich "Umgang mit Lebensmitteln und Küchenhygiene" bei Pflegekräften oder grundpflegerische Tätigkeiten bei hauswirtschaftlichen Mitarbeitern.



Die befragten Einrichtungsleitungen sowie einige der Experten sahen als wichtigstes Kriterium für eine Tätigkeit im Arbeitsfeld "Präsenz" vor allem die persönliche Qualifikation der Mitarbeiter an. Auch nach Auffassung von Frau Klöber (KlöberKASSEL) ist in erster Linie die persönliche Qualifikation entscheidend, da Fachlichkeit antrainiert werden können. Wichtige persönliche Kompetenzen seien so z. B. Empathiefähigkeit und Liebe zu alten Menschen, wie Frau Dr. Schmidt (MDK) äußerte.
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Unter diesen Voraussetzungen – das betonten auch einige der befragten Einrichtungsleitungen – könne durchaus eine "gestandene Hausfrau" sehr gut als Präsenzkraft geeignet sein.



Abgesehen von der persönlichen Qualifikation gibt es aus der Sicht der befragten Leitungskräfte aber bestimmte fachliche Kenntnisse, Kenntnisse über die Präsenzkräfte verfügen sollten, und die im Rahmen der Einarbeitung und Weiterbildung zu erwerben sind.



Am



häufigsten



wurden



hier



"Umgang



mit



demenziellen



Erkrankungen",



"Ernährung



einschließlich Hygiene" sowie "Erste Hilfe" genannt (jeweils 4 von 6 Befragten). Weitere Themen, die aber deutlich seltener angegeben wurden (jeweils 1-2 Nennungen), waren: Kommunikation, 10-Minuten-Aktivierung und Biographiearbeit sowie geriatrische Krankheitsbilder und hier u. a. auch Dysphagie.



6.2



Einarbeitung Einarbeitung der Präsenzkräfte



Ein spezielles Einarbeitungskonzept für Präsenzkräfte war in allen besuchten Einrichtungen vorhanden. In der Regel waren diese Konzepte in Form einer Checkliste oder eines Einarbeitungsleitfadens gehalten, teilweise wurden auch Arbeitsabläufe konkret beschrieben. Umfang und Inhalte der Konzepte waren einrichtungsintern unterschiedlich, da die Tätigkeitsschwerpunkte der Präsenzkräfte sich in den einzelnen Einrichtungen ebenfalls voneinander unterschieden.



Die tatsächliche Umsetzung der Einarbeitungskonzepte sowie eine Überprüfung des jeweiligen Standes der Einarbeitung konnten im Rahmen der teilnehmenden Beobachtung nur sehr begrenzt evaluiert werden. Es wurde deshalb versucht, mit den anwesenden Präsenzkräften der Hausgemeinschaften bzw. Wohngruppen sowie mit Leitungskräften über das Thema "Einarbeitung" ins Gespräch zu kommen. Zudem wurde in teilstrukturierten Kurzinterviews danach gefragt, welche Schulungen zur Ersteinweisung stattfanden, welche im späteren Verlauf und welche Schulungen die Mitarbeiter sich wünschen würden, d. h. auch, in welchen Bereichen aus Sicht der Präsenzkräfte gegebenenfalls noch Informationsdefizite bestehen.



Im Rahmen dieser Gespräche zeigte sich, dass der Einarbeitungsprozess von den jeweiligen Einrichtungen trotz vorhandener Konzepte sehr unterschiedlich gehandhabt wird: Einige Präsenzkräfte bekamen vor Tätigkeitsbeginn eine intensive Einweisung in ihr Aufgabenfeld. Diese Einweisung übernahmen generell so genannte "Primäre Präsenzkräfte" und/oder die
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Hauswirtschaftsleitungen sowie – im Falle von Schulungen nach §87 b SGB XI – auch externe Anbieter von Weiterbildungsmaßnahmen.



In knapp der Hälfte der besuchten Hausgemeinschaften bzw. Wohngruppen berichteten die befragten Präsenzkräfte hingegen, nur eine sehr kurze Einweisungsphase erhalten zu haben: Sie seien schnell ins "kalte Wasser" geworfen worden und hätten sich "irgendwie" zurecht finden müssen.



Gerade in diesen Hausgemeinschaften war dann aber auch wiederholt unsachgemäßes Handeln bei der Durchführung verschiedener Tätigkeiten, und hier vor allem im hygienischen Bereichen, feststellbar oder aber es bestanden deutliche Probleme bei der Arbeitsorganisation.



Das Ergebnis der Mitarbeiterbefragung bestätigt teilweise die Ergebnisse der teilnehmenden Beobachtung. Etwas mehr als die Hälfte der befragten Mitarbeiter (54%) beantwortete die Frage nach einer systematischen und umfassenden Einarbeitung der Präsenzkräfte eindeutig mit "ja". Die andere Hälfte der Mitarbeiter sieht hier offensichtlich teilweise Einschränkungen (25 %) oder sogar deutliche Mängel (18 % "eher nein"; 3 % "nein").



Abb. 58



Antwort der Mitarbeiter auf die Frage "Werden neue Mitarbeiter systematisch und umfassend eingearbeitet?"
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Dabei bestehen erhebliche Unterschiede zwischen den einzelnen Einrichtungen (vgl. Abb. 59): Der Anteil der Mitarbeiter, die auf die Frage nach einer systematischen und umfassenden Einarbeitung eindeutig mit "ja" geantwortet haben, schwankt zwischen 0,0% und rund 83%, bei einem arithmetischen Mittel von ca. 50%. 113



Abb. 59



Einrichtungen / "Werden neue Mitarbeiter systematisch und umfassend eingearbeitet?" – Anteil "ja"
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Eine gute Einarbeitung erfordert zwar sicher eine zeitintensive Einweisung, da gerade das Arbeitsfeld der Präsenzkräfte sehr komplex ist und zudem bei einigen Mitarbeiterinnen in erster Linie persönliche, aber keine fachlichen Qualifikationen vorliegen. Allerdings kommt es ohne eine adäquate Einarbeitung schnell zu Überforderung, Frustration und in Folge häufig zu einer hohen Fluktuation. Dies gilt für den Pflegebereich sicher ebenfalls; allerdings können hier zumindest bei Fachkräften bestimmte Grundlagen vorausgesetzt werden, auf denen aufgebaut werden kann.



Wünsche für eine vertiefte Einarbeitung umfassten je nach Aufgabenfeld verschiedene Aspekte: Wenn Präsenzkräfte in größerem Umfang Unterstützungsleistungen in pflegerischen Bereichen wie z. B. der Nahrungsaufnahme übernahmen, ging es in erster Linie um eine bessere Vertrautheit mit pflegefachlichen Themen wie z. B. Dysphagie.



In einer relativ neuen Einrichtung mit einem technisch sehr gut ausgestatteten Küchenbereich bestand aus der Sicht einer befragten Präsenzkraft ein umfangreicher Einarbeitungsbedarf im Umgang mit modernen Küchengeräten, da diese nur bedingt der Standardausstattung eines Haushaltes entsprachen (z. B. Dampfgarer, Dampfdrucktöpfe). Beobachtet wurde hier, dass aufgrund einer unzureichenden Einweisung der an sich sehr zeit- und energiesparende Nutzen dieser Geräte nicht im vollen Umfang ausgeschöpft werden konnte.



114



•



Aufgrund der komplexen Anforderungen an die Präsenzkräfte ist eine umfangreiche Einarbeitung sehr wichtig.



•



Gerade die Mitarbeiter im Bereich "Präsenz" verfügen meist über sehr unterschiedliche



Grundausbildungen



und



Qualifikationen,



so



dass



eine



Einarbeitung nicht schematisch erfolgen kann, sondern sich nach den jeweils vorhandenen Kenntnissen und persönlichen Fähigkeiten richten muss. •



Um einen einheitlichen Kenntnisstand der Präsenzkräfte innerhalb einer Einrichtung zu gewährleisten, sollte die Einarbeitung nicht ausschließlich durch eine Kollegin, sondern durch eine Fachkraft bzw. die jeweilige Fachaufsicht erfolgen.



•



Je nach Aufgabengebiet und Umfang der konkreten Tätigkeiten sollte eine Einarbeitung



durch



hauswirtschaftliche



Fachkräfte



(HWL),



durch



Pflegefachkräfte (z. B. WBL, Qualitätsbeauftragte) sowie Mitarbeiter des sozialen Dienstes erfolgen.



6.3



Anleitung der Präsenzkräfte im Rahmen der täglichen Arbeit



Eine Anleitung im hauswirtschaftlichen Bereich erfolgt in den meisten Einrichtungen über die Hauswirtschaftsleitungen, in einer Einrichtung durch die so genannte Primäre Präsenzkraft. Die Hauswirtschaftsleitungen übernahmen die Fachaufsicht über die Präsenzkräfte (Hygiene, Lebensmittel-Überwachung, Einweisung in Arbeitsabläufe und Verfahrensanweisungen, Kontrolle der Checklisten usw.). In einigen wenigen Hausgemeinschaften oblag der Hauswirtschaftsleitung auch die Dienstaufsicht über die Präsenzkräfte, d. h. sie war unter anderem zuständig für die Einsatzplanung und die Stellenkontingente.



Die pflegefachliche Anleitung und Kontrolle der Präsenzkräfte war in allen besuchten Hausgemeinschaften bzw. Wohngruppen vor allem durch die enge Zusammenarbeit von Pflege und Präsenz gegeben. Wesentliche Anteile der pflegefachlichen Anleitungen wurden von Pflegefachkräften übernommen.



In einigen Einrichtungen verfügten die Präsenzkräfte bereits über pflegerische Kenntnisse, hatten einen Pflegehelferkurs z. B. bei den Maltesern absolviert, waren als Pflegehelfer tätig (einjährige Ausbildung) oder in Einzelfällen sogar Pflegefachkräfte. 115



Generell wurde angestrebt, dass Präsenzkräfte, so sie grundpflegerische Aufgaben in größerem Umfang übernahmen, eher Bewohner mit geringer Pflegebedürftigkeit und geringen Risiken versorgten. In einer Einrichtung wurden verfügten zudem alle Fachkräfte in den segregativen Gruppen (schwere Demenz) über eine Zusatzqualifikation als Praxisanleiter und übernahmen die pflegefachliche Anleitung der Präsenzkräfte.



Die Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung zeigen, dass die fachliche Anleitung in der alltäglichen Arbeit durch Vorgesetzte von rund 80% der Mitarbeiter deutlich positiv bewertet wird. Mehr als ein Drittel der Mitarbeiter (rund 36 %) wertete mit "sehr gut"; weitere rund 45 % werteten mit "gut".



Abb. 60



Mitarbeiter / "Wie bewerten Sie die fachliche Anleitung in der alltäglichen Arbeit durch die Vorgesetzten?"
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Anders als im Bereich "Einarbeitung" bestehen bei der Bewertung der fachlichen Anleitung kaum Unterschiede zwischen den einzelnen Einrichtungen. Die Durchschnittsbewertung tendiert hier mit einer nur geringen Spannweite sehr deutlich gegen "gut". Die folgende Abbildung zeigt die Bewertung der untersuchten Einrichtungen in aufsteigender Reihenfolge:
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Abb. 61



Einrichtungen / Bewertung der fachlichen Anleitung durch die Vorgesetzten in der alltäglichen Arbeit28



sehr gut



gut



zufrieden stellend



ausreichend



unzureichend



Bandbreite der Bewertungen der untersuchten Einrichtungen



= Zufriedenheitsfaktor einer Einrichtung



Ein etwas anderes Bild ergibt sich, wenn man die Einschätzung der fachlichen Anleitung differenziert nach Präsenzkräften und Pflegefachkräften betrachtet. Wie Abb. 62 zeigt, bewerten die Präsenzkräfte die fachliche Anleitung in der alltäglichen Arbeit tendenziell etwas schlechter als die Pflegekräfte. In diesem Bereich scheint damit noch Handlungsbedarf zu sein. Zudem könnte diese unterschiedliche Bewertung auch damit zusammenhängen, dass einige Präsenzkräfte in den untersuchten Einrichtungen – anderes als Pflegekräfte – über keine entsprechende berufliche Qualifikation verfügten.



28



Bei der Bildung des Zufriedenheitsfaktors wurde den verschiedenen Antwortmöglichkeiten ein Zahlenwert zugeordnet, mit dessen Hilfe dann eine "Durchschnittsbewertung" für jede Einrichtung ermittelt wurde.
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Abb. 62



Tätigkeitsbereich / Bewertung der fachlichen Anleitung durch die Vorgesetzten in der alltäglichen Arbeit
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Bei der Anleitung der Präsenzkräfte im Rahmen der täglichen Arbeit bestehen in den meisten Einrichtungen Optimierungspotentiale.



•



Wichtig erscheint hier ebenfalls, dass eine kontinuierliche Anleitung durch die Mitarbeiter der verschiedenen Professionen gewährleistet wird (Hauswirtschaft, Pflege und Betreuungsdienst).



•



Dies bedeutet auch, den jeweils individuellen, konkreten Anleitungsbedarf der Präsenzkräfte festzustellen, was wiederum Aufgabe der Fachaufsicht sein muss.



6.4 Fortbildungsangebot Im Bereich "Fortbildung" war festzustellen, dass in allen Einrichtungen die erforderliche Belehrung zur Lebensmittelhygiene-Verordnung (LMHV) einmal jährlich stattfand. Weitere Fortbildungen und Schulungen richteten sich je nach Arbeitsschwerpunkt der Präsenzkräfte auf Themen wie Pflegehilfsmaßnahmen, Hygiene, Einweisung in die Speiseplanung, Arbeitsplatzgestaltung sowie Ernährung und hier zum Teil auch Kochen für Bewohner mit Demenz. Die Fortbildungshäufigkeit in den Einrichtungen lag zwischen vier- bis achtmal pro Jahr je Einrichtung.
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In Hausgemeinschaften, in denen die Präsenzkräfte relativ viele Aufgaben innerhalb der Grundpflege



übernehmen,



erhalten



Mitarbeiter



ohne



pflegerische



Vorkenntnisse



Fortbildungen zu grundpflegerischen Themen sowie oft auch einen Erste-Hilfe-Kurs.



In einer Einrichtung nehmen die Präsenzkräfte so z. B. an fast allen hausinternen pflegefachlichen Fortbildungen teil, außer an Fortbildungen zu sehr speziellen Themen (z. B. Wundversorgung). Die Hausleitung betonte in diesem Zusammenhang, dass sie aus den Präsenzkräften keinesfalls (Pflege)Fachkräfte machen wolle, aber pflegerisches Grundwissen für Präsenzkräfte absolut wichtig sei.



Insbesondere Präsenzkräfte in segregativen Gruppen (mittlere und schwere Demenz), teilweise aber auch Präsenzkräfte aus integrativen Hausgemeinschaften, erhielten zusätzlich Fortbildungen zu Demenz sowie weiteren damit in Zusammenhang stehenden Themen (z. B. Kommunikation mit demenziell erkrankten Bewohnern, Kochen mit demenziell erkrankten Bewohnern, Beschäftigung). In einigen Hausgemeinschaften hatten die Präsenzkräfte einen Kurs als Betreuungsassistentin nach § 87b SGB XI absolviert.



Der einrichtungsinterne Fortbildungsplan für Präsenzkräfte, deren Arbeitsschwerpunkte eindeutig im Betreuungsbereich und im hauswirtschaftlichen Bereich lagen, umfasste generell mehr Betreuungsinhalte und deutlich weniger pflegefachliche Themen. Pflegefachliche Fortbildungen waren dann z. B. "Ernährung im Alter" oder "Dysphagie".



Von den Präsenzkräften geäußerte Wünsche zu weiteren Fortbildungen bezogen sich auf unterschiedliche Themen: Je nach Schwerpunkt der Einrichtung lag der Fortbildungswunsch der Präsenzkräfte im pflegerischen Bereich (z. B. Umgang mit Demenz, Umgang mit Notfallmaßnahmen) oder im Bereich Hauswirtschaft (z. B. Kochen, Speiseplan).



Die befragten Mitarbeiter fast aller Einrichtungen verwiesen im Weiteren darauf, dass konkrete



Probleme



oder



Fragestellungen



zu



einzelnen



Themen



zeitnah



in



der



"Dienstbesprechung Präsenzkräfte" geklärt werden können.



Die nachfolgende Abbildung stellt die Zufriedenheit der Mitarbeiter mit dem Fort- und Weiterbildungsangebot der Einrichtung differenziert nach ihrem jeweiligen Tätigkeitsbereich dar.
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Abb. 63



Tätigkeitsbereich der Mitarbeiter / Zufriedenheit mit dem Angebot an Fort- und Weiterbildung der Einrichtung
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Die Zufriedenheit mit dem Fort- und Weiterbildungsangebot der Einrichtung liegt offensichtlich bei den befragten Pflegekräften deutlich höher als bei den Präsenzkräften. Dies könnte mit mehreren Faktoren zusammenhängen, so z. B. dass Präsenzkräfte insgesamt seltener in das Fort- und Weiterbildungsangebot einbezogen werden oder aber dass die angebotenen Themen nicht immer den Wünschen der Präsenzkräfte entsprechen.



In Gesprächen mit den Präsenzkräften vor Ort war zum Teil ein deutlich stärkeres Interesse an pflegerisch orientierten Themen als an hauswirtschaftlichen Themen auffallend. Die von den Präsenzkräften geäußerten Informationsdefizite bezogen sich so eher auf Themen im Bereich "Demenz"



allgemein



sowie



auf bestimmte



Krankheitsbilder, kaum



jedoch



z. B. auf



Speiseplangestaltung, Kochkurse oder Arbeitsorganisation.



•



Der konkrete Fortbildungsbedarf der Präsenzkräfte richtet sich zum einen nach den bereits vorhandenen Qualifikationen und zum anderen nach den Tätigkeitsschwerpunkten: Präsenzkräfte, die nur in geringem Umfang an pflegerischen Tätigkeiten beteiligt sind, benötigen z. B. weniger Fortbildungen zu pflegerischen Themen.



•



Nach Ansicht von aku sind generell Fortbildungen im Bereich "Lebensmittel- und Küchenhygiene" sowie "Kommunikation", "Betreuung und Beschäftigung" zu empfehlen. Ebenso sollten Fortbildungen zur Gruppensteuerung/Intervention bei Störungen



aufgenommen



werden.



Diese



Pflegemitarbeiter in Hausgemeinschaften relevant. 120



Themen



sind



auch



für



7



Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Berufsgruppen



7.1



Kommunikation und Informationsaustausch Informationsaustausch zwischen Pflege und Präsenz



Mitarbeiter und vor allem Leitungskräfte der besuchten Einrichtungen äußerten im Rahmen der teilnehmenden Beobachtungen überwiegend, dass ein großer Wert auf einen intensiven Informationsaustausch zwischen Pflegefachkräften und Präsenzkräften gelegt werde. In einigen Einrichtungen nahmen die Präsenzkräfte dazu regelmäßig an den Übergaben und teilweise an Fallbesprechungen teil.



Die



Ergebnisse



der



schriftlichen



Informationsaustausch



innerhalb



Mitarbeiterbefragung der



Hausgemeinschaft



zeigen von



hingegen,



dass



den Mitarbeitern



der selbst



tendenziell eher kritisch bewertet wird. Wie aus Abb. 64 ersichtlich, bewegt sich die durchschnittliche Bewertung zwischen "zufrieden stellend" bis "ausreichend" und eher "gut". Die Abbildung zeigt die Bewertung der untersuchten Einrichtungen in aufsteigender Reihenfolge.



Abb. 64



Einrichtungen / Bewertung des Informationsaustausches innerhalb der Hausgemeinschaft durch die Mitarbeiter



sehr gut



gut



zufrieden stellend



ausreichend



unzureichend



Bandbreite der Bewertungen der untersuchten Einrichtungen



= Zufriedenheitsfaktor einer Einrichtung



Informationsdefizite wurden von einigen Präsenzkräften darin gesehen, dass sie zu wenig über das konkrete Krankheitsbild insbesondere von neu eingezogenen Bewohnern wüssten. Dies schien allerdings weniger damit in Zusammenhang zu stehen, ob Präsenzkräfte grundsätzlich an Übergaben teilnahmen, sondern bezog sich eher auf die Gruppengröße: In kleineren Hausgemeinschaften wird vermutlich ein ständiger Informationsfluss und -austausch vor allem 121



auf informeller Ebene begünstigt. Zudem sind diese Gruppen überschaubarer, so dass die Präsenzkräfte relativ schnell mit den Bewohnern vertraut werden können.



7.2



Bewertung der Zusammenarbeit



Die Zusammenarbeit wurde von Vertretern beider Berufsgruppen – Pflege und Präsenz – deutlich positiv bewertet und im Beobachtungszeitraum auch so wahrgenommen. Die Befragten äußerten im Allgemeinen eine hohe Zufriedenheit. Zufriedenheit Häufig wurde dabei insbesondere auf die sich aus der Arbeitsteilung ergebenden Beschäftigungs- und Betreuungsmöglichkeiten für die Bewohner verwiesen: Die Bewohner seien beschäftigt und könnten intensiver betreut werden als in traditionell organisierten Einrichtungen. Auch die durchgeführte



Mitarbeiterbefragung



bestätigt



die



relativ



gute



Bewertung



der



Zusammenarbeit, wie die folgende Abbildung zeigt.



Abb. 65



Mitarbeiter / "Wie bewerten Sie die Zusammenarbeit zwischen den Präsenzkräften und den Pflegekräften der Hausgemeinschaft?"
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Einige Pflegemitarbeiter und hier insbesondere Leitungskräfte (Wohnbereichsleitungen) aus seit längerer Zeit bestehenden Einrichtungen äußerten, sie seien vor der Einführung des Hausgemeinschaftskonzeptes sehr skeptisch gewesen, da sie dachten, die PräsenzkraftStellen würden der Pflege "abgehen". Inzwischen wollten sie diese Form der Arbeitsteilung aber nicht mehr missen.



Nach Angaben einer Pflegedienstleitung habe zu Beginn der schrittweisen Umstellung auf das



Hausgemeinschafts-



bzw.



Wohngruppenkonzept 122



und



die



damit



verbundene



Arbeitsteilung ein eher gespanntes Verhältnis zwischen Pflegekräften und Präsenzkräften bestanden. Einige Pflegekräfte seien neidisch auf die Präsenzkräfte gewesen, da diese keine Grundpflege (Körperpflege) mehr übernehmen mussten, wollten andererseits selbst aber nicht in der Präsenz und Betreuung arbeiten. Es war deshalb zunächst erforderlich, die Tätigkeitsbereiche der jeweiligen Gruppen genauer zu definieren und so z. B. auch zu klären, dass die Präsenzkräfte im Notfall ebenfalls für Klingelrufe zuständig seien. Inzwischen seien jedoch alle Mitarbeiter von dem neuen Modell überzeugt, was sich in dieser Einrichtung zudem deutlich in den Befragungsergebnissen zur Mitarbeiterzufriedenheit widerspiegelte.



In allen besuchten Einrichtungen wurde von Vertretern beider Berufsgruppen immer wieder betont, dass das Team gut eingespielt sei, wobei dies meist sehr deutlich auf die "eigene" Hausgemeinschaft bezogen wurde. Dies sei auch erforderlich, da Präsenz und Pflege aufeinander angewiesen seien. In diesem Zusammenhang wurde im Weiteren häufig auf die flachen Hierarchien bei der Zusammenarbeit hingewiesen: Es sei ein Miteinander und es gebe "kein Gefälle" zwischen Pflege und Präsenz.



Im Rahmen der Zusammenarbeit bewerteten Präsenzkräfte ihre Kompetenzen und die Eigenständigkeit ihres Arbeitsbereiches offensichtlich ebenfalls relativ hoch. Eine Präsenzkraft wies explizit darauf hin, dass es zwar letztlich die Pflegefachkraft sein, die "das Sagen" habe, sie aber weitestgehend mitbestimmen und entscheiden könne.



•



Die Zusammenarbeit und der Informationsaustausch zwischen Pflege und Präsenz wird von den Mitarbeitern überwiegend positiv bewertet. Allerdings ist zu vermuten, dass sich diese Bewertungen oft auch auf Formen eines eher informellen,



d.h.



nur



wenig



zielgerichteten



und



strukturierten



Informationsaustausches beziehen.



•



Generell sollten Präsenzkräfte in Übergaben und Fallbesprechungen einbezogen werden, wobei es hier nicht um die Teilnahme an sich, sondern eine entsprechende Information zu den jeweils relevanten Themen geht (z. B. beim Einzug eines neuen Bewohners, bei pflegerelevanten Veränderungen usw.).
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8



Bewertung des Konzepts aus unterschiedlichen Perspektiven



8.1



Bewertung durch die befragten Angehörigen



Hauptgrund der Entscheidung des Bewohners und/oder seiner Angehörigen für die gewählte Hausgemeinschaft bzw. Wohngruppe ist die räumliche Nähe der Einrichtung zum Wohnort (68 %). Als zweithäufigster Grund wird von den Angehörigen ein gutes Betreuungskonzept genannt (rund 53%). Weitere bedeutsame Faktoren sind offensichtlich die überschaubare Größe der Hausgemeinschaft bzw. Wohngruppe (rund 45%), eine ansprechende räumliche Gestaltung (rund 42%) sowie die familiäre Atmosphäre (rund 40%).



Abb. 66



Angehörige / "Aus welchen Gründen hat sich Ihr Angehöriger bzw. haben Sie sich speziell für die Hausgemeinschaft, in der er jetzt lebt, entschieden?" Wohnortnähe
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Die oben genannten Gründe für die Wahl der Hausgemeinschaft stellen aus der Perspektive der Angehörigen zum Teil auch die wesentlichen Stärken der Hausgemeinschaft dar. So wurden bei der Frage nach den besonderen Stärken der Hausgemeinschaft von den Angehörigen am häufigsten die familiäre Atmosphäre und Gemeinschaft in der Gruppe sowie eine überschaubare, kleine Gruppengröße benannt. Schwächen sehen die befragten Angehörigen hingegen vor allem in einer aus ihrer Sicht zu geringen Personalbesetzung.



124



Abb. 67



Besondere Stärken und Schwächen der Hausgemeinschaft aus Sicht der Angehörigen



Besondere Stärken der Hausgemeinschaft



Schwächen der Hausgemeinschaft



Häufigste Nennungen:



Häufigste Nennungen:







familiäre Atmosphäre; Gemeinschaft in der Gruppe (19 Nennungen)







mehr Zeit des Personals für die Bewohner/ mehr Personal erforderlich (6 Nennungen)







überschaubare bzw. kleine Gruppengröße (13 Nennungen)







Qualität der Mahlzeiten (3 Nennungen)











Einbindung der Bewohner in Aktivitäten/ins Konzept (8 Nennungen)



integrative Betreuung  Gruppenbildung, Belastung der Bewohner (3 Nennungen)







kaum Zeit für psychosoziale Begleitung / persönliche Betreuung (3 Nennungen)



Die Qualität der Betreuung in der Hausgemeinschaft wird von den Angehörigen deutlich positiv bewertet (vgl. Abb. 68). So empfinden insgesamt 86% der befragten Angehörigen die Betreuungsqualität als "sehr gut" (rund 27 %) oder "gut" (rund 59%). Lediglich rund 4% der Befragten bewerten die Betreuungsqualität mit "ausreichend" (3,2 %) oder "unzureichend" (1,1%); rund 10 % empfanden sie als "zufrieden stellend".



Diese stark positive Bewertung korrespondiert mit der Einschätzung der Angehörigen zur Einbindung



der



Bewohner



in



Alltagsaktivitäten. Die Frage, ob



die



Bewohner



der



Hausgemeinschaften ausreichend in Alltagsaktivitäten eingebunden seien, hatte insgesamt 76 % der Angehörigen bejaht (rund 49% "ja"; rund 27 % "eher ja" – vgl. Abb.54)
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Abb. 68



Angehörige / "Wie beurteilen Sie die Qualität der Betreuung in der Hausgemeinschaft?"
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Bei der Bewertung der Betreuungsqualität durch die Angehörigen bestehen hingegen deutliche



Unterschiede



zwischen



den



sechs



untersuchten



Einrichtungen.



Diese



unterschiedlichen Bewertungen stimmen zudem mit den Beobachtungen zur Einbeziehung der Bewohner in Alltagsaktivitäten durch aku überein (vgl. Kapitel III 4. 2).



Für



die



einzelnen



Einrichtungen



wurde



dazu



aus



den



Befragungsergebnissen



ein



Zufriedenheitsfaktor berechnet. In Abb. 69 sind die Ergebnisse der untersuchten Einrichtungen in



aufsteigender



Reihenfolge



dargestellt:



Bei



zwei



Einrichtungen



liegt



die



Durchschnittsbewertung zwischen "zufrieden stellend" und "gut", bei einer Einrichtung bei "gut". Bei drei Einrichtungen bewegt sich der Zufriedenheitsfaktor zwischen "gut" und "sehr gut".
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Abb. 69



Einrichtungen / Bewertung der Qualität der Betreuung in der Hausgemeinschaft durch Angehörige



sehr gut



gut



zufrieden stellend



ausreichend



unzureichend



Bandbreite der Bewertungen der untersuchten Einrichtungen



= Zufriedenheitsfaktor einer Einrichtung



Ferner wurden die Angehörigen um eine Einschätzung des Verhaltens ihres Angehörigen seit Einzug in die Hausgemeinschaft gebeten. Rund die Hälfte der Befragten gab an, dass sich das Verhalten ihres Angehörigen durch den Einzug in die Hausgemeinschaft verändert habe. Die andere Hälfte der Befragten konnte keine Veränderungen im Verhalten ihres Angehörigen feststellen.



Abb. 70



Angehörige: "Hat sich das Verhalten Ihres Angehörigen durch den Einzug in die Hausgemeinschaft verändert?"



100 90 80 70



Prozent



60



50,5



49,5



ja



nein



50 40 30 20 10 0



(N = 91 Angehörige)



127



Jene Angehörige, die die Frage nach einer Verhaltensänderung mit "ja" beantwortet haben, nannten sowohl positive als auch negative Veränderungen.29 Dabei überwogen Angaben zu positiven Verhaltensänderungen mit einer Anzahl von 35 (absolut) deutlich gegenüber den Angaben zu negativen Verhaltensänderungen (insgesamt 17).



Positive Veränderungen, Veränderungen die von den Angehörigen am häufigsten genannt wurden, sind:



 Bewohner ist zufrieden, ausgeglichener, besser gestimmt und/oder weniger depressiv (15 Nennungen)  Bewohner ist aktiver, geselliger (7 Nennungen)  der Gesundheitszustand des Bewohners hat sich verbessert/stabilisiert (geistig und/oder körperlich) (7 Nennungen)  positive Veränderungen im Allgemeinen (6 Nennungen)



Die am häufigsten genannten negativen negativen Veränderungen bezogen sich vor allem auf eine Verschlechterung des Gesundheitszustands in geistiger oder körperlicher Hinsicht (insgesamt 10 Nennungen). Weitere negative Veränderungen betrafen:



 Bewohner ist häufig unzufrieden (4 Nennungen)  Bewohner ist teilnahmslos (3 Nennungen)



Es



muss



dabei



jedoch



berücksichtigt



werden,



dass



eine



Verschlechterung



des



Gesundheitszustandes nur zum Teil durch das Einrichtungskonzept selbst sowie die Pflege- und Betreuungsqualität beeinflusst werden kann. Gerade bei Bewohnern mit demenziellen Erkrankungen längerfristiger



lässt



sich



Perspektive



mitunter ist



zwar



aber



eine



gewisse



dennoch



Stabilisierung



mit



einer



erreichen.



Verschlechterung



Unter des



Gesundheitszustandes bzw. des Allgemeinzustandes zu rechnen. Dies gilt natürlich auch für Bewohner mit chronischen Erkrankungen und Multimorbidität.



Neben diesen Angaben zu eventuellen Verhaltensänderungen des Bewohners seit Einzug in die Hausgemeinschaft bzw. Wohngruppe wurden die Angehörigen zu bestimmten Aspekten der Versorgungssituation des Bewohners vor und nach Einzug in die Einrichtung befragt.



Nach Angaben der Angehörigen lebte die Mehrzahl der Bewohner vor dem Einzug in die Hausgemeinschaft zuhause (rund 85%) bzw. bei Angehörigen (rund 4%). Die übrigen Bewohner lebten vorher bereits in einer anderen Einrichtung (rund 10%).



29



Insgesamt wurden nähere Angaben zu Verhaltensänderungen von 43 Personen gemacht. Die jeweiligen Beschreibungen erfolgten im Freitext.
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Abb. 71
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Im Weiteren sollten die Angehörigen die Versorgungssituation des Bewohners sowie bestimmte Aspekte seines Verhaltens und Befindens vor Einzug in die Hausgemeinschaft mit dem jetzigen Zustand vergleichen. Die Ergebnisse dieses Befragungsteils sind in Abb. 72 dargestellt:



Abb. 72



Angehörige / Bewertung der jetzigen Versorgungssituation des Bewohners im Vergleich zu vorheriger Versorgungssituation
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(N = 80 Angehörige)



Mit "eindeutig besser" wurden von den Angehörigen die emotionale Befindlichkeit des Bewohners (35 %) und die Betreuungsintensität (49 %) bewertet. Rund ein Drittel der Befragten (29%) bewerteten das bauliche und räumliche Umfeld mit "eindeutig besser".



Eindeutig verschlechtert hat sich aus Sicht der Angehörigen bei ca. einem Drittel der Bewohner (34%) die körperliche Verfassung. Eine eindeutige Verschlechterung wird zudem mit Blick auf die geistigen Verfassung des Bewohners (27 %) sowie seine Aktivität (25 %) seit Einzug in die Hausgemeinschaften gesehen.



Diese



Angaben



korrespondieren



teilweise



mit



den



im



vorhergehenden



Abschnitt



beschriebenen negativen Veränderungen seit Einzug in die Hausgemeinschaft, vor allem was die Einschätzung der körperlichen und geistigen Verfassung betrifft. Interessant sind hingegen die Angaben bezüglich der Aktivität des Bewohners, die aus der Sicht der Angehörigen bei 14% der Bewohner "etwas schlechter" und bei 25% der Bewohner sogar "eindeutig schlechter" geworden ist.



Anzunehmen ist hier zwar ein Zusammenhang mit der Verschlechterung der körperlichen und/oder geistigen Verfassung des Bewohners allgemein. Dennoch erscheint ein Anteil von insgesamt 39% im Bereich "Verschlechterung der Aktivität" gerade unter Berücksichtigung der von Hausgemeinschaften angestrebten Aktivierung des Bewohners relativ hoch. Damit können diese Angaben auch als ein möglicher Ansatzpunkt zur Optimierung der Betreuung von Bewohnern in Hausgemeinschaften in dem Sinne gesehen werden, dass einer gezielten Aktivierung der Bewohner (noch) größere Beachtung geschenkt werden sollte.



Abschließend wurden die Angehörigen gefragt, ob sie die Hausgemeinschaft an Verwandte, Freunde oder Bekannte weiterempfehlen würden.
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Abb. 73



Angehörige / "Würden Sie die Hausgemeinschaft an Verwandte/ Freunde/Bekannte weiterempfehlen?"
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Rund 80 % der Befragten bejahten diese Frage eindeutig; weitere rund 16 % antworteten mit "eher ja". Lediglich rund 4 % der Angehörigen würden die Hausgemeinschaft eher nicht bzw. nicht an Verwandte, Freunde oder Bekannte weiterempfehlen. Diese Angaben sprechen eindeutig für eine hohe Zufriedenheit der Angehörigen mit der gewählten Versorgungsform sowie im engeren Sinne mit der jeweiligen Hausgemeinschaft bzw. Wohngruppe.



8.2



Bewertung durch die befragten Mitarbeiter



Im Rahmen der schriftlichen Mitarbeiterbefragung wurde zunächst um eine Bewertung des Gesamtkonzepts der jeweiligen Hausgemeinschaften bzw. Wohngruppen gebeten. Dabei zeigte sich, dass das Konzept von der überwiegenden Anzahl der befragten Mitarbeiter mit "sehr gut" (rund 34%) und "gut" (rund 43%) bewertet wird.



Als "zufrieden stellend" bewertet rund ein Fünftel der Befragten das umgesetzte Konzept (21%); lediglich 3 % der Mitarbeiter haben auf diese Frage mit "ausreichend" (2,0 %) oder "unzureichend" (1,0 %) geantwortet.
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Abb. 74



Mitarbeiter / "Wie bewerten Sie das in der Hausgemeinschaft umgesetzte Konzept?"
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(N = 101 Mitarbeiter)



Geringfügige Unterschiede zeigen sich mit Blick auf die Bewertung der Mitarbeiter der einzelnen Einrichtungen, wobei die Bewertungen auch hier eindeutig im positiven Bereich liegen.



Abb. 75



Bewertung des in der Hausgemeinschaft umgesetzten Konzepts durch die Mitarbeiter nach Einrichtungen



sehr gut



gut



zufrieden stellend



ausreichend



unzureichend



Bandbreite der Bewertungen der untersuchten Einrichtungen



= Zufriedenheitsfaktor einer Einrichtung



Die Mitarbeiter der untersuchten Hausgemeinschaften wurden im Weiteren nach den besonderen Stärken und Schwächen des in ihrer Einrichtung umgesetzten Konzeptes befragt. Bei dieser Frage bestanden keine Antwortvorgaben, d.h. die Mitarbeiter konnten im Freitext jene Themen ansprechen, die ihnen persönlich besonders wichtig erschienen. 132



Als besondere Stärken und Schwächen des umgesetzten Hausgemeinschaftskonzepts wurden folgende Themen genannt:



Abb. 76



Besondere Stärken und Schwächen der Hausgemeinschaft aus Sicht der Mitarbeiter



Besondere Stärken der Hausgemeinschaft



Schwächen der Hausgemeinschaft



Häufigste Nennungen:



Häufigste Nennungen:







familiäre Atmosphäre (33 Nennungen)











Leben in der Gemeinschaft, Zusammengehörigkeitsgefühl (28 Nennungen)



zu wenig Personal bzw. zu wenig Zeit für die Bewohner (14 Nennungen)







häufige bzw. leicht auftretende Konflikte zwischen den Bewohnern (z. B. zwischen geistig "fitten" und demenziell erkrankten Bewohnern) (14 Nennungen)







häufig schwierige Integration neuer Bewohner in die bestehende Gruppe (5 Nennungen)







hohe Arbeitsbelastung (4 Nennungen)







Einbindung der Bewohner in Alltagsaktivitäten (19 Nennungen)







Betreuungsangebot (18 Nennungen)







überschaubare/kleine Gruppengröße (14 Nennungen)







häusliches Ambiente, Wohnküche als "Lebensmittelpunkt", bauliche Gestaltung (11 Nennungen)







gute Teamarbeit (10 Nennungen)







Erhalt/Förderung der Selbständigkeit der Bewohner (6 Nennungen)



Insgesamt überwogen die Angaben zu den Stärken des Hausgemeinschaftskonzeptes mit 139 Nennungen (absolut) eindeutig gegenüber den genannten Schwächen (insgesamt 37 Nennungen).



Ebenso wie die befragten Angehörigen sehen die Mitarbeiter eine besondere Stärke der Hausgemeinschaft



in



der



dort



herrschenden



familiären



Atmosphäre.



Auch



die



überschaubare bzw. kleine Gruppengröße der Hausgemeinschaften sowie die Einbindung der Bewohner in Alltagsaktivitäten werden sowohl von den Mitarbeitern als auch von den Angehörigen als besondere Stärken benannt. Eine weitere besondere Stärke der Hausgemeinschaften wird von den befragten Mitarbeitern im "Leben in der Gemeinschaft" und einem "Zusammengehörigkeitsgefühl" gesehen.



Bei den Schwächen des umgesetzten Hausgemeinschaftskonzeptes wurden am häufigsten "wenig Personal bzw. zu wenig Zeit für die Bewohner" genannt sowie "Konflikte zwischen Bewohnern". Ersteres ist ein Aspekt, der – unabhängig vom jeweils umgesetzten Konzept – wohl von den meisten Mitarbeitern im Bereich "Pflege" so gesehen wird. Letzteres lässt sich erfahrungsgemäß zwar auch in Einrichtungen mit traditionellen Organisationsstrukturen
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feststellen. Dennoch deutet dieses Ergebnis einmal mehr darauf hin, dass auch in gemeinschaftlich orientierten Wohnformen eine gezielte Gruppensteuerung erforderlich ist.



Im



Weiteren wurden



Hausgemeinschaft



die



Mitarbeiter



umgesetzten



um



Konzept



einen zu



Vergleich



herkömmlichen



zwischen



dem



stationären



in



ihrer



Angeboten



gebeten.



Abb. 77



Mitarbeiter / "Wie bewerten Sie das in Ihrer Hausgemeinschaft umgesetzte Konzept im Vergleich zu herkömmlichen stationären Angeboten?"
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(N = 96 Mitarbeiter)



Die Bewertungen liegen hier fast ausschließlich im positiven Bereich: Insgesamt wird das in den untersuchten Hausgemeinschaften umgesetzte Konzept von den dort tätigen Mitarbeitern im Vergleich zu herkömmlichen stationären Angeboten von rund 78% mit "eindeutig besser" oder zumindest "etwas besser" (rund 17%) bewertet. Lediglich rund 5% der Befragten antwortete mit "unentschieden". Eine negative Bewertung gab keiner der befragten Mitarbeiter ab.



Neben dieser eher allgemeinen Bewertung der Mitarbeiter wurden dann einzelne Aspekte erfragt, die im Vergleich zu herkömmlichen stationären Angeboten besonders gut oder besonders problematisch sind. Auch hier erfolgten die Angaben wieder im Freitext.
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Abb. 78



Besonders gute und besonders problematische Aspekte der Hausgemeinschaften im Vergleich zu herkömmlichen stationären Angeboten aus Sicht der Mitarbeiter



besonders gut



besonders problematisch



Häufigste Nennungen:



Häufigste Nennungen:







familiäre Atmosphäre, Leben in der Gemeinschaft (19 Nennungen)







abwechslungsreicher Tagesablauf, vielfältige Beschäftigungsangebote (18 Nennungen)







Einbindung der Bewohner in (Alltags-) Aktivitäten (15 Nennungen)







Mitbestimmungsmöglichkeiten für die Bewohner, individuelles Eingehen auf die Bewohner (10 Nennungen)







überschaubare/kleine Gruppengröße (7 Nennungen)







leicht auftretende Konflikte zwischen den Bewohnern (z. B. zwischen geistig "fitten" und demenziell erkrankten Bewohnern) (5 Nennungen)







zu wenig Personal bzw. zu wenig Zeit (4 Nennungen)



Insgesamt überwogen die Angaben zu besonders guten Aspekten der Hausgemeinschaften im Vergleich zu herkömmlichen Einrichtungen mit 69 Nennungen (absolut) deutlich gegenüber den genannten problematischen Aspekten (insgesamt 9 Nennungen).



Was als "besonders gut" wahrgenommen wird, ist überwiegend deckungsgleich mit den von den Mitarbeitern genannten Stärken der Hausgemeinschaft und bezieht sich insbesondere auf die familiären Atmosphäre, das Leben in Gemeinschaft sowie einen abwechslungsreicheren Tagesablauf, vielfältigeren Beschäftigungsangebote und eine bessere Einbindung und Mitbestimmung der Bewohner.



Ebenso bestehen bei den "besonders problematischen" Aspekten Parallelen zu den von den Mitarbeitern genannten Schwächen des Hausgemeinschaftskonzeptes. Genannt wurden hier erneut Konflikte zwischen Bewohnern sowie eine ungenügende Personalausstattung. Allerdings werden im Rahmen des Vergleiches zu herkömmlichen Einrichtungen insgesamt deutlich weniger Problembereiche angesprochen als bei der Frage nach den Schwächen der Hausgemeinschaft (hier insgesamt 9 Nennungen gegenüber 37 Nennungen zu den Schwächen des umgesetzten Konzepts).
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•



Bei der Einschätzung besonders positiver Aspekte des Hausgemeinschaftskonzeptes sowie dem sich daraus ergebenden Nutzen für die Bewohner bestehen deutliche Übereinstimmungen zwischen den befragten Mitarbeitern und den Angehörigen.



•



Als



besonders



positiv



wurde



die



hohe



Betreuungsqualität



und



Betreuungsintensität sowie eine Einbeziehung der Bewohner in Alltagsaktivitäten hervorgehoben. Letzteres war aus Sicht der Angehörigen vor allem dann der Fall, wenn in den Hausgemeinschaften gekocht wurde. •



Ein weiterer unmittelbarer Nutzen besteht aus Sicht der Mitarbeiter in einem Erhalt und einer Förderung der Selbständigkeit der Bewohner. Einige Angehörige stellten zudem eine Verbesserung der emotionalen Befindlichkeiten des Bewohners fest.



•



Problembereiche, die von den Angehörigen und den Mitarbeitern geäußert wurden, betreffen: •



Konflikte zwischen Bewohnern oder ggf. auch eine Überforderung bzw. zu starke Belastung der Bewohner v. a. in integrativen Gruppen



• •



zu wenig Personal und damit auch zu wenig Zeit für die Bewohner.



Aus der Sicht von aku können weitere Problembereiche im Zusammenhang mit den angebotenen Betreuungsleistungen darin gesehen werden, dass •



teilweise erhebliche Unterschiede in der Einbindung der Bewohner in Alltagsaktivitäten zwischen den verschiedenen Einrichtungen bestehen. Diese Einschätzung deckt sich zudem mit der Bewertung der Angehörigen zur Einbindung der Bewohner in der jeweils konkreten Einrichtung.



•



der Grad der Einbindung der Bewohner stark von der persönlichen und beruflichen Qualifikation der Präsenzkräfte sowie einer entsprechenden Anleitung und Einarbeitung abhängig ist.



•



Um diesen potentiellen Problembereichen entgegenzuwirken, sind Maßnahmen in den Bereichen: •



Belegungssteuerung/Gruppensteuerung



•



Arbeitsorganisation sowie



•



Qualifizierung und Anleitung erforderlich (vgl. dazu Kap. IV, 3; 4).
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9



Kompatibilität zwischen gesetzlichen Vorgaben und Anforderungen an Hausgemeinschaften Hausgemeinschaften



Zum Thema Kompatibilität zwischen gesetzlichen Vorgaben und Anforderungen an stationäre Hausgemeinschaften wurden die jeweiligen Leiter der Einrichtungen sowie ausgewählte Experten befragt. Im Zentrum des Interesses standen dabei mögliche Auflagen und notwendigen Ausnahmegenehmigungen zum Bau und Betrieb von Hausgemeinschaften ebenso wie bereits vorhandene Erfahrungen mit externen Prüfungen (MDK, Heimaufsicht bzw. Fachstellen für Pflege- und Behinderteneinrichtungen – Qualitätsentwicklung und Aufsicht (FQA), Gesundheitsamt).



Für



den



Bau



der



Hausgemeinschaften



waren



nach



Aussage



der



befragten



Einrichtungsleitungen keine Ausnahmen oder Sondergenehmigungen erforderlich, da das geplante Konzept bereits in der Planungsphase mit allen Beteiligten besprochen und diskutiert worden war. Eventuell erforderliche Auflagen konnten so bereits im Vorfeld berücksichtigt und beim Bau umgesetzt werden.



Dies



betraf



nach



Angaben



einer



Einrichtungsleitung



eine



dezentral



geplante



Wäscheversorgung, die wegen der fehlenden Trennung rein/unrein nicht genehmigt (nach Infektionsschutzgesetz §36). Ferner wurden in der Wohnküche jeweils eigene Handwaschbecken gefordert, was dann entsprechend geplant und umgesetzt werden konnte.



Nach



Aussage



von



Herrn



Röhrborn,



Hochtief



Projektentwicklung



GmbH,



wird



die



Genehmigung von Hausgemeinschaften häufig mit Auflagen unter Bezugnahme auf DIN 18024 (Teil 1 und 2) sowie DIN 18025 zum barrierefreien Bauen und zum Brandschutz verbunden.



Auflagen zum barrierefreien Bauen betreffen meist die Höhe der Türklinken und Lichtschalter (für Rollstuhlfahrer in Augenhöhe) und höhere Toiletten. Beim Brandschutz sind die häufigsten Themen:
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– Direktschaltung zur Feuerwehr – Kaminöfen – diese werden teilweise abgelehnt, da das Feuer gelöscht werden muss, wenn das Personal den Raum verlässt – Fluchtwegebeleuchtung auch in der Nacht – Fluchtwegebeschilderung – Fluchttüren (Forderung nach Überdachung) – Warnleuchten – Abschaltbarkeit der Küche, wenn das Personal den Raum verlässt.



Empfehlungen zur Planung von Hausgemeinschaften bezogen sich deshalb sowohl aus der Sicht der Einrichtungsleitungen als auch aus Sicht der befragten Experten grundsätzlich darauf, die zuständigen Behörden (Heimaufsicht bzw. FQA, Gesundheitsamt) frühzeitig mit einzubinden und zu informieren. Auf diese Weise könnten bereits im Vorfeld "strittige" Punkte geregelt werden, die dann im laufenden Betrieb nicht zu Problemen führen.



In diesem Zusammenhang wies Herr Röhrborn von der Hochtief Projektentwicklung GmbH besonders darauf hin, dass bei



Abstimmungsgesprächen unbedingt die jeweiligen



Ansprechpartner geklärt und auf die Verbindlichkeit der Absprachen geachtet werden solle.



Nach Aussage von Herrn Röhrborn seien viele der baulichen Vorschriften nicht eindeutig zu interpretieren oder aber stünden in einem eklatanten Widerspruch zur angestrebten Wohnlichkeit und Alltagsnormalität (z. B. Fluchtwegbeleuchtung auch in der Nacht, Desinfektionsspender in Bad und Toiletten). Zudem führten viele der Anforderungen zu Baukosten, die für die Träger schwierig in der Refinanzierung sind. Vor diesem Hintergrund könnte eine neutral besetzte Schiedsstelle zur Klärung von strittigen baulichen Fragen hilfreich sein.



Ein weiteres Thema waren die Erfahrungen der Hausgemeinschaften mit externen Prüfungen. Die "Spannweite" der Angaben der befragten Leitungskräfte reichte hier von "keine negativen Erfahrungen" bis "gute Erfahrungen." Eventuelle Beanstandungen bezogen sich meist nicht auf das Hausgemeinschaftskonzept selbst und wurden in der Regel als berechtigt angesehen (z. B. Hinweise des MDK zur Verbesserung der Pflegedokumentation).



Im Einzelnen wurde von den befragten Einrichtungsleitungen zum Thema "Erfahrungen mit externen Prüfungen" geäußert, dass
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– die Heimaufsicht bzw. FQA inzwischen vom Konzept begeistert sei – Heimaufsicht/FQA und MDK das Konzept positiv fänden; insbesondere auch was die Atmosphäre in den Hausgemeinschaften und die Einbindung der Bewohner betrifft – Heimaufsicht/FQA und MDK allgemein eine hohe Bewohnerzufriedenheit festgestellt hätten – der MDK das Konzept positiv bewertet und gute Noten vergeben habe.



In keiner der besuchten Einrichtungen wurden Schwierigkeiten oder Probleme mit externen Prüfsituationen thematisiert.



Bezüglich der Personalstruktur und der Personalorganisation seien zwar die heimrechtlichen Regelungen



und



hier



insbesondere



die



Fachkraftquote



sowie



eine



durchgehende



Fachkräftepräsenz Tag und Nacht einzuhalten. Die Präsenzkräfte werden hierbei als Pflegehilfskräfte



berücksichtigt. Durch



eine



über



die



einzelnen



Hausgemeinschaften



hinausgehende Pflegeorganisation stellt dies nach Aussage der befragen Heimaufsichten jedoch in der Praxis kein Problem dar.



Anders als häufig angenommen bestehen also keine grundsätzlichen Schwierigkeiten bei der Planung und Umsetzung von Hausgemeinschaften sowie der Kompatibilität zwischen gesetzlichen Vorgaben und Anforderungen an das Konzept. Gewisse Einschränkungen beziehen sich – wie oben erwähnt – auf bestimmte bauliche Anforderungen und die Einhaltung des Brandschutzes, was sich aber durch eine durchdachte Planung und eine frühzeitige Einbeziehung aller Beteiligten lösen lässt. Wichtig ist nur – dies wurde von allen befragten Einrichtungsleitungen und Experten deutlich betont – bereits in der Planungsphase das Gespräch mit den Behörden zu suchen und das geplante Konzept möglichst transparent darzulegen.



10



Etablierung von Hausgemeinschaften auf dem Pflegemarkt



Die Frage der Etablierung von Hausgemeinschaften auf dem Pflegemarkt ist ein komplexes Thema, dem im Rahmen dieses Gutachtens nur ansatzweise Rechnung getragen werden kann.



Der Begriff "Markt" bezeichnet in der Wirtschaft das Zusammentreffen von Angebot und Nachfrage von und nach einem Gut bzw. einer Dienstleistung. Beim Pflegemarkt geht es somit um das Zusammentreffen von Angebot und Nachfrage von und nach Pflegedienstleistungen.
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Die Inanspruchnahme und die Nachfrage von und nach Pflegedienstleistungen wird von einer Vielzahl von Bestimmungsfaktoren beeinflusst. Neben der Art, dem Umfang und der Qualität



der



Angebote



in



den



Regionen



spielen



Empfehlungen,



Preise



und



die



Zahlungsfähigkeit der Betroffenen sowie die gesamtwirtschaftliche Situation wie auch die Weiterentwicklung der Pflegeversicherung eine wichtige Rolle (z. B. Geld- im Verhältnis zu Sachleistung,



Leistungen



der



Pflegeversicherung



der



"Wohn-



bei



ambulanten



und



stationärer



Versorgung).



Im



Rahmen



Studie



und



Betreuungsformen



für



ältere



Menschen"



des



Landesseniorenrats Baden-Württemberg wurden Betroffene befragt, aus welchen Gründen sie sich für ein Pflegeheim entschieden haben. 30 Die folgende Abbildung stellt die Ergebnisse dar:



Abb. 79



Entscheidungsgründe von Betroffenen für das Pflegeheim 31



32,7



Ausstattung des Zimmers/der Wohnung



51,0



Lage



68,3



Nähe zum früheren Wohnort/zu Angehörigen angebotene Pflege-/Betreuungsleistungen



35,6 29,8



Empfehlung vom Arzt/Krankenhaus



34,6



Empfehlung von Angehörigen Anbieter hat im Vergleich zu anderen den besten Eindruck hinterlassen



25,0 7,7



Preis



53,8



Anbieter war bereits bekannt es standen keine weiteren Angebote zur Auswahl / eizigster Anbieter am Ort



12,5 18,3
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Interviews Bewohner Pflegeheim (n = 104) aku GmbH, Bad Dürrheim, © 2007



Bei der Entscheidung für das derzeit genutzte Pflegeheim spielten die Nähe zum früheren Wohnort bzw. zu Angehörigen, die Bekanntheit des Anbieters sowie die Lage eine entscheidende Rolle. Als weitere wichtige Auswahlkriterien wurden die angebotenen Pflegeund Betreuungsleistungen, Empfehlungen von Angehörigen sowie die Ausstattung des Zimmers bzw. der Wohnung genannt.



Die jeweils angebotenen Pflege- und Betreuungsleistungen, die auf der konzeptionellen Ausrichtung der Einrichtung basieren, sind damit ein Bestimmungsfaktor, jedoch nicht der einzige. 30 31



Landesseniorenrat Baden-Württemberg (2008). Bei dieser Frage waren Mehrfachnennungen möglich. Die Prozentangaben beziehen sich auf die Anzahl der befragten Personen (n), nicht auf die Anzahl der Nennungen.
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Wie die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung zeigen, besteht für das Konzept "Hausgemeinschaft" von Seiten der Angehörigen und der Mitarbeiter, zunehmend aber auch von Seiten der Prüfbehörden, eine hohe Akzeptanz. Auch einige der befragten Bewohner äußerten sich sehr zufrieden über "ihre" Einrichtung.



So sehen Angehörige und Mitarbeiter in Hausgemeinschaftskonzepten insbesondere folgende Stärken: familiäre Atmosphäre, Leben in der Gemeinschaft, Einbindung der Bewohner in Alltagsaktivitäten und überschaubare Gruppengröße. Die Akzeptanz der Angehörigen wird zudem durch die gute Auslastung der vollstationären Pflegeplätze der untersuchten Einrichtungen bestätigt, die 2009 zwischen 96% und 100% lag.



Von Seiten der Prüfbehörden wurden ähnliche Aspekte benannt. Nach Ansicht von Frau RostUde (FQA Schwaben), bieten Hausgemeinschaften eine höhere Lebensqualität für die Bewohner. Dies betrifft insbesondere die Beziehungsgestaltung zwischen allen Beteiligten: So seien nicht nur intensive Beziehungen zwischen Bewohnern und Präsenzkräften möglich, sondern auch zwischen Angehörigen und Präsenzkräften.



Als einen weiteren positiven Aspekt nannten sowohl die befragten Vertreter der FQA, des MDK und der LAGFW die Möglichkeiten der Bewohner zur Mitwirkung und Teilhabe. Gerade demenziell Erkrankte hätten innerhalb dieser Wohnform die Möglichkeit – so Frau Dr. Schmidt (MDK) – sich in alltagsnahe Tätigkeiten und Abläufe einzubringen und erfahren dadurch Bestätigung. Die "Pflege" stehe dabei nicht mehr elementar im Mittelpunkt, sondern das Leben habe Vorrang. Insbesondere Aktivitäten wie z. B. gemeinsames Kochen vermittelten Lebensqualität. Laut den Vertretern der LAGFW seien bei demenziell erkrankten Bewohnern Weglauftendenzen deutlich geringer, da sie entsprechende Beschäftigungsangebote oder Ablenkung erhielten.



Die Etablierung von Hausgemeinschaften auf dem Pflegemarkt ist jedoch auch davon abhängig, ob es auf dem Pflegemarkt die entsprechenden Angebote gibt. Dies ist vor allem im Zusammenhang mit der Bedeutung der Wohnortnähe für die Inanspruchnahme von Angeboten durch Pflegebedürftige und Angehörige von Bedeutung.



Vor diesem Hintergrund wurden Vertreter der LAGFW und des bpa befragt, die auf Landesebene die Angebotsseite repräsentieren:



Aus Sicht der Verbände hat sich das Hausgemeinschaftskonzept insbesondere bei der Pflege und



Betreuung



von



demenziell



erkrankten



Menschen



bewährt.



Neben



den



Hausgemeinschaftskonzepten seien andere konzeptionelle Schwerpunkte aber ebenfalls als bedarfsgerecht und sinnvoll zu betrachten wie z. B. Gemeinwesenorientierung sowie 141



Intensivpflege, Pflege und Betreuung schwerst demenziell erkrankte Menschen, bei dem der Pflege- und Betreuungsprozess im Fokus steht, sowie Palliativpflege.



Andererseits sehen die Vertreter der Verbände folgende Hemmnisse, die einer Etablierung des Hausgemeinschaftskonzepts eher entgegenstehen könnten:



Zum einen fehlten insbesondere bei bestehenden Einrichtungen häufig die baulichen Voraussetzungen zur Umsetzung des Haus- bzw. Wohngruppenkonzepts (vor allem die notwendigen Flächen im Wohnküchenbereich). Ferner wird aufgrund der vorliegenden finanziellen Rahmenbedingungen und Personalschlüssel in Bayern – vor allem im Bereich der Hauswirtschaft



–



die



Abdeckung



der



notwendigen



Personalanwesenheiten



in



den



Hausgemeinschaften als schwierig erachtet.



Ein weiteres potenzielles Problem sieht Frau Rost-Ude (FQA Schwaben) darin, dass bei der Umsetzung von Hausgemeinschaftskonzepten von Seiten der Einrichtung ein höherer Organisationsaufwand erforderlich sei. Dies ergibt sich unter anderem aus der notwendigen Delegation von Kompetenzen und Verantwortungen. Die einzelnen Zuständigkeiten müssten genau geklärt werden.



Abschließend sprachen sich die Vertreter der LAGFW dafür aus, den Trägern die Entscheidung und auch den Handlungsspielraum für die konzeptionelle Ausgestaltung ihrer Einrichtungen zu überlassen und die Regulierungen auf ein notwendiges Maß zu beschränken. Dies sei auch im Hinblick auf die demographische Entwicklungen (z. B. höheres Eintrittsalter, kürzere Verweildauer, mehr Singlehaushalte) sowie das damit verbundene unterschiedliche Nachfrageverhalten in den Regionen geboten.
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IV



Fazit



1



Konzeptionelle Gestaltung von Hausgemeinschaften und Umsetzung der der Konzepte in die Praxis



1.1



Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei der konzeptionellen Gestaltung



Die Untersuchung in den sechs Einrichtungen zeigt eine große Bandbreite der umgesetzten Konzepte



auf.



Nachfolgend



werden



zunächst



die



gemeinsamen



Merkmale



zusammenfassend beschrieben und daran anschließend die wesentlichen Unterschiede der umgesetzten Konzepte herausgearbeitet.



•



Normalität und Alltagsorientierung als konzeptionelle Leitziele Mit dem Hausgemeinschafts- bzw. Wohngruppenkonzept verfolgen alle Einrichtungen als wesentliches konzeptionelles Leitziel die Aufrechterhaltung einer Tagesstruktur, die sich an der Normalität des Alltags der Bewohner orientiert.



•



Integrativ ausgerichtete Betreuungskonzepte Die Betreuungskonzepte der Einrichtungen sind überwiegend integrativ ausgerichtet. Auch



demenziell



erkrankte



Bewohner



werden



vorrangig



integrativ



betreut.



Ein



segregativer Ansatz wurde ausschließlich für spezielle Demenzwohngruppen für Bewohner mit einer fortgeschrittenen bzw. schweren Demenzerkrankung gewählt.



•



Präsenzkräfte organisieren die Speisenversorgung und begleiten das Zusammenleben der Bewohner in den Wohnküchen. Wohnküchen In allen beteiligten Pflegeeinrichtungen sind Präsenzkräfte rund um das Thema Speisenversorgung



der



Bewohner



eingesetzt



und



übernehmen



alle



damit



in



Zusammenhang stehenden Versorgungs- und Betreuungsaufgaben.



•



vorwiegend dezentral dezentral organisierte Speisen Speisenversorgung Im Vergleich zu traditionell organisierten Pflegeeinrichtungen ist die Hauswirtschaft, und hier vor allem die Speisenversorgung, tendenziell eher dezentral organisiert. Frühstück und Abendessen werden in allen Einrichtungen in der Hausgemeinschaft bzw. Wohngruppe zubereitet. Ebenso werden beim Mittagessen in den meisten Einrichtungen zumindest Teilkomponenten



zubereitet,



wenn



nicht



Hausgemeinschaft gekocht wird.
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das



komplette



Mittagessen



in



der



•



Ein gemeinsamer EssEss-, WohnWohn- und Aufenthaltsbereich bildet das Kernstück jeder Hausgemeinschaft bzw. Wohngruppe.



Wesentliche Unterschiede zwischen den untersuchten Einrichtungen bestehen hingegen mit Blick auf folgende Merkmale:



•



Gruppengrößen Die Gruppengröße in drei der sechs Hausgemeinschaften, dem Haus Perlenbach Schönwald, dem Seniorenzentrum Chiemgau-Stift Inzell und dem Senioren Service-Haus Fuchsmühl, liegt bei jeweils 12 bis 14 Plätzen. In den Hausgemeinschaften des AWO Seniorenzentrums Christian-Dierig-Haus, Augsburg, lag eine Gruppengröße von 10 bis 13 Plätzen vor. Vergleichsweise groß sind demgegenüber die Gruppen im Luise-Kiesselbach Haus, München, mit 27 bzw. 48 Plätzen. Im BRK Senioren-Wohn- und Pflegeheim Plattling, welches als einzige der untersuchten Einrichtungen ein Wohngruppenkonzept innerhalb eines bestehenden, älteren Gebäudes umgesetzt hat, liegen die Gruppengrößen zwischen 11 und 21 Plätzen.



Grad der Dezentralisierung der der Hauswirtschaft Unterschiede zwischen den untersuchten Einrichtungen bestehen bezüglich des Grades der Dezentralisierung der Hauswirtschaft. Am stärksten betrifft dies die Organisation der Speisenversorgung, wie folgende Abbildung zeigt:



Abb. 80



Organisation der Speisenversorgung in den Einrichtungen 6



Anzahl Einrichtungen



•



5



4



3



3



3



komplette Speisenzubereitung dezentral in den Hausgemeinschaften



kompletter/teilweiser Bezug des Mittagessens über Zentralküche/Caterer



2



1



0



Lediglich in drei der sechs Einrichtungen werden sämtliche Mahlzeiten in der Hausgemeinschaft zubereitet. In den drei anderen Einrichtungen erfolgt entweder ein 144



zentraler Bezug des Mittagessens oder aber das Mittagessen wird tageweise über einen Caterer bezogen.



Unterschiede bestehen im Weiteren bei der Organisation der Wäscheversorgung, wobei nur in einer Einrichtung, in Haus Perlenbach, die gesamte Wäsche innerhalb der Hausgemeinschaft



gewaschen



wird.



In



allen



anderen



Einrichtungen



ist



die



Wäscheversorgung zentral organisiert und zwar entweder über die hauseigene Wäscherei oder Fremdvergabe. Das Verteilen und Einsortierten der Bewohnerwäsche wird aber generell von den Mitarbeitern der Einrichtung bzw. den Bewohnern selbst übernommen.



Abb. 81



Organisation der Wäscheversorgung in den Einrichtungen



Anzahl Einrichtungen



6



5



4



3 2



2



komplett durch Fremdwäscherei



teilweise eigene zentrale Wäscherei / teilweise Fremdwäscherei



2 1



1



komplett in den Hausgemeinschaften



komplett durch eigene zentrale Wäscherei



1



0



Vergleichbares gilt für die Hausreinigung. Auch hier wird nur in einer Einrichtung, ebenfalls in Haus Perlenbach, die gesamte Reinigung dezentral organisiert. Alle anderen Einrichtungen haben einen zentralen Reinigungsdienst bzw. nehmen eine Fremdfirma in Anspruch.
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Abb. 82



Organisation des Reinigungsdienstes in den Einrichtungen



Anzahl Einrichtungen



6



5



4 3



3



2



2 1



1



0 komplett in den Hausgemeinschaften



•



komplett durch eigenen Reinigungsdienst



komplett durch Fremdreinigung



teilweise eigener Reinigungsdienst/ teilweise Fremdreinigung



Aufgabenschwerpunkte Aufgabenschwerpunkte und –umfang der Präsenzkräfte Aufgabenschwerpunkte und -umfang der Präsenzkräfte unterscheiden sich insbesondere im Hinblick auf die Zubereitung des Mittagessens sowie den Anteil der pflegerischen Tätigkeiten. Im Haus Perlenbach gehört die komplette Zubereitung aller Mahlzeiten zum Aufgabenspektrum der Präsenzkräfte, in den anderen Einrichtungen beschränkt sich die Aufgabe der Präsenzkräfte auf die Zubereitung von Frühstück und Abendessen sowie von einzelnen Komponenten bzw. an ausgewählten Tagen in der Woche auf die Zubereitung des Mittagessens.



Grundpflegerische



Tätigkeiten



werden



von



den



Präsenzkräften



fast



aller



Haus-



gemeinschaften in mehr oder weniger großem Umfang übernommen. Im LuiseKiesselbach-Haus und im BRK Senioren- Wohn- und Pflegeheim Plattling beschränken sich die pflegerischen Tätigkeiten der Präsenzkräfte hingegen ausschließlich auf Hilfestellungen bei der Ernährung und Flüssigkeitsversorgung.



Betreuungsangebote in Kombination mit der hauswirtschaftlichen Leistungserstellung werden



von



den



Präsenzkräften



in



fünf



der



sechs



untersuchten



Einrichtungen



durchgeführt. Eine Einrichtung, das Luise-Kiesselbach-Haus in München, setzt dafür spezielle Betreuungskräfte ein.



Versucht man die Konzepte zu klassifizieren, klassifizieren so handelt es sich nach Auffassung von aku bei drei der Konzepte um Hausgemeinschaften nach der KDA-Definition und zwar bei den Einrichtungen Haus Perlenbach, Chiemgau-Stift Inzell und Senioren-Servicehaus Fuchsmühl, 146



wobei Haus Perlenbach dem KDA-Ansatz am nächsten kommt. Bei den Einrichtungen LuiseKiesselbach-Haus München und BRK-Senioren-Wohn- und Pflegeheim Plattling handelt es sich im Hinblick auf den Denzentralisierungsgrad im Bereich der Hauswirtschaft und die aufgabenteilige Arbeitsweise zwischen Hauswirtschaft und Pflege um alltagsorientierte Wohngruppenkonzepte. Wohngruppenkonzepte Beim AWO-Seniorenzentrum Christian-Dierig-Haus, das sein Konzept als Wohngruppenpflege definiert, besteht eine Mischform zwischen Hausgemeinschaften und alltagsorientierten Wohngruppenkonzepten.



1.2



Diskussion wesentlicher Konzeptmerkmale



Wesentliche Bestimmungsfaktoren der konzeptionellen Ausrichtung von Hausgemeinschaften sind die Zielgruppe, die Gruppengröße sowie der Grad der Dezentralisierung der Speisenversorgung. Nach Ansicht von aku gibt es dabei kein besseres oder schlechteres Konzept. Vielmehr kommt es darauf an, dass sich die Leitungskräfte bewusst für ein Konzept entscheiden und dann die Architektur, die Betriebsorganisation sowie die Qualifizierung des Personals darauf abgestimmt werden.



Nachfolgend sollen hier nochmals zusammenfassend die wesentlichen VorVor- und Nachteile der unterschiedlichen Konzeptmerkmale aufgezeigt werden.



Zielgruppe der Hausgemeinschaft Das Konzeptmerkmal "Zielgruppe" betrifft in erster Linie die Entscheidung für eine integrativ oder segregativ ausgerichtete Belegung der Hausgemeinschaften bzw. Wohngruppen.



Die Vorteile einer integrativen Belegung liegen unter organisatorischer Perspektive zunächst in einer höheren Flexibilität der Leitungskräfte bei der Heimaufnahme und der damit verbundenen schnelleren Belegungsmöglichkeit.



Für die Betreuung und Versorgung der Bewohner ergibt sich im Weiteren der Vorteil, dass sich – gerade auch wegen der unterschiedlichen Grade an Pflegebedürftigkeit und der im unterschiedlichen Maße vorhandenen Ressourcen – Bewohner gegenseitig unterstützen und anleiten können. Dies scheint allerdings nur zu funktionieren, wenn die Bewohner von Beginn an dazu angeregt werden, sich gegenseitig Hilfestellungen zu geben.



Zudem



sind



gerade



bei



integrativen



Gruppen



eine



zielgerichtete



Förderung



des



Gemeinschaftsgefühls, der Gruppenzusammengehörigkeit aber auch eine rechtzeitige
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Intervention bei Störungen von großer Bedeutung, da sonst "schwächere" Bewohner mitunter ausgegrenzt oder sogar diskriminiert werden.



Berücksichtigt werden muss auch, dass sich Gruppen über die Zeit verändern und sich so z. B. der Allgemeinzustand eines Großteils der Gruppenmitglieder verschlechtert, Fähigkeiten zum aktiven Handeln abnehmen usw. Aus der Sicht von aku sollten deshalb auch bei einem integrativen Ansatz Möglichkeiten zur Steuerung der Gruppenzusammensetzung erkannt und genutzt werden.



Die Vorteile einer segregative Belegung wurden von den befragten Leitungskräften und Mitarbeitern vor allem darin gesehen, dass durch die homogenere Zusammensetzung der Gruppe (hier überwiegend Bewohner mit demenziellen Erkrankungen) den Interessen und Bedarfen der Bewohner stärker Rechnung getragen werden könne.



Ein weiterer Vorteil, der sich in diesem Zusammenhang ergibt, liegt in einer nur selten feststellbaren



Ausgrenzung



oder



Diskriminierung



einzelner



Gruppenmitglieder.



Verhaltensauffälligkeiten werden entweder eher toleriert oder aber gar nicht als solche wahrgenommen. Dadurch sind diese Gruppen unter Umständen leichter zu steuern als integrative Gruppen.



Bei der Planung von segregativen Gruppen für Bewohner mit schweren Demenzen muss allerdings immer berücksichtigt werden, dass eine hohe Präsenz gewährleistet ist, da der Betreuungs-, Beaufsichtigungs- und Anleitungsbedarf insgesamt relativ hoch ist. Auch ist eine Aktivierung der Bewohner in großem Umfang und meist in allen Bereichen erforderlich. Hauswirtschaftliche Tätigkeiten können von den Bewohnern in eher geringen Anteilen bzw. nur unter Anleitung übernommen werden und dienen dann in erster Linie der Beschäftigung und Aktivierung. Der Personaleinsatz muss dementsprechend höher sein als in integrativen Gruppen mit weniger pflegebedürftigen und selbständigeren Bewohnern.



In einigen segregativen Gruppen lebten auch Bewohner mit leichter Demenz und ebenso einige wenige Bewohner ohne kognitive Einschränkungen. Dies war dann der Fall, wenn Bewohner gemeinsam mit Ehepartnern/Familienangehörigen in die Hausgemeinschaft gezogen waren oder aber zum Zeitpunkt des Einzuges kein anderer Platz vorhanden war.



Eine klare Trennung in integrative und segregative Hausgemeinschaften lässt sich in der Praxis offensichtlich nicht umsetzen bzw. wird auch nicht umgesetzt, da sich die einzelnen Bewohner aber auch die gesamte Gruppe über die Zeit verändern, freiwerdende Plätze belegt werden müssen, man nicht unbedingt sofort den "geeigneten" Bewohner für eine vorhandene Hausgemeinschaft findet usw. 148



Gruppengröße Die Entscheidung für die "richtige" Gruppengröße steht in einem Spannungsfeld zwischen inhaltlich fachlichen Aspekten und Personalabdeckung bzw. zur Verfügung stehenden Personalbudget.



Die Erfahrungen in den besuchten Einrichtungen haben gezeigt, dass kleine oder große Gruppen nicht per se besser oder schlechter für die Betreuung und Versorgung der Bewohner sind. Der Träger muss sich lediglich im Vorfeld darüber im Klaren sein, welche Konzeptmerkmale er verwirklichen will. Darauf aufbauend ist dann zu entscheiden, mit welcher Gruppengröße eine Umsetzung des Konzepts machbar ist.



Für eine kleine Gruppengröße Gruppengröße mit maximal 12 bis 14 Bewohnern haben sich unter fachlichen Gesichtspunkten eine Vielzahl der befragten Experten und Leitungskräfte aber auch Mitarbeiter ausgesprochen.



Von einer kleinen Gruppengröße würden dabei insbesondere demenziell erkrankte Bewohner profitieren, da die Betreuungsmöglichkeiten umfangreicher und intensiver seien. Des Weiteren ist das tägliche Kochen in kleinen Hausgemeinschaften besser umzusetzen, vor allem, was die Einbindung der Bewohner in Alltagsaktivitäten betrifft. Von den befragten Angehörigen wurden eine überschaubare bzw. kleine Gruppengröße sowie eine familiäre Atmosphäre als wesentliche Stärken von Hausgemeinschaften benannt. Dies wurde auch von den Vertretern der LAGFW bestätigt.



Aus der Sicht von aku sind diese Vorteile einer kleinen Gruppengröße, die sich hier vor allem auf eine Betreuung und Aktivierung der Bewohner beziehen, durchaus gegeben. Allerdings wurde im Rahmen der teilnehmenden Beobachtungen auch bei relativ kleinen Gruppen festgestellt, dass hinsichtlich der Betreuung und Aktivierung deutliche Optimierungspotentiale bestehen.



In welchem Umfang geeignete Formen der Betreuung und Aktivierung umgesetzt werden (können), ist so z. B. deutlich vom Anteil pflegerischer Aufgaben an der Arbeit der Präsenzkräfte abhängig.



Eine kleine Gruppengröße allein ist deshalb nicht automatisch ein Qualitätsmerkmal. Allerdings erleichtert eine solche Struktur die Umsetzung einer qualitativ hochwertigen Betreuung der Bewohner, da die Gruppen überschaubarer sind und gegebenenfalls individueller auf einzelne Bewohner eingegangen werden kann.
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Es darf im Weiteren nicht übersehen werden, dass es natürlich Bewohner gibt, die anonymere Strukturen bzw. das Leben in größeren Gruppen vorziehen. Wesentlich ist deshalb in erster Linie, eine der Zielgruppe angemessene Gruppengröße zu finden. Gerade für Bewohner mit mittelgradiger und – je nach Krankheitsbild – auch schwerer Demenz scheint allerdings eine relativ kleine Gruppengröße von Vorteil zu sein. Für Bewohner mit schwerster Demenz war ein solcher Vorteil nicht in jedem Fall erkennbar. Offensichtlich profitieren diese Bewohner deutlich stärker von einer intensiven Einzelbetreuung, was auch innerhalb größerer Gruppen oder innerhalb einer Tischgemeinschaft möglich ist.



Während der oben beschriebe Vorteil kleiner Gruppen sich direkt auf die Betreuung der Bewohner bezieht, erscheinen größere Gruppen mit einer Bewohnerzahl ab 15 Bewohnern vor allem mit Blick auf organisatorische Aspekte von Vorteil. Ein wesentlicher Vorteil größerer bzw. großer Gruppen liegt so nach Ansicht der befragten Leitungsverantwortlichen in der Organisation des Personaleinsatzes auf der Grundlage des bestehenden Personalschlüssels Pflege/Hauswirtschaft.



Zudem ist ein stark aufgabenteiliges Konzept, bei dem die Pflege von der Hauswirtschaft und Betreuung getrennt ist, nur bei größeren Gruppen umsetzbar. Ein solches Konzept bietet für Bewohner (und Angehörige) sicher ebenfalls Vorteile, da die Präsenzkräfte nicht durch pflegerische Tätigkeiten und Reinigungsarbeiten in den Bewohnerzimmern in Anspruch genommen werden. Sie sind kontinuierlich im Wohn-/Aufenthaltsbereich anwesend und stehen als Ansprechpartner zur Verfügung. Gerade für Bewohner mit demenziellen Erkrankungen



ergeben



sich



daraus



sicher



ebenfalls



günstige



Betreuungs-



und



Versorgungsstrukturen.



Andererseits erscheint in Hausgemeinschaften bzw. Wohngruppen mit relativ selbständigen Bewohnern eine kontinuierliche Anwesenheit der Präsenzkraft nicht erforderlich. So wurde z. B. in einer Einrichtung beobachtet, dass die Bewohner – abgesehen von den gemeinsamen Mahlzeiten und dezentral stattfindenden Aktivitäten – ihren Tagesablauf weitgehend selbständig gestalteten und es im Tagesverlauf Zeiten gab, in denen sich keine bzw. kaum Bewohner in den Gemeinschaftsbereichen aufhielten.



Deutlich gezeigt hat sich im Verlauf der Untersuchung, dass die Gruppengröße, der Grad des arbeitsteiligen Arbeitens sowie der Grad an Zentralität bzw. Dezentralität in einem direkten Zusammenhang stehen: In Hausgemeinschaften bzw. Wohngruppen mit einer Gruppengröße ab 15 Bewohnern sind die Aufgaben von Pflege und Präsenz stärker arbeitsteilig organisiert als in kleinen Gruppen. Präsenzkräfte übernehmen dann z. B. abgesehen von der Versorgung der Bewohner mit Mahlzeiten keinerlei pflegerische Aufgaben. Hauswirtschaftliche Aufgaben werden zumindest in Teilbereichen tendenziell eher zentralisiert. 150



In Hausgemeinschaften mit einer kleinen Gruppengröße (12-14 Bewohner) sind die Präsenzkräfte hingegen immer mehr oder weniger in grundpflegerische Aufgaben involviert. Hauswirtschaftliche Leistungen werden vor allem im Bereich Speisenversorgung tendenziell eher dezentral erbracht.



Abb. 83 soll dazu noch einmal den Zusammenhang zwischen Gruppengröße und der Anwesenheit der Präsenz- und Pflegekräfte in den untersuchten Hausgemeinschaften verdeutlichen. Um eine Vergleichbarkeit zu ermöglichen, wurde hierzu der Anwesenheitsschlüssel der Präsenzkräfte auf die Zeitspanne 6:00 bis 22:00 Uhr umgerechnet.



Abb. 83



Anwesenheitsschlüssel an Werktagen nach Gruppengröße der untersuchten Hausgemeinschaften für die Zeitspanne 6:00 bis 22:00 Uhr



1:8 1:9



1 : 11 Präsenz Pflege insgesamt 1 : 16 1 : 23 1 : 35



an Werktagen



unter 15 Bewohner



ab 15 Bewohner



Organisation der Speisenversorgung



Das Konzeptmerkmal "Organisation der Speisenversorgung" betrifft den jeweiligen Grad an Zentralität bzw. Dezentralität, der in den untersuchten Einrichtungen umgesetzt wurde, und hier insbesondere die Organisation des Mittagessens.



Für eine dezentrale Organisation der Speisenversorgung sprechen aus der Sicht von aku folgende Aspekte: Die Abläufe sind insgesamt alltagsnäher und stärker an gewohnten häuslichen Abläufen orientiert. Dabei ist auch von Bedeutung, dass die Bewohner von der Speisenplanung über die Zubereitung bis hin zur Nachbereitung umfassend einbezogen und beteiligt werden können.
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Der Geruch nach frischem Kaffee, nach Kuchen oder einem deftigen Eintopf regt zudem die Sinne an und kann so auch als eine Form der basalen Stimulation verstanden werden, von der gerade Bewohner mit fortgeschrittener Demenz deutlich profitieren dürften. Die Bewohner erleben etwas Vertrautes und Alltägliches in ihrem unmittelbaren Umfeld, selbst wenn sie nicht mehr in der Lage dazu sind, aktiv an der Speisenzubereitung teilzunehmen.



Es darf nicht übersehen werden, dass gerade das Kochen des Mittagessens in den Hausgemeinschaften bei den Angehörigen auf eine sehr positive Resonanz stößt. Wie in Kapitel III, 1.1 beschrieben, wurde das Essen in Hausgemeinschaften mit dezentraler Speisenversorgung



von



den



Angehörigen



generell



besser



bewertet



als



in



Haus-



gemeinschaften mit zentraler Speisenversorgung. In Gesprächen mit Angehörigen während der Beobachtungen wurde häufig auch erwähnt, dass die Bewohner beim Kochen dabei sein könnten, selbst wenn sie sich nicht mehr aktiv beteiligen würden.



Mit der Dezentralisierung der Hauswirtschaft stehen zudem zusätzliche Stellenanteile aus der zentralen Hauswirtschaft zur Verfügung, was sich positiv auf die Präsenz in den Hausgemeinschaften auswirken kann. Ein weiterer Vorteil wird von den befragten Leitungsund Präsenzkräften in der Möglichkeit gesehen, zielgerichteter zu kochen bzw. den Mitteleinsatz auf den Bewohnerbedarf abstimmen zu können.



In einem zentralen Bezug des Mittagessens werden folgende Vorteile gesehen: Die Arbeitsbelastung der Präsenzkräfte ist gegenüber einem dezentralen Kochen geringer; dadurch stehen mehr Ressourcen für Betreuung und Beschäftigung der Bewohner zur Verfügung. So wies unter anderem Frau Dr. Schmidt (MDK) darauf hin, dass Präsenzkräfte nicht zu viele hauswirtschaftliche Tätigkeiten übernehmen sollten, damit sie Zeit für die Bewohner haben und keine Hektik entstehe. Dies ist insbesondere bei zunehmender Hilfs- und Pflegebedürftigkeit der Bewohner relevant, was mit einer intensiveren Anleitung bei der Einbindung in hauswirtschaftliche Tätigkeiten verbunden ist. Des Weiteren kann die Qualität der Speisen unproblematischer gesichert werden, da weniger Personen in den Kochprozess involviert sind.



1.3



Umsetzung der Konzepte in die Praxis



Für eine erfolgreiche Umsetzung der Konzepte in die Praxis ist es wichtig, dass die Mitarbeiter in die Konzeptentwicklung eingebunden werden und als Orientierungshilfe für die Mitarbeiter ein Schnittstellenkonzept entwickelt wird, in dem die zu erledigenden Aufgabenbereiche zugeordnet und die konkreten Arbeitsabläufe beschrieben sind.
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1.3.1 1.3.1



Einbindung der Mitarbeiter in die Konzeptentwicklung Konzeptentwicklung



Die praktische Umsetzung eines Hausgemeinschaftskonzepts erfordert eine veränderte Sichtweise der Mitarbeiter auf die zu erledigenden Aufgaben. Werte wie Selbstbestimmung und Unabhängigkeit sowie eine entsprechende Förderung der Selbständigkeit der Bewohner rücken



deutlich



in



den



Vordergrund,



was



von



den



Mitarbeitern



eine



reflektierte



Auseinandersetzung mit vorhandenen Einstellungen bzw. sogar ihrem eigenen beruflichen Selbstverständnis verlangt.



In bereits bestehenden Einrichtungen ist die Einführung eines Hausgemeinschafts- oder Wohngruppenkonzeptes zudem mit grundlegenden organisatorischen Veränderungen verbunden. Zumindest in den Übergangsphasen stellt dies eine hohe Belastung für die Mitarbeiter dar, da neben den üblichen Anforderungen im Tagesverlauf neue Strukturen und Abläufe umgesetzt und gegebenenfalls auch andere Tätigkeitsbereiche übernommen werden müssen.



Für eine erfolgreiche Umsetzung ist es daher wichtig, dass die Mitarbeiter die konzeptionelle Ausrichtung kennen, verstehen und auch bereit sind, diese mit zu tragen. Gerade in bestehenden Einrichtungen ist es deshalb wichtig, alle Mitarbeiter möglichst frühzeitig in den Entwicklungsprozess einzubeziehen. Aber auch in neuen Einrichtungen, die von Beginn an nach



einem



Hausgemeinschaftskonzept



arbeiten,



sollten



die



Mitarbeiter



mit



den



wesentlichen Aufgaben und Zielen dieses Konzeptes sowie den Leitbildern der Pflege und Betreuung vertraut sein.



Eine solche Einbindung der Mitarbeiter hält Frau Dr. Schmidt (MDK) ebenfalls für notwendig. Sinnvoll könne es in diesem Zusammenhang im Weiteren sein, mit der Umstrukturierung zunächst innerhalb eines Wohnbereiches als "Pilotprojekt" zu beginnen. Auch – so äußerte Frau Rost-Ude (FQA Schwaben) – sollten Mitarbeiter und Leitungskräfte zunächst andere Einrichtungen besuchen, die bereits mit funktionierenden Hausgemeinschaften bzw. Wohngruppen arbeiten.



Diese Hinweise ließen sich durch die teilnehmenden Beobachtungen bestätigen: In Einrichtungen, die ihre Mitarbeiter durch Schulungen, Fortbildungen, Praktikas oder gegebenenfalls



auch



eine



Hospitanz



in



anderen



Hausgemeinschaften



mit



den



grundlegenden Ideen dieses Konzeptes vertraut gemacht hatten, gelang es den Mitarbeitern generell



besser,



die



jeweiligen



Leitbilder



umzusetzen.



Die



Mitarbeiter



dieser



Hausgemeinschaften arbeiteten dann in der Regel deutlich ressourcenorientierter, wurden eher unterstützend tätig und gestanden den Bewohnern mehr Selbständigkeit und Selbstbestimmtheit zu als Mitarbeiter in anderen Einrichtungen. 153



1.3.2



Entwicklung eines Schnittstellenkonzepts und Beschreibung der konkreten Arbeitsabläufe



Von Mitarbeitern der Pflege und des Präsenzdienstes wurde häufig betont, dass es in ihrer Hausgemeinschaft ein "gutes Miteinander" gebe und jeder das mache, was gerade anfalle. Allerdings schien die Umsetzung oft deutlich von den jeweiligen persönlichen Kompetenzen abhängig zu sein: Zuständigkeiten und Kompetenzen waren teilweise nicht eindeutig oder aber "schwach" geregelt. Die Notwendigkeit einer konzeptabhängigen Kooperationsregelung zwischen Hauswirtschaft und Pflege zeigt sich hier deutlich.32



Eine erfolgreiche Umsetzung des Hausgemeinschafts- oder Wohngruppenkonzepts erfordert deshalb die genaue Zuordnung der jeweiligen Aufgabenbereiche und eine schriftliche Fixierung von Arbeitsabläufen, insbesondere auch mit Blick auf die von Präsenzkräften durchzuführenden Tätigkeiten.



Die konkrete Zuordnung und der Umfang von Aufgabenbereichen sollten dabei immer an dem zugrunde liegenden Konzept bzw. Leitbild der Hausgemeinschaft sowie an der Zielgruppe und Bewohnerstruktur orientiert werden. So ist z. B. in Hausgemeinschaften, in denen Bewohner mit eher geringem Pflegebedarf leben, eine umfangreichere Beteiligung der Präsenzkräfte an pflegerischen Aufgaben sicher sinnvoll und möglich. Bei einer Bewohnergruppe mit eher hohem Pflegebedarf führt dies hingegen unter Umständen zu häufigen Tätigkeitswechseln, damit auch zu potentiellen Problemen im Bereich "Hygiene" sowie einer geringen Anwesenheit der Präsenzkraft im Wohnküchenbereich.



Im Pflegebereich wird ein einheitliches Vorgehen der Pflegemitarbeiter sowie eine kontinuierliche Durchführung der erforderlichen Pflege- und Betreuungsmaßnahmen durch die individuelle Pflegeplanung gewährleistet bzw. soll zumindest dadurch gewährleistet werden.



Gerade für die Präsenzkräfte sind Tätigkeitsbeschreibungen in Form von konkreten, handlungsleitenden Arbeitsablaufplänen aber ebenfalls sehr wichtig. Denn sie erleichtern zum einen die Arbeitsorganisation und können zum anderen sicherstellen, dass bestimmte Tätigkeiten einheitlich, regelmäßig und in Anlehnung an das zugrunde liegende Konzept durchgeführt werden.



So wird das Ziel einer möglichst umfangreichen Einbeziehung der Bewohner u. a. dadurch erreicht, dass Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Speisenversorgung bewohnerbezogen 32



Vgl. hierzu auch Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Gesundheit (Hrsg.) (2000).
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durchgeführt werden, wie z. B. eine Beteiligung an der Vor- und Zubereitung von Mahlzeiten, mundgerechte Vorbereitung der Speisen grundsätzlich am Tisch, Schöpfen am Tisch, usw. Dies kann so direkt im Arbeitsablaufplan festgehalten werden.



Wenn eine Zuordnung der Aufgabenbereiche und Planung der Arbeitsabläufe abgestimmt auf die konkreten Bedarfe und Bedürfnisse der Bewohner erfolgt, bedeutet dies aber auch, dass diese Zuordnung und die zugehörigen Abläufe verändert werden müssen, wenn sich der Bedarf der Gruppe insgesamt verändert hat. Die Organisationsstrukturen einer Hausgemeinschaft oder Wohngruppe sollten deshalb nicht als starres Konzept verstanden werden, sondern als eine offene und flexibel anzupassende Organisationsgrundlage, die je nach den konkreten Bedarfslagen weiter zu entwickeln ist.



Dies entspricht der Auffassung von Frau Klöber (KlöberKASSEL) die eine Optimierungsmöglichkeit von Hausgemeinschaften darin sieht, eine möglichst stringente Struktur zu schaffen, bei der ein klares Konzept mit flexiblen Spielräumen im Vordergrund steht. Der Grundsatz sollte sein: Nach außen Normalität – im Hintergrund Professionalität.



1.3.3



Entwicklung von Regelungen zur interdisziplinären nterdisziplinären Zusammenarbeit Zusammenarbeit



In vielen Hausgemeinschaften bzw. Wohngruppen ist der Einsatz von Pflege(fach)kräften deutlich an ambulanten Versorgungsstrukturen orientiert. Wesentliche Bereiche innerhalb der Versorgung



und



Betreuung



der



Bewohner



werden



von



den



Präsenzkräften



sowie



gegebenenfalls von weiteren Betreuungskräften übernommen, was in dieser Form ja auch der angestrebten Orientierung am Normalitätsprinzip entspricht.



Die Pflege bestimmt nicht mehr ausschließlich den Tagesablauf der Bewohner, wie dies in eher traditionell organisierten Einrichtungen häufig der Fall ist. Andererseits fallen Versorgungsund Planungsbereiche teilweise stark auseinander, so z. B. wenn Pflegefachkräfte die Planung der



Pflege



und



Betreuung



übernehmen,



die



Durchführung



der



Pflege-



und



Betreuungsmaßnahmen dann aber Aufgabe der Präsenzkraft ist.



Mehr noch als in anderen Organisationsformen innerhalb der stationären Altenpflege kommt deshalb in Einrichtungen, die nach dem Hausgemeinschafts- oder Wohngruppenkonzept arbeiten, der interdisziplinären Zusammenarbeit aller an der Pflege und Betreuung beteiligten Professionen eine große Bedeutung zu.
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Dies betrifft insbesondere die Versorgung von Bewohnern mit Risiken oder Pflegeproblemen. Beispielsweise ist es bei Bewohnern mit einem erhöhten Risiko für Dehydration und/oder Mangelernährung Aufgabe der Pflegefachkraft, die Risiken zu erkennen und eine Planung vorzunehmen, die die vorhandenen Gefährdungspotentiale ausschließen oder wenigstens minimieren kann. Da sie selbst den Bewohner nicht bei allen Mahlzeiten persönlich unterstützt bzw. unterstützen kann, muss sie die Präsenzkraft über die erforderlichen Maßnahmen informieren, sie muss sich darauf verlassen können, dass die geplanten Maßnahmen von dieser ausgeführt werden. Und sie muss sich darauf verlassen können, dass bei eventuellen Schwierigkeiten/Problemen eine Rückmeldung durch die Präsenzkraft erfolgt.



Vergleichbares gilt für den Betreuungsdienst einer Einrichtung: Geeignete Betreuungsformen insbesondere für demenziell erkrankte Bewohner zu planen und umzusetzen, ist nicht nur Aufgabe der Betreuungsmitarbeiter sondern betrifft – mit jeweils unterschiedlichen Anteilen – ebenso Pflege- und die Präsenzkräfte. So ist es unter pflegerischer Perspektive zunächst erforderlich,



das



Stadium



der



Demenz,



eventuelle



Besonderheiten,



biographische



Informationen sowie gegebenenfalls Informationen über Verhaltensauffälligkeiten zu erfassen und an die Mitarbeiter der Betreuung weiter zu leiten. Die Durchführung der Maßnahmen gehört dann zum Aufgabenbereich der Betreuung, im alltäglichen Ablauf aber sogar noch stärker in den Aufgabenbereich der Präsenzkräfte. Das beinhaltet aber auch, dass Betreuungskräfte einschätzen und beurteilen können, ob die Betreuungsmaßnahmen für den Bewohner geeignet sind, seinen Fähigkeiten entsprechen, zu Wohlbefinden beitragen usw. und diese Informationen an die Pflege weiterleiten.



Deutlich wird hier, dass die Beteiligung von Mitarbeitern verschiedener Professionen an der Pflege und Betreuung der Bewohner nur dann funktionieren kann, wenn konzeptionell hinterlegt bzw. definiert ist, auf welche Weise ein Zusammenwirken mit dem jeweils anderen Fachbereich



gewährleistet



wird,



aber



auch,



welche



Stellung



die



Präsenzkraft



im



multiprofessionellen Team einnimmt.



Dazu gehören aus der Sicht von aku vor allem eine festgelegte Kommunikationsstruktur zwischen den Professionen, wie z. B. multiprofessionelle Fallbesprechungen, falls erforderlich eine Teilnahme von Präsenzkräften und anderen Mitarbeitern an Übergaben sowie konkrete Regeln zur Informationsweitergabe. Wünschenswert wäre im Weiteren eine stärkere Beteiligung der Präsenzkräfte an der Pflege- und Betreuungsplanung, an der Evaluation von Planungen sowie an der Biographiearbeit.
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2 Im



Optimierung der Qualität der hauswirtschaftlichen Leistungserbringung Leistungserbringung Folgenden



soll



zusammenfassend



noch



einmal



auf



zwei



wesentliche



Aspekte



eingegangen werden, in denen vor allem bei den teilnehmenden Beobachtungen – zwar in einrichtungsspezifisch unterschiedlichem Grade – aber dennoch immer wieder Optimierungsbedarf bei der hauswirtschaftlichen Leistungserbringung der Präsenzkräfte festgestellt wurde.



2.1



Qualität der Speisenversorgung



Als ein wesentliches Konzeptmerkmal von Hausgemeinschaften wird häufig die Möglichkeit zur dezentralen Speisenzubereitung in den Wohnküchen unter Einbeziehung der Bewohner gesehen. Und vor allem auch Angehörigen bewerten dezentrales Kochen deutlich positiv.



Wie in den vorhergehenden Abschnitten immer wieder betont, ist Kochen allein aber noch kein Qualitätsmerkmal: Es reicht nicht aus, wenn die "gestandene Hausfrau" das Essen für eine Hausgemeinschaft so kocht, wie sie es von zuhause kennt. Denn Kochen für eine Gemeinschaft von alten und teilweise erheblich pflegebedürftigen Menschen stellt andere und komplexere Anforderungen und lässt sich auch nicht "nebenbei" erledigen.



Wenn die Speisenversorgung im Zusammenhang mit der Planung und Umsetzung von Hausgemeinschaften teilweise oder vollständig dezentralisiert wird, muss also gewährleitstet sein, dass auch auf diese Weise eine schmackhafte, abwechslungsreiche, seniorengerechte Kost angeboten wird. Dies erfordert auf personaler Ebene (Präsenzkraft) differenzierte Kenntnisse zur Ernährung von älteren Menschen sowie zur Ernährung bei bestimmten Erkrankungen, Mangelzuständen usw. (etwa zum erhöhten Eiweißbedarf von Menschen mit chronischen Wunden). Und es erfordert, dass diese Kenntnisse praktisch umgesetzt werden können.



Präsenzkräfte müssen gerade im Bereich Speisenversorgung Generalisten sein, die nicht nur über ernährungsphysiologische Grundkenntnisse, praktische Kochkenntnisse, Grundlagen der Pflegebeobachtung vor allem im Hinblick auf Dehydration und Mangelernährung sowie Fähigkeiten für eine ansprechende Milieugestaltung verfügen sollten. Denn sie müssen diese Anforderungen – neben den je nach Arbeitsfeld vielfältigen weiteren Aufgaben – auch im Rahmen einer effizienten Zeitorganisation entsprechend umsetzen.



Die dafür erforderlichen Kompetenzen und Fähigkeiten sind so komplex, dass sie nicht einfach vorausgesetzt werden können, sondern zunächst einmal im Rahmen von
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Qualifizierungsmaßnahmen und hier zumindest in Form von Grundlagen vermittelt werden müssen.



Für eine Qualitätsverbesserung sind dann sowohl Maßnahmen im Bereich Speisenzubereitung als auch im Bereich Speisenplanung notwendig. Diese sind zwar im Rahmen von Schulungen und Einweisungen vermittelbar, müssen aber in Folge durch entsprechendes Fachpersonal (z. B. Fachhauswirtschaft, Hauswirtschaftsleitung) kontrolliert, überwacht und in der Umsetzung begleitet werden. Gerade auch die Zusammensetzung des täglichen Speiseplans sowie die Speisefolgen im Wochenverlauf sollten durch Fachpersonal evaluiert und gegebenenfalls mit den Präsenzkräften besprochen werden. Im Weiteren erscheint es erforderlich, in den einzelnen Einrichtungen eine bestimmte Anzahl von Standardrezepturen vorzugeben, um bestimmte Mindeststandards zu sichern.



Allerdings können Schulungen und Umsetzungsbegleitung nicht eine gleich bleibende und bewohnerorientierte Qualität der Speisen sichern, wenn die strukturellen Voraussetzungen innerhalb der Hausgemeinschaften ungünstig sind und so z. B. die Küchenausstattung nicht an den Bedürfnissen einer Gemeinschaftsküche ausgerichtet ist. Hier – wie in vielen anderen Bereichen der Versorgung pflegebedürftiger Menschen – gilt es, zunächst Strukturen zu schaffen, die dann in eine entsprechende Prozess- und Ergebnisqualität überführt werden.



2.2



Hygiene



Ein Optimierungsbedarf im Bereich "Hygiene" wurde vor allem im Zusammenhang mit Arbeiten im Küchenbereich bzw. dem Umgang mit Lebensmitteln sowie bei der Mitwirkung von Bewohnern an der Speisenzubereitung festgestellt.



Mängel im Bereich "Hygiene" wurden auf Mitarbeiterebene – und zwar sowohl beim Pflegepersonal als auch bei den Präsenzkräften – in erster Linie bei Tätigkeitswechseln beobachtet. Besonders oft betraf dies den Wechsel zwischen (vorheriger) Pflegetätigkeit und (anschließender) Küchenarbeit. Offensichtlich begünstigt der eher familiäre oder häusliche Charakter von Hausgemeinschaften bei einigen Mitarbeitern bestimmte Nachlässigkeiten sowie die Übertragung privater Hygieneverständnisse auf die Gemeinschaft.



Schulungen zu Hygienemaßnahmen allgemein sowie zur Lebensmittelhygiene speziell werden zwar in allen Einrichtungen wie vorgeschrieben durchgeführt, reichen aber nicht aus, um eine adäquate Durchführung der notwendigen Maßnahmen zu gewährleisten.
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Deshalb ist gerade im Bereich "Hygiene" eine vertiefte Umsetzungsbegleitung und -kontrolle durch entsprechendes Fachpersonal (Hygienebeauftragte, Fachhauswirtschaft) erforderlich.



Ein wesentliches Optimierungspotenzial liegt aber vor allem darin, Tätigkeitswechsel zwischen Küche und Pflege möglichst zu vermeiden und ein entsprechendes arbeitsteiliges Konzept konsequent



umzusetzen.



Wenn



Präsenzkräfte



Aufgaben



im



Bereich



Grundpflege



übernehmen (z. B. Körperpflege), sollte dies jeweils nur innerhalb bestimmter Zeitfenster geschehen.



Sehr ungünstig für die Einhaltung der notwendigen Hygienevorschriften ist hingegen eine Organisation der Arbeitsabläufe, bei der das Kochen oder Hilfestellungen beim Essen z. B. für Toilettengänge mit Bewohnern mit einem erhöhten Unterstützungsbedarf unterbrochen werden müssen. Selbst bei einer sorgfältigen Überwachung der hygienischen Vorschriften bergen solche Tätigkeitswechsel immer ein erhöhtes Risikopotential z. B. für eine Übertragung infektiöser Darmerkrankungen (Gastroenteritis, Noro-Virus, Rota-Viren).



Eine Vermeidung von Tätigkeitswechseln zwischen Küchenarbeiten und Pflegearbeiten gilt natürlich auch für das Pflegepersonal. Beobachtet wurde teilweise, dass Pflegekräfte die Zubereitung von Speisen im Küchenbereich übernahmen, weil es ihnen nicht schnell genug ging oder sie einfach der Präsenzkraft behilflich sein wollten. Pflegekräfte sollten in besonderem Maße dafür sensibilisiert werden, dass solche Tätigkeitswechsel für die Gemeinschaft der Bewohner durchaus riskant sein können, wenn Hygienemaßnahmen nicht konsequent eingehalten werden.



Ein weiterer Optimierungsbedarf im Bereich "Hygiene" besteht bei der Beteiligung von Bewohnern an der Speisenzubereitung. Dies wurde vor allem von Seiten der Heimaufsicht Wunsiedel angesprochen, aber auch von Frau Klöber (KlöberKASSEL) thematisiert. Zudem zeigten die konkreten Beobachtungssituationen, dass Präsenzkräfte und Pflegemitarbeiter – abgesehen davon, dass erkrankte Bewohner nicht beteiligt wurden – diesen Bereich der Lebensmittelhygiene überwiegend grob vernachlässigten. Vermutlich auch aus diesem Grund sehen die Vertreter der LAGFW die Einhaltung von Hygienevorschriften generell gefährdet, wenn sich Bewohner an der Zubereitung von Speisen beteiligten, während die Heimaufsicht Wunsiedel eine Mitwirkung der Bewohner vornehmlich auf einfache Tätigkeiten wie Kartoffeln/Äpfel schälen beschränkt sehen will.



Wichtiger erscheint aus der Sicht von aku hingegen, in den Einrichtungen ein entsprechendes Hygienekonzept zu entwickeln sowie eine Fachaufsicht über die Einhaltung der erforderlichen Maßnahmen auch bei Mitwirkung der Bewohner zu gewährleisten. Es muss zumindest sichergestellt werden, dass Bewohner sich vor dem Umgang mit Lebensmitteln die Hände 159



waschen



und



bei



Küchenarbeiten Vorbinder



tragen. Regelungen



und



Verfahrens-



anweisungen für diesen Bereich der Lebensmittelhygiene sollten in jeder Einrichtung, die nach dem Hausgemeinschaftskonzept arbeitet, fester Bestandteil des Hygienemanagements sein.
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Qualifizierung von Präsenzkräften



Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen deutlich, dass Präsenzkräfte immer an der Nahtstelle zwischen den verschiedenen Professionen (Hauswirtschaft, Betreuung und Pflege) arbeiten, auch wenn der Umfang der einzelnen Aufgabenbereiche voneinander abweichen kann und in den einzelnen Einrichtungen unterschiedliche Schwerpunktsetzungen innerhalb des Tätigkeitsfeldes bestehen. Entsprechend der jeweils konkreten Aufgabenbereiche sind damit einrichtungsspezifisch unterschiedliche Kenntnisse und Fähigkeiten erforderlich.



Für die Tätigkeit als Präsenzkraft sind zunächst persönliche Qualifikationen wie Empathie und Einfühlungsvermögen, Kommunikationsfähigkeit, Freude am Umgang mit älteren Menschen, Verlässlichkeit, Belastbarkeit sowie Organisationsgeschick wichtig.



Darüber hinaus benötigen nach Auffassung von aku Präsenzkräfte die in Abb. 84 dargestellten fachlichen Grundkenntnisse in den Bereichen Hauswirtschaft, Betreuung und Pflege.



Abb. 84



Fachliche Grundkenntnisse von Präsenzkräften



Bandbreite der erforderlichen Kenntnisse einer Präsenzkraft Hauswirtschaft - Speisenversorgung, -planung, -zubereitung - Lebensmittel-, Küchenhygiene - Arbeitsorganisation



Betreuung



Pflege



- Planung und Umsetzung alltagsnaher Beschäftigungsformen



- Durchführung pflegerischer Maßnahmen und Prophylaxen



- Beschäftigung/ Betreuung demenziell erkrankter Menschen (auch Grundkenntnisse Demenz)



- Grundkenntnisse zu Erkrankungen im Alter, altersbedingte Veränderungen



- Aktivierung und Rehabilitation - sozial-kommunikative Fähigkeiten



160



- Pflegedokumentation



Ein weiterer Bestimmungsfaktor für den konkreten Qualifizierungsbedarf sind darüber hinaus die vorherigen beruflichen Qualifikationen der Präsenzmitarbeiter Präsenzmitarbeiter, äsenzmitarbeiter die – wie in Kapitel III 6.1 dargestellt – im Pflegebereich oder im hauswirtschaftlichen Bereich aber auch in völlig anderen Berufsfeldern liegen können. Zudem verfügte ca. ein Viertel der Präsenzmitarbeiter in den untersuchten Hausgemeinschaften über keine berufliche Qualifikation.



Abb. 85



Notwendige Qualifizierung vor dem Hintergrund der beruflichen Qualifikation und der Aufgabenschwerpunkte einer Präsenzkraft



Pflege



Hauswirtschaft



Betreuung



Arbeits-/Aufgabenbereich



Berufliche Qualifikation



Qualifizierungsbedarf



Innerhalb der oben dargestellten Nahtstellenbereiche sind dann wiederum bestimmte fachliche Kenntnisse erforderlich, die je nach Tätigkeitsfeld mehr oder weniger umfangreich sein können.



Die Grundkenntnisse können durch die Einrichtung selbst oder durch externe Anbieter von Fort- und Weiterbildung vermittelt werden. Grundsätzlich können alle Grundkenntnisse durch Inhouse-Schulungen abgedeckt werden. Für die Organisationsform werden die Zahl der zu qualifizierenden Mitarbeiter sowie die Betriebsgröße der Einrichtung entscheidend sein.



Die



in



diesem



Abschnitt



aufgezeigten



Zusammenhänge



zwischen



beruflicher



(Grund)qualifikation, Tätigkeitsfeld und Qualifizierungsbedarf sind so auch in einer Studie des Instituts für Gerontologie und Ethik in Nürnberg umfassend dargestellt worden, die im Auftrag des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen durchgeführt wurde. 33



33



Institut für Gerontologie und Ethik (2008).
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Auf der Grundlage von empirischen Untersuchungen wurden innerhalb dieser Studie ein maximales Anforderungs- und Tätigkeitsprofil für Präsenzkräfte beschrieben und daran anknüpfend eine modular aufgebaute Weiterbildung entwickelt, die in Abhängigkeit von den bereits vorhandenen Qualifikationen der Präsenzkraft als Qualifizierungsmaßnahme eingesetzt werden kann.



Diese Weiterbildung enthält sowohl Module im Sinne einer Grundqualifikation, in denen zentrale Themen aus den Bereichen Hauswirtschaft, Pflege und Betreuung abgedeckt werden,



als



auch



Aufbaumodule



zu



speziellen



Themen



wie



Krankheitslehre



und



Angehörigenarbeit. Ebenso werden sog. Spezialmodule (hier: Gartentherapie und Praxisanleitung)



berücksichtigt.



wesentlichen



Insgesamt



Tätigkeitsfelder



und



kann



damit



eine



Arbeitsbereiche



Qualifizierung



sowie



teilweise



innerhalb in



der



möglichen



einrichtungsspezifischen Einsatzbereichen gewährleistet werden.



Von den hauswirtschaftlichen Fachkräften kommen insbesondere die Hauswirtschafterin und die Fachhauswirtschafterin für die Tätigkeit als Präsenzkraft in Frage. Die geprüfte Fachhauswirtschafterin



verfügt



Staatsministeriums



Landwirtschaft



für



nach



dem und



Rahmenlehrplan



Forsten



über



des



Bayerischen



hauswirtschaftliche



und



betreuerisch/pflegerische Kompetenzen und deckt damit das fachliche Anforderungsprofil einer Präsenzkraft vollständig ab.34 Hauswirtschafterinnen benötigen hingegen noch die für das Anforderungsprofil der Präsenzkraft notwendigen Kenntnisse aus den Bereichen Betreuung und Pflege.



Der Einsatz von Fachhauswirtschafterinnen in Hausgemeinschaften wurde von den befragten Experten jedoch kontrovers diskutiert. So hält Frau Dr. Schmidt (MDK) die Weiterbildung der Fachhauswirtschafterin im Hinblick auf die Aufgabenbereiche einer Präsenzkraft für ideal. Von den Vertretern der LAGFW wird hingegen zum einen die Finanzierbarkeit des Einsatzes von Fachhauswirtschafterinnen gerade im Hinblick auf die Höhe der Heimentgelte kritisch gesehen, zum anderen aber auch unter der Perspektive einer in Bayern möglichen Anrechnung der Fachhauswirtschafterinnen auf die Fachkraftquote. Durch die Anrechnung der Fachhauswirtschafterin wird hier eine Verdrängung pflegerischer Fachkräfte befürchtet.



Neben den oben genannten Qualifizierungsmaßnahmen betrachten einzelne Einrichtungen sowie einige der befragten Experten ebenso Schulungen zur Betreuungskraft nach § 87b SGB XI als eine mögliche Qualifizierung der Präsenzkräfte ohne einschlägige Ausbildung. Grundsätzlich ist eine solche Qualifizierungsmaßnahme auch aus der Sicht von aku durchaus sinnvoll, da auf diese Weise Grundkenntnisse in den Bereichen Pflege und Betreuung, zum



34



Bayerisches Staatsministerium für Landwirtschaft und Forsten (2007).
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Umgang



mit



demenziell



erkrankten



Bewohnern



sowie



zu



Beschäftigungs-



und



Aktivierungsmöglichkeiten vermittelt werden.35



Der Bereich "Speisenversorgung" gehört in allen Hausgemeinschaften und Wohngruppen zum Tätigkeitsbereich der Präsenzkräfte. Die Schulung Schulung zur Betreuungskraft nach § 87b 87b sollte deshalb



nach



Auffassung



von



aku



für



Präsenzkräfte



durch



weitere



Qualifizierungsmaßnahmen im hauswirtschaftlichen Bereich und hier insbesondere zu den Themen Speisenversorgung, Lebensmittel- und Küchenhygiene sowie Arbeitsorganisation ergänzt werden. werden



Ziel



der



Qualifizierung



muss in



jedem



Fall



sein, die



Qualität



der



Arbeit



in



den



Hausgemeinschaften und Wohngruppen durch die Präsenzkräfte sicherzustellen und dies vor allem auch im Hinblick darauf, dass die Arbeitsaufgaben von Präsenzkräften mehr noch als bei den anderen beteiligten Professionen deutlich in Schnittstellenbereichen angesiedelt sind.



Dabei müssen im Weiteren die finanziellen Rahmenbedingungen durch die Leistungsentgelte für die Heimträger berücksichtigt werden, da diese die Spielräume für einen adäquaten Personaleinsatz deutlich begrenzen.
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Anleitung der Präsenzkräfte und Fachaufsicht



Die aufgezeigten Optimierungspotentiale im Bereich hauswirtschaftliche Leistungserbringung verdeutlichen, dass insbesondere eine adäquate fachliche Anleitung der Präsenzkräfte sowie die Wahrnehmung der Fachaufsicht wichtig sind. Zu Beginn der Tätigkeit als Präsenzkraft sichert die fachliche Anleitung die Einarbeitung in das Aufgabenfeld ab. Zudem gewährleisten fachliche Anleitungen und Kontrollen ein weitgehend kontinuierliches Qualitätsniveau in diesem Arbeitsbereich.



Dabei ist eine intensive Einarbeitung und Anleitung vor allem auch für Präsenzkräfte ohne einschlägige Berufsausbildung oder entsprechende Vorerfahrungen wichtig, da sonst z. B. eher private Vorstellungen von Küchenhygiene auf die Tätigkeit in der Hausgemeinschaft und Wohngruppe übertragen werden und die professionelle Leistungserbringung im Bereich der Hauswirtschaft gefährdet ist.



35



vgl. hierzu Richtlinie nach § 87 b Abs. 3 SGB XI zur Qualifikation und zu den Aufgaben von zusätzlichen Betreuungskräften in Pflegeheimen (Betreuungskräfte – RL vom 19. August 2008).
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In der Praxis besteht hier allerdings noch deutlicher Optimierungsbedarf. Zwar ist die Anleitung bei pflegerischen Aufgaben durch die Pflegedienstleitung und eine ausreichende Zahl an Pflegefachkräften gewährleistet, was rechtlich durch die Fachkraftquote abgesichert wird. Demgegenüber ist eine fachliche Anleitung im Bereich der hauswirtschaftlichen Versorgung sowie der alltagsnahen Betreuung und Beschäftigung der Bewohner vergleichsweise offen und liegt bislang in der Entscheidung der Einrichtung bzw. des Trägers.



Die Absicherung der Qualität der hauswirtschaftlichen Leistungserbringung ist nur möglich, wenn auch im Bereich Hauswirtschaft eine Einarbeitung und Anleitung durch Fachkräfte erfolgt.



Für die Einarbeitung und Anleitung der Präsenzkräfte im Leistungsbereich der Hauswirtschaft durch Fachkräfte hält aku folgende Kenntnisse und Kompetenzen Kompetenzen für erforderlich:



-



Fachliche Kenntnisse in der hauswirtschaftlichen Leistungserbringung (Speisenversorgung, Wäscheversorgung und Hausreinigung)



-



Arbeitsorganisation



-



Grundkenntnisse in der Betreuung von pflegebedürftigen Menschen



-



Anleitung, Mitarbeitermotivation und Mitarbeiterführung



Für die Einarbeitung und Anleitung der Präsenzkräfte im Leistungsbereich der Hauswirtschaft kommen je nach Schwerpunkt der Tätigkeit Hauswirtschafter, Fachhauswirtschafter, Hauswirtschaftliche Betriebsleiter und Hauswirtschaftsmeister in Frage.



Hauswirtschaftliche Betriebsleiter und Hauswirtschaftsmeister eignen sich aufgrund ihrer Qualifikation insbesondere für das Stellenprofil der Hauswirtschaftsleitung von stationären Pflegeeinrichtungen. Inwieweit der Hauswirtschaftsleitung auch die Aufgabe der Anleitung der Präsenzkräfte zugeordnet wird, hängt von der Betriebsgröße und der Organisationsstruktur der Pflegeeinrichtung ab.
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wird das Druckexemplar im 45-Grad-Winkel beleuchtet und vom Sensor mit. 0 Grad beobachtet, um direkte Reflektionen der Beleuchtung in der Messoptik.
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Steigerung der Nutzanwendung und Optimierung der Kosten- und ... 

2.1 Ziele und Aufgaben der Kosten- und Leistungsrechnung. 3. 2.2 BegriffserklÃ¤rungen. 5 ... 4.3.1.1 Qualifikationsanforderungen an Mitarbeiter. 42. 4.3.1.2 ...
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Gutachten - Bundesverband der Deutschen Volksbanken und 

30.09.2015 - Overall costs as well as those in all specific areas are considerably higher relative to business size. (e.g., balance sheet) for smaller banks. 2. For smaller banks the respective estimated regulatory costs already exceed reported reven
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optimierung der produktion und aufarbeitung von 

products, you can visit this website that delivers many Optimierung Der Produktion ... You can get the manual you are interested in in printed form or perhaps ... information about how you ought to proceed in operatingcertain equipments.
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Potenziale der Farbmesstechnik Auswertung und Optimierung 

werden beim â€žMessen-im-Bildâ€œ von Anbietern komplizierte Matching-. Tabellen und eine Anbindung an die TIFF-Daten aus der Druckvorstufe verwendet.
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Der 3. Beitragszahler der beruflichen Vorsorge Impulse zur Optimierung 

01.02.2017 - Form der Kategorisierung mit Einzellimiten, wie sie in der Schweiz Usanz ..... 5,86. 5,82. Risiko. 4,62. 4,55. 4,96. 6,71. 6,80. 7,10. 9,77. 9,95.
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Gutachten 

(Hg.), Selbstbestimmung und Gemeinwohl, Festschrift fÃ¼r Friedrich von ..... ein PlÃ¤doyer fÃ¼r ihre Abschaffung, in: SGb 2010, 557, 559; Breitkreuz/Wolff-. Dellen ...
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optimierung der produktion und aufarbeitung von 

Read and Save Ebook optimierung der produktion und aufarbeitung von glucose6phosphat dehydrogenase hexokinase aus as PDF for free at Online Ebook ...
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GUTACHTEN zur ABE Nr. 43498 nach 522 StVZO - Raeder-Gutachten 

Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. Hinweise zum Sonderracl entfÃ¤llt. Technologiezentrum TypprÃ¼fstelle Lambsheim - KÃ¶nigsberger StraÃŸe 20d - D-67245 ...
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betriebliche altersversorgung und sonstige leistungen 

altersversorgung und sonstige leistungen an arbeitnehmer nach ifrs PDF, include : Bellissima Nora. Roberts Brasil 656289, Best Of Robben Ford Guitar ...
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Gutachten zur Einhaltung der Regeln guter ... - PAN Germany 

30.09.2017 - empirischen Studien nicht nur nicht im Original konsultiert; sie haben ... 5 Selbst ohne Namensnennung im Original wÃ¤ren die Ãœbernahmen als ...
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